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Referentenentwurf einer Formulierungshilfe

der Bundesregierung fur die Fraktionen der SPD, von Bundnis 90/Die
Griinen und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Einflihrung von Preisbremsen fiir leitungs-
gebundenes Erdgas und Warme und zur Anderung weiterer Vorschrif-
ten

A. Problem und Ziel

Der volkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Situation an den
Energiemarkten in Deutschland und Europa im Verlauf des Jahres 2022 immer weiter ver-
scharft. Insbesondere die zuletzt sehr massiven Preissteigerungen bei Erdgas und Warme
stellen eine erhebliche, teilweise existenzbedrohende Belastung fir die Bevoélkerung und
Unternehmen in Deutschland dar. Sie sind eine enorme gesellschafts- und wirtschaftspoli-
tische Herausforderung.

Trotz zahlreicher MaRnahmen, die die Bundesregierung bereits umgesetzt hat, verbleiben
die Preise fur Erdgas und Warme in Deutschland und Europa sowie die sich daraus erge-
benden Belastungen fir Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen weiterhin
auf sehr hohem Niveau. Zugleich droht ein weiterer Anstieg dieser Preise.

Vor diesem Hintergrund sind weitere Mal3nahmen erforderlich. Diese MaRnahmen verfol-
gen nicht nur das Ziel, durch Angebotsausweitung einen weiteren Anstieg der Preise fur
Erdgas und Warme zu verhindern. Sie sollen vor allem zu einer splrbaren Entlastung bei
privaten, gewerblichen und industriellen Letztverbraucherinnen und -verbrauchern sowie
Kundinnen und Kunden fiihren. Die Bundesregierung hat daher mit dem sogenannten Ent-
lastungspaket Il MalRnahmen zur finanziellen Entlastung der Blrgerinnen und Blrger so-
wie der Unternehmen in Deutschland beschlossen. Darlber hinaus wurde mit dem weiter-
entwickelten Wirtschaftsstabilisierungsfonds® ein umfassender Abwehrschirm mit einem
Gesamtvolumen von bis zu 200 Milliarden Euro geschaffen, der die Auswirkungen der ver-
scharften Energielage abfedern, die volkswirtschaftlichen Kapazitaten erhalten und volks-
wirtschaftliche Schaden vermindern soll.

Ein wichtiges Element dieses Abwehrschirms sind die Preisbremsen fir leitungsgebunde-
nes Erdgas und Warme, die durch dieses Gesetz eingeflihrt werden. Dadurch wird den
Empfehlungen der unabhangigen Expertinnen-Kommission Gas und Warme aus dem Ab-
schlussbericht vom 31. Oktober 2022 nachgekommen. Die Preisbremsen sollen die stei-
genden Energiekosten und die schwersten Folgen fur Verbraucherinnen und Verbraucher
sowie Unternehmen abfedern.

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG]

B. Losung

Mit dem vorliegenden Gesetz werden Preisbremsen zur Entlastung von Letztverbrauche-
rinnen und -verbrauchern von leitungsgebundenem Erdgas sowie Kundinnen und Kunden
von Warme eingeflhrt.

R Gesetz vom 27.10.2022 zur Anderung des Stabilisierungsfondsgesetzes zur Reaktivierung und Er-
tichtigung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (BGBI. | S. 1902).
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Die Entlastung bestimmt sich nach einem Kontingent des Erdgas- und Warmeverbrauchs
zu einem verglnstigten Preis. Kleine und mittlere Letztverbraucher (SLP-Kunden) oder
Kunden, insbesondere Birgerinnen und Blrger sowie kleine und mittlere Unternehmen,
erhalten von ihren Lieferanten 80 Prozent ihres Erdgas- oder Warmeverbrauchs zu zwolf
beziehungsweise 9,5 Cent je Kilowattstunde; Industriekunden 70 Prozent ihres Erdgas-
oder 80 Prozent ihres Warmeverbrauchs zu sieben beziehungsweise 7,5 Cent je Kilowatt-
stunde. Die Lieferanten erhalten insoweit einen Anspruch auf Erstattung gegen die Bun-
desrepublik Deutschland.

Diese Entlastung bewegt sich innerhalb des Befristeten Krisenrahmens fir staatliche Bei-
hilfen zur Stitzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine der
Europaischen Kommission vom 28. Oktober 2022.?

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG]

C. Alternativen

Keine. Die Preisbremsen fir leitungsgebundenes Erdgas und Warme sind erforderlich zur
Abfederung der stark gestiegenen Kosten flir diese Energietrager. Diese Preisbremsen be-
ruhen auf den Empfehlungen der unabhangigen Expertinnen-Kommission Gas und Warme
aus dem Abschlussbericht vom 31. Oktober 2022.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Fir die Umsetzung der Preisbremse fir leitungsgebundenes Erdgas und Warme fallen
Haushaltsausgaben in Hohe von ca. 56 Milliarden Euro in den Jahren 2023 und 2024 an.
Diese sind vom neuausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu tragen. Die geplan-
ten Regelungen haben keine Auswirkungen auf die Haushalte der Lander und Kommunen.

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG]

E. Erfullungsaufwand

Der nachstehend bezifferte Erfullungsaufwand ist ein Einmalaufwand. Die Zahlen basieren
auf einer vorlaufigen Schatzung des Statistischen Bundesamtes vom 16. November 2022.
Der Erflllungsaufwand wird im weiteren Verfahren genauer berechnet und nachgetragen.

E.1 Erfullungsaufwand fur Blirgerinnen und Burger

Ein Teil der privaten und gewerblichen Letztverbraucher von Erdgas und Kunden von
Warme unterliegt einmaligen Mitteilungspflichten gegenliber den Lieferanten hinsichtlich
der Aufteilung der Entlastungsbetrage auf mehrere Entnahmestellen. Der entsprechende
Aufwand wird auf circa 475 000 Euro geschatzt.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Der Erfillungsaufwand fir die Wirtschaft umfasst im Rahmen der Umsetzung dieses Ge-
setzes Aufwandsanderungen fur Energieversorger, gewerbliche Letztverbraucher sowie
Vermietende. Auf die Einfihrung oder Anpassung digitaler Prozessablaufe entfallen dabei

2) Mitteilung der Kommission C(2022) 7945 final (ABI. C 426 vom 9. 11. 2022, S. 1).



-3- Bearbeitungsstand: 22.11.2022 11:36

einmalig circa 24 Millionen Euro. Auf die Anpassung von Organisationsstrukturen entfallen
einmalig circa 32 Millionen Euro.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Burokratiekosten aus einmaligen Informationspflichten werden auf circa 31 Millionen
Euro geschatzt.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Dieses Gesetz erhoht den Erflllungsaufwand der Verwaltung des Bundes bei den Stellen,
die fUr die Prifung, Auszahlung und Endabrechnung der Erstattungsanspriiche der Liefe-
ranten gegen den Bund zustandig sind. Die Verwaltungen der Ladnder und Kommunen sind
nicht betroffen.

Der Beauftragte im Sinne des Gesetzes hat im Rahmen der Antragsbearbeitung fir den
Vorauszahlungsanspruch Aufgaben zur Identitats- und Plausibilitdtsprifung sowie Aufga-
ben im Rahmen der Endabrechnung des Erstattungsanspruchs. Die Aufwandsanderung
wird auf 1 800 000 Euro geschatzt. Darlber hinaus entsteht der Kreditanstalt fir Wirtschaft
Erflllungsaufwand im Rahmen der Auszahlung des Erstattungsanspruchs im Umfang von
geschatzt 67 520 Euro. Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Weitergabe der
Entlastung bei Mietverhaltnissen, die Gebaude im Eigentum der 6ffentlichen Hand betref-
fen, anfallen, werden auf 2 325 000 Euro geschatzt.

F. Weitere Kosten
Die MaRnahmen dampfen die sonstigen Kosten der Wirtschaft und entlasten die sozialen

Sicherungssysteme. Im Ubrigen werden die weiteren Kosten im weiteren Verfahren berech-
net und nachgetragen.
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Referentenentwurf einer Formulierungshilfe der Bundesregie-
rung fur die Fraktionen der SPD, von Biindnis 90/Die Griinen
und der FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Einflihrung von Preisbremsen fur leitungs-
gebundenes Erdgas und Warme und zur Anderung weiterer Vorschrif-
ten

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Einfuhrung von Preisbremsen fur leitungsgebundenes
Erdgas und Warme

(Erdgas-Warme-Preisbremsengesetz - EWPBG)

Inhaltstbersicht

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§1 Anwendungsbereich

§2 Begriffsbestimmungen

Teil 2

Entlastung der Letztverbraucher und Kunden

Kapitel 1

Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher

§3 Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher im Anwendungsbereich des Erdgas-
Warme-Soforthilfegesetzes

§4 Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Erdgaslieferanten; Informationspflichten

§5 Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar und Februar 2023
§6 Entlastung weiterer, mit leitungsgebundenem Erdgas belieferter Letztverbraucher

§7 Entlastung bei selbstbeschafften Erdgasmengen

§8 Ermittlung des Entlastungsbetrags fir leitungsgebundenes Erdgas

§9 Differenzbetrag des Preises von leitungsgebundenem Erdgas

§10 Entlastungskontingent bei leitungsgebundenem Erdgas
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Kapitel 2
Entlastung der Kunden von Warmeversorgungsunternehmen

§ 11 Entlastung von Warmekunden im Anwendungsbereich des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes
§12 Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Warmelieferanten; Informationspflichten
§13 Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar und Februar 2023
§14 Entlastung weiterer Warmekunden auRerhalb des Anwendungsbereichs des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes
§ 15 Ermittlung des Entlastungsbetrags fir Warme
§ 16 Differenzbetrag des Preises von Warme
§17 Entlastungskontingent bei Warme

Kapitel 3

Hochstgrenzen der Entlastungsbeitrage und Selbsterklarung

§18 Hoéchstgrenzen
§19 Verfahren der Feststellung der anzuwendenden Hochstgrenze, Einzelnotifizierung
§ 20 Jahresendabrechnung
§21 Grundsatz Mitteilungspflichten
§ 22 Selbsterklarung von Letztverbrauchern und Kunden
§23 [Mitteilungspflichten des Lieferanten
§24 [Gdf. erganzende Regelung zu den §§ 18 ff. einfligen]
§25 Lieferantenwechsel
§ 26 Aufbewahrungs- und Berichtspflichten

Kapitel 4

Sonstige Vorschriften

§ 27 [Weitergabe der Entlastung bei Mietverhaltnissen und Wohnungseigentumsgemeinschaften]
§ 28 Missbrauchsverbot
§29 Unpfandbarkeit
§ 30 Arbeitsplatzerhaltungspflicht
§ 31 Ausweisung der Entlastung in der Verbrauchsabrechnung und Kontrolle

Teil 3

Erstattung der Entlastungen zugunsten der Lieferanten

§ 32 Erstattungsanspruch des Lieferanten
§33 Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten
§ 34 Antragsverfahren fir den Vorauszahlungsanspruch

§ 35 Endabrechnung des Erstattungsanspruchs
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§ 36 Vorauszahlung und Erstattung fiir selbstbeschaffte Erdgasmengen
§ 37 Mitwirkung der Kreditinstitute und der Bundesnetzagentur
§ 38 Prifungsrecht des Bundesrechnungshofs
Teil 4
Evaluierung
§ 39 Evaluierung
Anlage 1 Krisenbedinge Energiemehrkosten

Anlage 2  Besonders von hohen Energiepreisen betroffene Sektoren und Teilsektoren

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

(1) Teil 2 Kapitel 1 und 2 dieses Gesetz ist auf Netzentnahmen von leitungsgebunde-
nem Erdgas und von Warme anzuwenden, das

1. nach dem 31. Dezember 2022 von mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letzt-
verbrauchern und Kunden von Warme, fiir die nach § 2 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 des
Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes keine einmalige Entlastung fir den Monat
Dezember 2022 vorgehsen ist [Vollzitat], oder

2. nach dem 28. Februar 2023 von mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztver-
brauchern und Kunden von Warme, fir die nach § 2 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 des
Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes eine einmalige Entlastung fir den Monat Dezem-
ber vorgesehen ist,

und vor dem 1. Januar 2024 im Bundesgebiet verbraucht wurde. Satz 1 gilt vorbehaltlich
einer Rechtsverordnung nach [§ xx Nummer 1 oder Nummer 2]

(2) Die Bundesregierung legt rechtzeitig eine Rechtsverordnung nach [§ XX Num-
mer 1] vor, um den zeitlichen Anwendungsbereich bis zum Ablauf des 30. April 2024 zu
verlangern.

(3) Die Bundesregierung Uberprtift bis zum Ablauf des [31. Dezember 2023] auf der
Grundlage der Entwicklung der Preis fir Erdgas und Warme die Notwendigkeit einer Ver-
langerung des zeitlichen Anwendungsbereichs Gber den 30. April 2024 hinaus und berichtet
hieriber dem Deutschen Bundestag. Soweit und solange dies im Hinblick auf die Preisent-
wicklung bei leitungsgebundenem Erdgas und Warme gerechtfertigt ist, legt die Bundesre-
gierung eine Rechtsverordnung nach [§ xx Nummer 2] vor.
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§2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind:

Beauftragter

eine vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz zu bestellende und be-
kannt zu machende, mit den ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben betraute
juristische Person des Privatrechts;

EBITDA

EBITDA im Sinn dieses Gesetzes ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-schrei-
bungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermdgensgegenstande ohne einmalige
Wertminderungen. Auflerplanmafige Abschreibungen sind bei der Ermittlung des E-
BITDA nicht ansatzfahig; besondere Ertrage, wie etwa Versicherungserstattungen oder
Versicherungsleistungen wegen Betriebsunterbrechungen in den Vorjahren durfen
nicht eliminiert werden. Finanzinstrumente, die schwebende, unter Umstanden noch
nicht realisierte Erlése oder Verlust aus Erdgas- oder Stromgeschaften enthalten, sind
zu erfassen; das EBITDA soll in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen der Rech-
nungslegung und ordnungsgemafen Buchflihrung ermittelt werden, wobei das Stetig-
keitsgebot einzuhalten ist, insbesondere unter Beibehaltung der Rechnungslegungs-
methoden und bei unveranderter Ausiibung von Ansatzwahlrechten; bei Konzernen gilt
das konzernweit konsolidierte EBITDA. Soweit kein Konzernabschluss erstellt wurde,
ist das konsolidierte EBITDA der im Konzern enthaltenen Unternehmen zu ermitteln;

energieintensiver Letztverbraucher oder Kunde

Letztverbraucher oder Kunde, dessen Energiebeschaffungskosten einschliel3lich der
Beschaffungskosten fiir andere Energieerzeugnisse als Erdgas und Strom sich nach
ihren Geschaftsberichten

a) fur das Kalenderjahr 2021 auf mindestens 3 Prozent des Produktionswertes oder
des Umsatzes belaufen oder

b) fir das erste Halbjahr des Kalenderjahres 2022 auf mindestens 6 Prozent des Pro-
duktionswertes oder des Umsatzes belaufen;

Entlastungssumme

die Summe aller staatlichen MalRinahmen, die einem Letztverbraucher oder Kunden zur
Entlastung fur krisenbedingte Energiemehrkosten infolge der Aggression Russlands
gegen die Ukraine nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 gewahrt
worden sind und auf Grund des Befristeten Krisenrahmens fur staatliche Beihilfen zur
Stitzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom
28. Oktober 2022 (ABI. C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von der Europaischen Kommission
genehmigt worden sind, sowie aller staatlichen Malinahmen zur Entlastung fur sonstige
krisenbedingte Folgen, die als begrenzte Beihilfebetrage auf Grundlage von Ab-
schnitt 2.1 des Befristeten Krisenrahmens fiir staatliche Beihilfen zur Stutzung der Wirt-
schaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 ge-
nehmigt worden sind; zu diesen Mallnahmen gehoren insbesondere

a) Entlastungsbetrage nach Teil 2,
b) Entlastungsbetrage nach dem Strompreisbremsengesetz,

c) Entlastungsbetrage nach dem Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz,
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d) Beihilfen nach der Regelung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klima-
schutz zur voriibergehenden Gewahrung geringfigiger Beihilfen im Geltungsbe-
reich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisen-
rahmens der Europaischen Kommission fir staatliche Beihilfen zur Stiitzung der
Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 22. April 2022
(BAnz. AT 27.04.2022, B2) in der jeweils geltenden Fassung,

e) Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie des Bundesministeriums fir Wirtschaft und
Klimaschutz Uber die Gewahrung von Billigkeitsleistungen zur temporaren Kosten-
dampfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs (Energiekostendampfungspro-
gramm) vom 12. Juli 2022 (Banz AT 15.07.2022, B2) in der jeweils geltenden Fas-
sung und

f) alle weiteren MaRnahmen, die durch Bund, Lander oder Kommunen oder auf
Grund einer Regelung des Bundes, eines Landes oder einer Kommune zu dem in
dieser Nummer genannten Zweck gewahrt worden sind;

Erdgaslieferant

naturliche und juristische Personen, deren Geschaftstatigkeit ganz oder teilweise auf
den Vertrieb von leitungsgebundenem Erdgas zum Zwecke der Belieferung von Letzt-
verbrauchern ausgerichtet ist;

krisenbedingte Energiemehrkosten

die Energiemehrkosten im Foérderzeitraum gegeniber den Referenzenergiekosten
nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2022 nach Anlage 1, die die
Grundlage zur Errechnung des beihilferechtlich zulassigen Hochstwerts bilden, wobei
sofern fur das Kalenderjahr 2021 keine Referenzenergiekosten 2021 mangels Ver-
brauch in diesem Zeitraum verfiigbar sind, auf den jeweils einschlagigen Referenzener-
giepreis nach § 9 Absatz 2 Satz 1 abzustellen ist,

Kunde

der Vertragspartner eines Warmeversorgungsunternehmens im Rahmen eines War-
meliefervertrags, der die gelieferte Warme zu eigenen Zwecken verbraucht oder sei-
nem Mieter oder Pachter zur Nutzung zur Verfligung stellt;

Letztverbraucher
Letztverbraucher im Sinne des § 3 Nummer 25 des Energiewirtschaftsgesetzes;

Lieferant
Erdgaslieferant oder Warmeversorgungsunternehmen;

Produzent aquakultureller Erzeugnisse

...[BMEL: bitte Begriffsbestimmung zuliefern]

Produzent landwirtschaftlicher Primarerzeugnisse

...[BMEL: bitte Begriffsbestimmung zuliefern — Anregung: jeder Unternehmer im Sinn
des § 14 des Burgerlichen Gesetzbuchs, dessen gewerbliche oder selbststandige be-
rufliche Tatigkeit in der Erzeugung von in Anhang | des Vertrags Uber die Arbeitsweise
der Europaischen Union aufgefiihrten Erzeugnissen des Bodens oder der Viehzucht
besteht ohne weitere Vorgange, die die Beschaffenheit solcher Erzeugnisse verandern]

Prifbehorde

die in der Rechtsverordnung nach § 47 Nummer 1 des Strompreisbremsegesetzes be-
stimmte Behorde;
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13. Prufer

Wirtschaftsprifer, Wirtschaftspriifungsgesellschaft, genossenschaftlicher Prifungsver-
band, vereidigter Buchprtfer oder Buchprifungsgesellschaft;

14. Unternehmen

jeder Rechtstrager, der einen nach Art und Umfang in kaufmannischer Weise einge-
richteten Geschaftsbetrieb unter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
betreibt,

15. Verbundenes Unternehmen

Unternehmen, die zueinander in einer der in Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs | der Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 der Europaischen Kommission vom 17. Juni 2014 zur Fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europai-
schen Union (ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) genannten Beziehung stehen,

16. Warmeversorgungsunternehmen
Unternehmen, das gewerblich Warme an einen Kunden liefert.

Teil 2

Entlastung der Letztverbraucher und Kunden

Kapitel 1

Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher

§3

Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher im An-
wendungsbereich des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes

(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, dem von ihm am ersten Tag eines Kalender-
monats mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten, in Satz 3 bezeichneten Letztverbrau-
cher im Zeitraum vom 1. Marz 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 fir jeden Ka-
lendermonat, in dem er diesen Letztverbraucher beliefert, einen nach § 8 ermittelten Ent-
lastungsbetrag gutzuschreiben. Endet oder beginnt die Belieferung eines Letztverbrau-
chers mit leitungsgebundenem Erdgas wahrend eines Kalendermonats, hat der jeweilige
Erdgaslieferant dem Letztverbraucher den Entlastungsbetrag fir diesen Kalendermonat an-
teilig gutzuschreiben und in der nachsten Rechnung zu bertcksichtigen. Die Verpflichtung
nach den Satzen 1 und 2 besteht gegenuber jedem mit leitungsgebundenem Erdgas belie-
ferten Entnahmestellen von Letztverbraucher,

1. dessen Jahresverbrauch an der Entnahmestelle 1 500 000 Kilowattstunden pro Jahr
nicht Gberschreitet;

2. der das Erdgas weit Uberwiegend im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohn-
raum oder als Wohnungseigentimergemeinschaft im Sinne des Wohnungseigentums-
gesetzes bezieht;
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3. der eine zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sowie Kinder-
tagesstatte oder andere Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe ist, die im Aufgaben-
bereich des Sozialgesetzbuches soziale Leistungen erbringt;

4. der eine staatliche, staatlich anerkannte oder gemeinnutzige Einrichtung des Bildungs-
, Wissenschafts- und Forschungsbereichs oder Bildungseinrichtung der Selbstverwal-
tung der Wirtschaft in der Rechtsform von Koérperschaften des 6ffentlichen oder des
Privatrechts, als eingetragener Verein oder als sonstige juristische Person des privaten
Rechts organisiert ist oder

5. der eine Einrichtung der medizinischen Rehabilitation, eine Einrichtung der beruflichen
Rehabilitation, eine Werkstatt flir Menschen mit Behinderungen, ein anderer Leistungs-
anbieter oder Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch ist.

Die Verpflichtung zur Zahlung eines Entlastungsbetrages durch den Erdgaslieferanten nach
den Satzen 1 und 2 besteht nicht, soweit der Letztverbraucher entweder ein zugelassenes
Krankenhaus ist oder leitungsgebundenes Erdgas fiur den kommerziellen Betrieb von
Strom- und Warmeerzeugungsanlagen bezieht. Die Entlastung weiterer Letztverbraucher,
die nicht von den Satzen 1 und 2 umfasst sind, erfolgt nach MalRgabe der §§ 6 und 7.

(2) Ein Letztverbraucher, der im Wege einer registrierenden Leistungsmessung mit
leitungsgebundenem Erdgas beliefert wird und gegeniiber dem nach Absatz 1 Satz 3 eine
Verpflichtung des Erdgaslieferanten besteht, muss seinem Erdgaslieferanten zur Klarung
seiner Anspruchsberechtigung nach Absatz 1 in Textform mitteilen, dass die Voraussetzun-
gen hierfur vorliegen. Eine Mitteilung nach Satz 1 ist entbehrlich, wenn ein Letztverbraucher
seinem Erdgaslieferanten bereits eine Mitteilung nach § 2 Absatz 1 Satz 5 des Erdgas-
Warme-Soforthilfegesetzes gemacht hat. Wechselt ein Letztverbraucher den Erdgasliefe-
ranten, hat er seinem neuen Erdgaslieferanten unverziglich nach Vertragsschluss unter
Vorlage geeigneter Unterlagen die Voraussetzungen fur seine Anspruchsberechtigung
nach Absatz 1 mitzuteilen.

(3) Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, den auf einen Letztverbraucher nach Absatz 1
entfallenden Entlastungsbetrag ab dem 1. Marz 2023 in der mit dem Letztverbraucher ver-
traglich vereinbarten Abschlagszahlung oder Vorauszahlung unmittelbar und gleichmaRig
zu bericksichtigen. Eine Senkung der vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung
auf einen Wert unter null Euro ist unzulassig. Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, dem Letzt-
verbraucher die ab dem 1. Marz 2023 vorgesehene Hohe der vertraglichen Abschlagszah-
lung oder Vorauszahlung bis zum Ablauf des 15. Februar 2023 in Textform mitzuteilen. Die
Mitteilung nach Satz 2 hat insbesondere zu enthalten:

1. die bisherige und die nach Berucksichtigung des Entlastungsbetrags kiinftige Hohe der
vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung,

2. den aktuell vereinbarten Brutto-Arbeitspreis, den Brutto-Grundpreis und den nach
§ 9 Absatz 2 geltenden Referenzpreis, sowie

3. die Hohe des Entlastungskontingents nach § 10 Absatz 1, die Héhe des Entlastungs-
betrags und dessen Verteilung auf die vertraglichen Abschlagszahlungen oder Vo-
rauszahlungen.

(4) Inder Jahresendabrechnung sind neben den in § 20 Absatz 1 genannten Angaben
auszuweisen:

1. die Summe der Zahlungen des Letztverbrauchers fur die Monate, in denen Anspruch
auf Entlastungsbetrage [besteht/bestand],
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2. das Produkt aus dem Brutto-Arbeitspreis und dem Verbrauch des Letztverbrauchers in
diesen Monaten (Brutto-Verbrauchskosten) und

3. die Summe der in diesen Monaten dem Letztverbraucher gewahrten Entlastungsbe-
trage.

Ferner ist in der Jahresendabrechnung die Differenz zwischen den bereits geleisteten Zah-
lungen gemaf Satz 1 Nummer 1 und der Differenz aus den Brutto-Verbrauchskosten nach
Satz 1 Nummer 2 und den gewahrten Entlastungsbetragen gemaf Satz 1 Nummer 3 aus-
zuweisen. Ergibt sich daraus eine positive Differenz, hat der Letztverbraucher einen Rick-
erstattungsanspruch gegentiber dem Lieferanten in Héhe des Betrages der Differenz. Die-
ser Ruckerstattungsanspruch ist in der Hé6he maximal auf die Summe der geleisteten Zah-
lungen gemaf Satz 1 Nummer 1 begrenzt. Rechnet der Lieferant gegenlber dem Letztver-
brauchers nicht auf Jahresbasis ab, sondern in kirzeren Zeitintervallen, ist der Lieferant
verpflichtet, dem Letztverbraucher nach Ablauf von zw6If Monaten eine Aufstellung ent-
sprechend der Satze 1 und 2 zur Verfligung zu stellen; die Satze 3 und 4 gelten entspre-
chend.

(5) Letztverbraucher, die Unternehmen sind, dirfen die Entlastung nach diesem Pa-
ragraphen nicht in Anspruch nehmen, wenn und solange

1. der Schwerpunkt ihrer Geschéaftstatigkeit in der Erzeugung, Umwandlung oder Vertei-
lung von Energie liegt oder

2. die Europaische Union gegen sie Sanktionen verhangt hat; dies bezieht sich auf

a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten der Euro-
paischen Union, mit denen diese Sanktionen verhangt wurden, ausdricklich ge-
nannt sind,

b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisa-
tionen oder Einrichtungen stehen, gegen die die Europaische Union Sanktionen
verhangt hat, und

c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tatig sind, gegen die die Europaische
Union Sanktionen verhangt hat, soweit Beihilfen die Ziele der betreffenden Sank-
tionen untergraben wurden.

Wenn ein Letztverbraucher die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 erflillt,
muss er dies seinem Erdgaslieferanten unverztiglich vor der Inanspruchnahme eines Ent-
lastungsbetrags mitteilen.

§4
Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Erdgaslieferanten; Informationspflichten

(1) Der Erdgaslieferant darf fur eine Entnahmestelle eines von ihm belieferten Letzt-
verbrauchers nur einen Grundpreis in der Héhe des Grundpreises vereinbaren, den er auf
Grund des Erdgasliefervertrages mit dem Letztverbraucher am 30. September 2022 ver-
langen konnte. Ein anderer Grundpreis darf nur vereinbart werden, soweit sich nach dem
30. September 2022 die im Grundpreis enthaltenen Netzentgelte, Entgelte fir den Mess-
stellenbetrieb und die Messung oder staatlich veranlassten Preisbestandteile geandert ha-
ben. Eine Vereinbarung tber den Grundpreis ist insoweit unwirksam, als darin ein anderer
Grundpreis vereinbart wurde als nach den Satzen 1 und 2 vereinbart werden durfte.
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(2) Der Erdgaslieferant darf im Zusammenhang mit einem Vertrag Uber die Beliefe-
rung eines Letztverbrauchers mit leitungsgebundenem Erdgas, den er im Zeitraum vom
...[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1] bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2023 mit einem Letztverbraucher weder unmittelbare noch mittelbare Verglnsti-
gungen oder Zugaben gewahren, die insgesamt einen Wert von 50 Euro pro Enthahme-
stelle des Letztverbrauchers, die der Erdgaslieferant beliefert, iberschreiten.

(3) Der Entlastungsbetrag ist von dem Erdgaslieferanten auf seinen Rechnungen an
den Letztverbraucher nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes entspre-
chend § 40 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes transparent als Kostenentlastung
auszuweisen.

(4) Der Erdgaslieferant hat bis zum Ablauf des 31. Januar 2023 auf seiner Internet-
seite allgemein Uber die Entlastung nach § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 zu informieren. Die
Informationen muissen einfach auffindbar und verstandlich sein, einen Hinweis auf den kos-
tenmindernden Nutzen von Energieeinsparungen enthalten und darauf hinweisen, dass die
Entlastung aus Mitteln des Bundes finanziert wird. Schlie3t der Erdgaslieferant mit einem
bisher nicht von ihm belieferten Letztverbraucher einen Liefervertrag tber leitungsgebun-
denes Erdgas ab, oder erhdht er seine Preise, so ist er verpflichtet, dem Letztverbraucher
die Informationen nach den Satzen 1 und 2 in Textform zu Ubermitteln. Weitere Informati-
onspflichten, insbesondere die nach § 5 Absatz 2 und 3 der Gasgrundversorgungsverord-
nung vom 26. Oktober 2006 (BGBI. 2391, 2396), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 19. Juli 2022 (BGBI. | S. 1214) geandert worden ist, und § 41 Absatz 5 des Energie-
wirtschaftsgesetzes bestehen nicht.

(5) Im Fall eines Lieferantenwechsels ist der bisherige Erdgaslieferant verpflichtet,
dem Letztverbraucher in der Schlussrechnung mitzuteilen, welchen Entlastungsbetrag er
zugunsten der Entnahmestelle des Letztverbrauchers berlicksichtigt hat und auf welchem
prognostizierten Jahresverbrauch die Berechnung dieses Entlastungsbetrags beruht. Wenn
dem neuen Erdgaslieferanten die Informationen nach Satz 1 nicht vorliegen, hat er als
Grundlage zur Ermittlung des Entlastungsbetrags die Jahresverbrauchsprognose des Netz-
betreibers fur die Entnahmestelle seines Letztverbrauchers zugrunde zu legen.

(6) Gegen den Anspruch des Letztverbrauchers auf den Entlastungsbetrag darf der
Erdgaslieferant nicht mit Gegenanspriichen aufrechnen.

(7) Im Ubrigen sind die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes, insbesondere
des Teils 4, anzuwenden.

§5

Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar und
Februar 2023

(1) Fur Letztverbraucher nach § 3 Absatz 1 Satz 2 ist von dem Erdgaslieferanten der
sie am 1. Marz 2023 beliefert, zusatzlich zu den Entlastungen nach § 3 fiir die Monate Ja-
nuar und Februar 2023 jeweils der fur den Monat Marz 2023 nach § 8 Absatz 1 bis 3 ermit-
telte Entlastungsbetrag zugunsten des Letztverbrauchers zu berlcksichtigen. Eine nach-
tragliche Korrektur von Rechnungen, die der Erdgaslieferant einem Letztverbraucher fir die
Monate Januar oder Februar 2023 gestellt hat, hat nicht zu erfolgen.

(2) Bei einer vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung fir den Monat Méarz
2023 kann die Berlicksichtigung der Entlastungen fir die Monate Januar und Februar 2023
nach Absatz 1 dadurch erfolgen, dass der Erdgaslieferant
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die vertragliche Abschlagszahlung oder Vorauszahlung fir den Monat Marz 2023 zu-
satzlich um die auf die Monate Januar und Februar 2023 entfallenden Entlastungsbe-
trage reduziert und im Fall, dass die Summe der Entlastungsbetrage fir die Monate
Januar und Februar 2023 die vertragliche Abschlagszahlung oder Vorauszahlung fir
den Monat Marz 2023 Ubersteigt, den verbleibenden Entlastungsbetrag in der nachsten
Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes verrechnet,

einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang fir den Monat Marz 2023 nicht aus-
I6st und eine Differenz zwischen ausgesetzter Abschlagszahlung oder Vorauszahlung
sowie dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der nachsten Rechnung nach
den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes ausgleicht,

die auf die Monate Januar oder Februar 2023 entfallenden Entlastungsbetrage abwei-
chend von § 4 Absatz 6 mit bestehenden Forderungen aus seinem Vertragsverhaltnis
mit dem Letztverbraucher verrechnet,

dem Letztverbraucher eine von diesem fir die Monate Januar oder Februar 2023 er-
brachte Abschlagszahlung oder Vorauszahlung unverziglich zurlckiberweist und eine
Differenz zwischen erbrachter Abschlagszahlung oder Vorauszahlung sowie dem Ent-
lastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der nachsten Rechnung nach den
§§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes ausgleicht,

einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang fur die Monate Januar oder Februar
2023 nicht auslést und eine Differenz zwischen ausgesetzter Abschlags- oder Voraus-
zahlung sowie dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der nachsten Rech-
nung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes ausgleicht, oder

eine vom Letztverbraucher selbst veranlasste Zahlung im Zuge der nachsten Rech-
nung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes verrechnet.

Ist vertraglich keine Abschlagszahlung oder Vorauszahlung vereinbart, ist der auf die Mo-
nate Januar und Februar 2023 entfallende Entlastungsbetrag mit der ndchsten Rechnung
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes auszugleichen.

§6

Entlastung weiterer, mit leitungsgebundenem Erdgas belieferter Letztverbraucher

(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, einem von ihm am ersten Tag eines Kalen-

dermonats mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher, im Zeitraum vom
1. Januar 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 fiur jeden Kalendermonat einen
nach § 8 ermittelten Entlastungsbetrag gutzuschreiben. Die Verpflichtung besteht gegen-
Uber jedem mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher,

1.

der im Wege einer registrierenden Leistungsmessung beliefert wird, wenn dessen Jah-
resverbrauch mehr als 1 500 000 Kilowattstunden betragt, das Erdgas nicht fur den
kommerziellen Betrieb von Strom- und Warmerzeugungsanlagen bezieht und nicht
nach § 3 Absatz 1 Anspruch auf eine Entlastung hat,

der Betreiber einer KWK-Anlage nach § 2 Nummer 6 des Kraft-Warme-Kopplungsge-
setzes ist, leitungsgebundenes Erdgas nicht ausschlielich flir den kommerziellen Be-
trieb der KWK-Anlage verwendet und keine Anspruch auf Entlastung nach § 3 Absatz 1
hat, oder

der ein zugelassenes Krankenhaus ist.
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Endet oder beginnt die Belieferung eines Letztverbrauchers mit leitungsgebundenem Erd-
gas wahrend eines Kalendermonats, hat der jeweilige Erdgaslieferant dem Letztverbrau-
cher den Entlastungsbetrag fiir diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben und in der
nachsten Rechnung zu bericksichtigen. Der Erdgaslieferant hat den Entlastungsbetrag in
der Rechnung transparent als Kostenentlastung auszuweisen.

(2) § 3 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

§7
Entlastung bei selbstbeschafften Erdgasmengen

(1) Die §§ 3 bis 6 sind nicht anzuwenden auf Lieferungen von leitungsgebundenem
Erdgas, die ein Letztverbraucher in einen eigenen Bilanzkreis einspeist und die von ihm
selbst oder mit ihm verbundenen Unternehmen verbraucht werden.

(2) Ein Letztverbraucher, der leitungsgebundenes Erdgas aus Lieferungen im Sinne
von Absatz 1 verbraucht, hat gegenuber der Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch
auf Erstattung in Hohe eines monatlichen Entlastungsbetrags nach § 8 Absatz 3 und 4 so-
wie auf eine vierteljahrliche Vorauszahlung auf diesen Erstattungsanspruch. Ausgenom-
men sind Letztverbraucher, die Erdgas fir den kommerziellen Betrieb von Strom- und War-
meerzeugungsanlagen beziehen. Die Ausnahme nach Satz 2 gilt nicht flr Letztverbrau-
cher, die Betreiber einer KWK-Anlage nach § 2 Nummer 6 des Kraft-Warme-Kopplungsge-
setzes sind und leitungsgebundenes Erdgas nicht ausschlief3lich flir den [kommerziellen
Betrieb] der KWK-Anlage verwenden.

(3) Der Erstattungsanspruch ist fur die Lieferungen nach Absatz 1 pro Jahr auf die
Brutto-Beschaffungskosten begrenzt. Die Brutto-Beschaffungskosten sind das Produkt aus
dem Brutto-Arbeitspreis und der Netto-Verbrauchsmenge geman Absatz 1 in den Monaten,
in denen Anspruch auf Entlastungsbetrage besteht. Ist die Differenz zwischen der Summe
der gewahrten Entlastungsbetrage in diesen Monaten und den Brutto-Beschaffungskosten
positiv, steht der Bundesrepublik Deutschland gegenliber dem Letztverbraucher ein Rick-
zahlungsanspruch in Hohe des Betrages der Differenz zu.

(4) § 3 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

§8
Ermittlung des Entlastungsbetrags fiir leitungsgebundenes Erdgas

(1) Der Entlastungsbetrag ergibt sich fir jede Entnahmestelle als Produkt aus dem
Differenzbetrag nach § 9 und dem Entlastungskontingent nach § 10, gedeckelt durch die
jeweils geltende Hochstgrenze nach § 18, und sodann geteilt durch Zwolf. Wird der Letzt-
verbraucher Uber mehrere Entnahmestellen beliefert, kann der Entlastungsbetrag von dem
Letztverbraucher durch Erklarung gegenliber dem Lieferanten anteilig auf seine Entnahme-
stellen verteilt werden.

(2) Der Entlastungsbetrag ist unter dem Vorbehalt der Rickforderung zu gewahren.
Der Vorbehalt ist mit der Wertstellung des Ausgleichs der Abrechnung flir das Kalenderjahr
2023 nach § 20 erfllt.

(3) Fur die Bestimmung des Entlastungbetrags nach § 20 sind die Absatze 1 und 2
entsprechend anzuwenden. Absatz 1 Satz 1 ist mit den Maligaben entsprechend anzuwen-
den, dass im Rahmen der Bestimmung des Differenzbetrages nach § 9 Absatz 1 anstelle
des vereinbarten Arbeitspreises die durchschnittlichen Beschaffungskosten fir das von
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dem Letztverbraucher in dem Kalendermonat verbrauchte Erdgas heranzuziehen sind.
Absatz 2 ist mit der Mal3gabe entsprechend anzuwenden, dass die Selbsterklarung flr die
jeweilige Entnahmestelle gegentiber dem Beauftragten zu erfolgen hat. Von dem Entlas-
tungsbetrag sind Erstattungen in Abzug zu bringen, die der Letztverbraucher flr aus dem
bezogenen Erdgas erzeugte Warme erhalt, die er als Warmeversorgungsunternehmen an
Kunden liefert.

(4) Durchschnittliche Beschaffungskosten im Sinne des Absatz 3 Satz 1 sind im Falle
des § 7 Absatz 2 der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, der sich fur einen Letztverbraucher
aus der Summe der Gesamtbezugskosten aller Liefervereinbarungen im Sinne von
§ 7 Absatz 1 fiir einen Liefermonat geteilt durch die insgesamt vom Letztverbraucher in dem
betreffenden Kalendermonat Uber alle Entnahmestellen verbrauchten Kilowattstunden
ergibt. Soweit der Letztverbraucher Finanzkontrakte ohne Lieferverpflichtung zur Absiche-
rung seiner durchschnittlichen Beschaffungskosten abgeschlossen hat, sind diese bei der
Ermittlung der Beschaffungskosten zu bericksichtigen. Dabei sind auch solche Geschafte
zu bericksichtigen, die durch Gegengeschafte aufgehoben werden.

§9
Differenzbetrag des Preises von leitungsgebundenem Erdgas

(1) Der Differenzbetrag ergibt sich fir einen Kalendermonat aus der Differenz zwi-
schen dem fir die Belieferung der [Entnahmestelle] flr den ersten Tag des Kalendermonats
vereinbarten Arbeitspreis und dem Referenzpreis nach Absatz 2.

(2) Der Referenzpreis fir leitungsgebundenes Erdgas betragt fir Entnahmestellen
von Letztverbrauchern,

1. die einen Anspruch nach § 3 haben, 12 Cent pro Kilowattstunde einschlief3lich Netz-
entgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen ein-
schlief3lich Umsatzsteuer;

2. die einen Anspruch nach § 6 oder 7 Absatz 2 haben, 7 Cent pro Kilowattstunde vor
Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen ein-
schlief3lich Umsatzsteuer.

(3) Furjeden Letztverbraucher, der einen Entlastungsanspruch nach § 3 Absatz 1 hat,
dessen Netzentgelte oder Messstellenentgelte jedoch nicht durch seinen Erdgaslieferanten
erhoben werden, reduziert sich der Referenzpreis gemafl Absatz 2 Nummer 1 um die Hohe
der Netz- oder Messstellenentgelte. Der Letztverbraucher mit einer Vereinbarung nach
Satz 1 hat den Erdgaslieferanten in Textform Uber seine Netzentgelte oder Messstellenent-
gelte zu informieren. Liegen die Informationen nicht vor, berlicksichtigen die Erdgasliefe-
ranten pauschaliert [0] Cent je Kilowattstunde fiir die Netzentgelte und Messstellenentgelte.

§10
Entlastungskontingent bei leitungsgebundenem Erdgas

(1) Der Entlastungsbetrag wird gewahrt fir ein Entlastungskontingent in Kilowattstun-
den pro Kalenderjahr. Dieses Entlastungskontingent betragt fir Entnahmestellen,

1. die einen Anspruch nach § 3 Absatz 1 haben, 80 Prozent des Jahresverbrauchs, den
der Erdgaslieferant fur die Entnahmestelle im Monat September 2022 prognostiziert
hat; dabei ist bei Letztverbrauchern, die im Wege einer registrierenden Leistungsmes-
sung beliefert werden, die vom zustandigen Messstellenbetreiber gemessene
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Netzentnahme flr den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden Entnah-
mestelle mafigeblich;

2. die einen Anspruch nach § 6 haben, 70 Prozent der Menge leitungsgebundenen Erd-
gases, die der zustandige Messstellenbetreiber flir den Zeitraum des Kalenderjahres
2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen hat; bei zugelassenen Kranken-
hausern, die Uber ein Standardlastprofil abgerechnet werden, ist der Jahresverbrauch,
den der Erdgaslieferant flr die Enthnahmestelle im Monat September 2022 prognosti-
ziert hat, maf3geblich; oder

3. die einen Anspruch nach § 7 Absatz 2 haben, 70 Prozent der Menge aus Lieferungen
im Sinne des § 7 Absatz 1 bezogenen leitungsgebundenen Erdgases, das der Letzt-
verbraucher im Zeitraum des Kalenderjahres 2021 verbraucht hat.

(2) Verfugt der Erdgaslieferant nicht Uber die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 ge-
nannte Verbrauchsprognose, hat er den am 30. September 2022 nach § 24 Absatz 1 und 4
der Gasnetzzugangsverordnung geltenden und dem Erdgaslieferanten mitgeteilten prog-
nostizierten Jahresverbrauch der Entnahmestelle anzusetzen.

(3) Beieinem Letztverbraucher, derim Wege einer registrierenden Leistungsmessung
beliefert wird und Gber dessen Entnahmestelle nach dem 1. Dezember 2021 erstmalig lei-
tungsgebundenes Erdgas bezogen wurde, beginnt im Falle von
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2 oder 3 Nummer 1der zugrunde zulegende Zeitraum mit dem
Tag der Lieferung und endet nach einem Kalenderjahr. Wurde im Fall von Satz 1 erstmals
leitungsgebundenes Erdgas seit dem 1. Januar 2022 bezogen, wird der Jahresverbrauch
auf Basis der durchschnittlichen monatlichen Verbrauchsmengen geschatzt. Fur die Schat-
zung sind die Verbrauchsmengen der am weitesten zurtickliegenden Monate zu nutzen,
hdchstens jedoch zwolf Monate. Sofern nicht Daten Gber Verbrauchsmengen von mindes-
tens [drei] Monaten vorliegen, betragt die Jahresverbrauchsmenge Null.

(4) Fur einen Letztverbraucher, der Betreiber einer KWK-Anlage nach § 2 Nummer 6
des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes ist, wird die nach Absatze 1 bis 3 zugrunde zule-
gende Jahresverbrauchsmenge des bezogenen leitungsgebundenen Erdgases reduziert
um Mengen, die im zugrunde zulegenden Zeitraum nach Absatze 1 bis 3 entfallen auf die
Erzeugung von

1. Kondensationsstrom, wobei die erzeugte Leistung von Kondensationsstrom gemessen
in Kilowattstunden mit dem Faktor [2] auf die aquivalente Gasmenge gemessen in Ki-
lowattstunden umzurechnen ist;

2. KWK-Nutzwarmeerzeugung, die [an Dritte veraufRert und nicht flir eigene Zwecke ver-
wendet wird], wobei hierbei das Produkt aus dem Anteil der verauflierten KWK-Nutz-
warmeerzeugung, die veraulert wird, an der gesamten KWK-Nutzwarmeerzeugung
und der Gasmenge maligeblich ist, die nach Einhaltung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik auf die KWK-Nutzwarmeerzeugung entfallt; und

3.  KWAK-Nettostromerzeugung, die [an Dritte verauf3ert und nicht fir eigene Zwecke ver-
wendet wird], wobei hierbei das Produkt aus dem Anteil der KWK-Nettostromerzeu-
gung, die verauliert wird, an der gesamten KWK-Nettostromerzeugung und der Gas-
menge malfgeblich ist, die nach Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik auf die KWK-Nettostromerzeugung entfallt.

Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn die Be-
rechnung nach den Grundlagen und Rechenmethoden der Nummern 4 bis 6 und 8 des Ar-
beitsblattes FW 308 ,Zertifizierung von KWK-Anlagen — Ermittlung des KWK-Stromes* des
Energieeffizienzverbandes fur Warme, Kalte und KWK e. V. AGFW (Bundesanzeiger vom
19. Oktober 2015, nichtamtlicher Teil, Institutionelle Veréffentlichungen) erstellt wurde. Ein
Letztverbraucher im Sinne von Satz 1 hat die Pflicht, seinen Lieferanten Gber die Mengen
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nach Satz 1 in Textform zu informieren. Fir einen Letztverbraucher im Sinne des
§ 7 Absatz 2 Satz 3 tritt anstelle des Lieferanten der Messstellenbetreiber. Sofern Letztver-
braucher der Pflicht nach Satz 3 nicht nachkommen, betragt die nach Absatze 1 bis 3 zu-
grunde zulegende Jahresverbrauchsmenge des bezogenen leitungsgebundenen Erdgases
Null.

Kapitel 2

Entlastung der Kunden von Warmeversorgungsunternehmen

§ 11

Entlastung von Warmekunden im Anwendungsbereich des Erdgas-Warme-Sofort-
hilfegesetzes

(1) Das Warmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinem Kunden fir die jewei-
ligen am ersten Tag eines Kalendermonats mit Warme belieferten Entnahmestellen im Zeit-
raum vom 1. Marz 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 fir jeden Kalendermonat
einen nach § 15 ermittelten Entlastungsbetrag gutzuschreiben, soweit der Rechnungsbe-
trag fur den Brutto-Arbeitspreis flr den Abrechnungszeitraum dadurch nicht negativ wird.
Endet oder beginnt die Belieferung des Kunden mit Warme wahrend eines Kalendermo-
nats, hat das jeweilige Warmeversorgungsunternehmen dem Kunden den Entlastungsbe-
trag fur diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben und in der nachsten Rechnung zu
berlicksichtigen. Das Warmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, den auf einen Kun-
den entfallenden Entlastungsbetrag ab dem 1. Marz 2023 in den vereinbarten Abschlags-
oder Vorauszahlungen unmittelbar und gleichmaRig zu bericksichtigen. Die Verpflichtun-
gen nach Satze 1 bis 3 bestehen gegentber mit Warme belieferten Kunden,

1. deren Jahresverbrauch je Entnahmestelle 1 500 000 Kilowattstunden pro Jahr nicht
Uberschreitet;

2. die Warme im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnraum oder als Wohnungs-
eigentimergesellschaft im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes beziehen;

3. die zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie Kinderta-
gesstatten und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind, die im Aufga-
benbereich des Sozialgesetzbuches soziale Leistungen erbringen;

4. die staatliche, staatlich anerkannte oder gemeinnutzige Einrichtungen des Bildungs-,
Wissenschafts- und Forschungsbereichs oder Bildungseinrichtungen der Selbstverwal-
tung der Wirtschaft in der Rechtsform von Koérperschaften des offentlichen oder des
Privatrechts, als eingetragener Verein oder sonstige juristische Person des privaten
Rechts sind; oder

5. Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, Einrichtungen der beruflichen Rehabi-
litation, Werkstatten fir Menschen mit Behinderungen, anderer Leistungsanbieter oder
Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch sind.

Die Verpflichtung zur Zahlung eines Entlastungsbetrages durch den Erdgaslieferanten nach
den Satzen 1 bis 4 besteht nicht, soweit der Kunde ein zugelassenes Krankenhaus ist.
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(2) Zusatzlich zur Entlastung nach Absatz 1 ist das Warmeversorgungsunternehmen
verpflichtet, dem Kunden einen einmaligen Entlastungsbetrag gutzuschreiben, der nach
§ 13 ermittelt wird.

(3) Die Gutschrift nach Absatz 2 erfolgt in der ersten turnusmafigen Abrechnung nach
dem 28. Februar 2023. Ubersteigt der kumulierte Entlastungsbetrag nach den [§§ xx] die in
Rechnung gestellten Forderungen des Warmeversorgungsunternehmens fur die Lieferung
von Warme, wird der Differenzbetrag der darauffolgenden turnusmaRigen Abrechnung gut-
geschrieben. Ubersteigt der Differenzbetrag die in Rechnung gestellten Forderungen fiir die
Lieferung von Warme, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(4) Das Warmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, dem Kunden die ab dem
1. Marz 2023 vorgesehene Hdhe der Abschlags- oder Vorauszahlungen bis zum Ablauf des
15. Februar 2023 in Textform mitzuteilen. Die Mitteilung nach Satz 1 hat insbesondere zu
enthalten:

1. die bisherige und die nach Berticksichtigung des Entlastungsbetrags kiinftige Hohe der
vereinbarten Abschlags- oder Vorauszahlung,

2. den aktuellen Brutto-Warmepreis und den nach § 16 Absatz 2 geltenden Referenz-
preis, sowie

3. die Hohe des Entlastungskontingents nach § 17 und die Hohe des Entlastungsbetrags.

(5) Inder Jahresendabrechnung sind neben den in § 20 Absatz 1 genannten Angaben
auszuweisen:

1. die Summe der Zahlungen des Kunden fir die Monate, in denen Anspruch auf Entlas-
tungsbetrage [besteht/bestand],

2. das Produkt aus dem Brutto-Arbeitspreis und dem Verbrauch des Kunden in diesen
Monaten (Brutto-Verbrauchskosten) und

3. die Summe der in diesen Monaten dem Kunden gewahrten Entlastungsbetrage.

Ferner ist in der Jahresendabrechnung die Differenz aus den Brutto-Verbrauchskosten
nach Satz 1 Nummer 2 und den gewahrten Entlastungsbetragen nach Satz 1 Nummer 3
auszuweisen. Ergibt sich daraus eine positive Differenz, hat der Kunde einen Rickerstat-
tungsanspruch gegeniber dem Lieferanten in Hohe des Betrages der Differenz. Dieser
Ruckerstattungsanspruch ist in der Héhe auf die Summe der geleisteten Zahlungen geman
Satz 1 Nummer 2 begrenzt. Rechnet der Lieferant gegentiber dem Kunden nicht auf Jah-
resbasis ab, sondern in kirzeren Zeitintervallen, ist der Lieferant verpflichtet, dem Kunden
nach Ablauf von zwdlf Monaten eine Aufstellung entsprechend der Satze 1 und 2 zur Ver-
fligung zu stellen; die Satze 3 und 4 gelten entsprechend.

(6) § 3 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

§12
Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Warmelieferanten; Informationspflichten

(1) Das Warmeversorgungsunternehmen hat fir eine Entnahmestelle des von ihm be-
lieferten Kunden neben dem Entlastungsbetrag nach § 11 Absatz 1 einen vertraglich ver-
einbarten Grundpreis in der Hohe zu berechnen, die es mit dem jeweiligen Kunden fiir den
Kalendermonat September 2022 vereinbart hat. Satz 1 gilt nicht, soweit die Anderung des
zwischen dem Warmeversorgungsunternehmen und dem von ihm belieferten Kunden
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vereinbarten Grundpreises auf einer Anderung von staatlich veranlassten Preisbestandtei-
len beruht oder auf Grundlage einer bereits am 30. September 2022 bestehenden Preisan-
passungsklausel nach § 24 der Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir die Versor-
gung mit Fernwarme vorgenommen wurde.

(2) Ein Warmeversorgungsunternehmen darf im Zusammenhang mit der Belieferung
eines Kunden von Warme im Zeitraum vom ...[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach
Artikel 8 Absatz 1] 2022 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 mit dem Kunden keine
Vergunstigungen oder Zugaben vereinbaren, die einen Wert von 50 Euro pro Entnahme-
stelle Uberschreiten. Satz 1 ist sowohl auf direkt oder indirekt gewahrte Bar- oder Sachwerte
als auch auf direkt oder indirekt gewahrte Entschadigungen, Vertragsabldésepramien und
sonstige Vergunstigungen oder Zugaben anzuwenden. [Ein Zuwiderhandeln gilt als Rechts-
bruch im Sinne des § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.]

(3) Der Entlastungsbetrag ist von dem Warmeversorgungsunternehmen auf seinen
Rechnungen an den Kunden transparent als Kostenentlastung auszuweisen.

(4) Das Warmeversorgungsunternehmen hat die Kunden im Rahmen der Vertrags-
verhaltnisse zum frihestmdglichen Zeitpunkt, spatestens bis zum Ablauf des 28. Februar
2023 auf seiner Internetseite oder durch Mitteilung an den Kunden in Textform allgemein
Uber die Entlastung nach § 11 Absatz 1 und die Hohe des Entlastungsbetrags zu informie-
ren. Die Informationen missen einfach auffindbar und verstandlich sein, einen Hinweis auf
den kostenmindernden Nutzen von Energieeinsparungen enthalten und darauf hinweisen,
dass die Entlastung aus Mitteln des Bundes finanziert wird. Schliel3t das Warmeversor-
gungsunternehmen mit einem bisher nicht von ihm belieferten Kunden einen Liefervertrag
Uber Warme ab oder erhdht er seine Preise, ist es verpflichtet, dem Kunden die Informatio-
nen nach den Satzen 1 und 2 in Textform mitzuteilen.

(5) Im Falle eines Wechsels der Warmeversorgungsunternehmen ist das bisherige
Warmeversorgungsunternehmen verpflichtet, dem Kunden in seiner nachsten Schlussrech-
nung mitzuteilen, welchen Entlastungsbetrag er zugunsten der Entnahmestelle des Kunden
bertcksichtigt hat und auf welchem prognostizierten Jahresverbrauch die Berechnung die-
ses Entlastungsbetrags beruht. Der Kunde ist verpflichtet, die Informationen nach Satz 1
an das neue Warmeversorgungsunternehmen weiterzugeben. Wenn dem neuen Warme-
versorgungsunternehmen die Informationen nach Satz 1 nicht vorliegen, hat es als Grund-
lage zur Ermittlung des Entlastungsbetrags die Jahresverbrauchsprognose fir die Entnah-
mestelle seines Kunden zugrunde zu legen.

(6) Gegen den Anspruch des Kunden auf den Entlastungsbetrag darf das Warmever-
sorgungsunternehmen nicht mit Gegenansprichen aufrechnen. Abweichend von Satz 1 ist
das Warmeversorgungsunternehmen berechtigt, den Entlastungsbetrag mit Zahlungsruck-
sténden des Kunden aus dem bestehenden Lieferverhaltnis zu verrechnen.

§13

Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar und
Februar 2023

(1) Das  Warmeversorgungsunternehmen ist  verpflichtet, Kunden nach
§ 11 Absatz 1 Satz 4 zusatzlich zu der Entlastung nach § 11 Absatz 1 fur die Monate Ja-
nuar und Februar 2023 den zweifachen Betrag des fir den Monat Marz 2023 ermittelten
Entlastungsbetrags gutzuschreiben.

(2) Bei einer fur den Monat Marz 2023 vertraglich vereinbarten Abschlags- oder Vo-
rauszahlung kann die Berlcksichtigung der Entlastungen nach Absatz 1 dadurch erfolgen,
dass das Warmeversorgungsunternehmen nach seiner Wahl die vertraglich vereinbarte
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Abschlags- oder Vorauszahlung reduziert, den Entlastungsbetrag mit bestehenden Forde-
rungen aus seinem Vertragsverhaltnis mit dem Kunden verrechnet, eine erbrachte Ab-
schlags- oder Vorauszahlung des Kunden zurlickiiberweist, einen vertraglich vorgesehe-
nen Zahlungsvorgang fur die Monate Januar 2023 und Februar 2023 nicht ausldst, in der
nachsten Rechnung ausgleicht oder Kombinationen zweier oder mehrerer der genannten
Varianten nutzt.

(3) Sind mit dem Kunden keine Abschlags- oder Vorauszahlungen vereinbart, so ist
Absatz 2 auf Grundlage der Abrechnungen entsprechend anzuwenden.

(4) § 11 Absatz 4 ist mit der MalRgabe entsprechend anzuwenden, dass das Warme-
versorgungsunternehmen verpflichtet ist, den auf einen Kunden nach Absatz 1 entfallenden
Entlastungsbetrag in den ersten mit dem Kunden vereinbarten Abschlags- oder Vorauszah-
lungen nach dem 28. Februar 2023 unmittelbar und gleichmafig zu berlcksichtigen.

§ 14

Entlastung weiterer Warmekunden auRerhalb des Anwendungsbereichs des Erd-
gas-Warme-Soforthilfegesetzes

(1) Jedes Warmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, den von ihm am ersten Tag
eines Kalendermonats mit Warme belieferten Kunden, gegenlber dem es nicht bereits
nach § 11 Absatz 1 verpflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Ablauf des
31. Dezember 2023 fir jeden Kalendermonat einen nach § 15 ermittelten Entlastungsbe-
trag gutzuschreiben. Endet oder beginnt die Belieferung des Kunden mit Warme wahrend
eines Kalendermonats, hat das jeweilige Warmeversorgungsunternehmen dem Kunden
den Entlastungsbetrag fir diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben und in der nachs-
ten Rechnung zu bertcksichtigen. Das Warmeversorgungsunternehmen hat den Entlas-
tungsbetrag in der Rechnung transparent als Kostenentlastung auszuweisen.

(2) Absatz 1 ist auch fur Kunden anzuwenden, die mit Warme in Form von Dampf
versorgt werden. Er gilt nicht fir Kunden, soweit sie die Warme zur Erzeugung von Warme
einsetzen, die sie als Warmeversorgungsunternehmen an andere Kunden liefern.

(3) § 3 Absatz 5 und § 11 Absatz 5 sind entsprechend anzuwenden.

§ 15
Ermittlung des Entlastungsbetrags fiir Warme

(1) Der Entlastungsbetrag ergibt sich nach MalRgabe dieser folgenden Vorschrift fur
jede Entnahmestelle als Produkt aus dem Differenzbetrag nach § 16 und dem Entlastungs-
kontingent nach § 17, gedeckelt durch die jeweils geltende HAchstgrenze nach § 18, und
sodann geteilt durch Zwoélf. Wird der Kunde Uber mehrere Entnahmestellen beliefert, kann
der monatliche Entlastungsbetrag von dem Kunden durch Erklarung gegenuber dem Liefe-
ranten anteilig auf seine Entnahmestellen verteilt werden.

(2) Einem Kunden, der zu einer Mitteilung nach § 22 verpflichtet ist, darf der Entlas-
tungsbetrag erst gewahrt werden, wenn er diese Pflicht erflllt hat.

(3) Der Entlastungsbetrag ist unter dem Vorbehalt der Riickforderung zu gewahren.
Der Vorbehalt ist mit der Wertstellung des Ausgleichs der Jahresendabrechnung fiir das
Kalenderjahr 2023 nach § 20 erfillt.
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§ 16
Differenzbetrag des Preises von Warme

(1) Der Differenzbetrag ergibt sich fir einen Kalendermonat aus der Differenz zwi-

schen dem fir die Belieferung der [Entnahmestelle] flir den ersten Tag des Kalendermonats
vereinbarten gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreis fur den gesamten Kalendermonat
und dem Referenzpreis nach Absatz 2.

(2) Der Referenzpreis flir Warme betragt fir Entnahmestellen,

die § 11 erfiillen, 9,5 Cent pro Kilowattstunde einschlief3lich Messentgelten und staat-
lich veranlassten Preisbestandteilen einschlie3lich Umsatzsteuer;

die § 14 Absatz 1 erflllen, 7,5 Cent pro Kilowattstunde vor Messentgelten und staatlich
veranlassten Preisbestandteilen oder

die § 14 Absatz 2 erfillen, 10 Cent pro Kilowattstunde vor Messentgelten und staatlich
veranlassten Preisbestandteilen.

§ 17
Entlastungskontingent bei Warme

Der Entlastungsbetrag wird gewahrt fir ein Entlastungskontingent in Kilowattstunden

pro Kalenderjahr. Dieses Entlastungskontingent ist beschrankt auf den tatsachlichen Ver-
brauch an der betreffenden Entnahmestelle und betragt fir Entnahmestellen,

1.

die § 11 erflllen, 80 Prozent des Jahresverbrauchs, den das Warmeversorgungsunter-
nehmen im Monat September 2022 prognostiziert hat;

die § 14 Absatz 1 erfillen, 70 Prozent der Warmemenge, die fiir den Zeitraum des Ka-
lenderjahres 2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen wurde;

die § 14 Absatz 2 erfillen, 70 Prozent der Warmemenge, die fiir den Zeitraum des Ka-
lenderjahres 2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen wurde.
Kapitel 3

Hochstgrenzen der Entlastungsbeitrage und Selbsterklarung

§18
Hoéchstgrenzen

(1) Ist der Letztverbraucher oder Kunde ein Unternehmen oder verbundenes Unter-

nehmen, darf die Entlastungssumme vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben ins-
gesamt nicht Ubersteigen:

1.

bei Letztverbrauchern oder Kunden, deren besondere Betroffenheit von den hohen
Energiepreisen von der Prifbehdrde nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a fest-
gestellt wurde,
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a) 150 Millionen Euro bei Letztverbrauchern oder Kunden, fiir die durch die Prifbe-
hoérde zudem festgestellt wurde, dass sie energieintensiv sind und einer Branche
nach Anlage 2 zuzuordnen sind,

b) 50 Millionen Euro bei Letztverbrauchern oder Kunden, flir die durch die Prifbe-
hoérde zudem festgestellt wurde, dass sie energieintensiv sind oder

c) 100 Millionen Euro;
bei Letztverbrauchern oder Kunden, die nicht unter Nummer 1 fallen,
a) 4 Millionen Euro oder

b) 2 Millionen Euro.

In den Fallen von Satz 1 Nummer 2 Nummer 2 Buchstabe b ist anstelle des Wertes von
2 Millionen Euro anzusetzen

1.

2.

bei Produzenten landwirtschaftlicher Primarerzeugnisse der Betrag von 250 000 Euro
oder

bei Produzenten aquakultureller Erzeugnisse der Betrag von 300 000 Euro.

Sind auf Letztverbraucher, die verbundene Unternehmen sind jeweils unterschiedliche
Hochstgrenzen nach Absatz 1 anzuwenden, gilt

1.

fir samtliche Letztverbraucher und Kunden, die verbundene Unternehmen sind die
hdchste einschlagige Hochstgrenze und

fur Letztverbraucher und Kunden, fir die eine niedrigere Hochstgrenze als die Hochst-
grenze nach Nummer 1 einschlagig ist, diese niedrigere Héchstgrenze.

(2) Die Entlastungssumme
darf nicht Ubersteigen

a) in den Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a héchstens 80 Prozent
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers oder Kunden,

b) in den Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b héchstens 65 Prozent
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers oder Kunden,

c) in den Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ hdchstens 40 Prozent
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers oder Kunden,

d) in den Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a hochstens 50 Prozent
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers oder Kunden und

e) in den Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe bb oder Satz 2 bis zu
100 Prozent der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers oder
Kunden an der betreffenden Entnahmestelle und

darf in den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nicht dazu fihren, dass das E-
BITDA des Letztverbrauchers oder Kunden im Kalenderjahr 2023

a) mehrals 70 Prozent des EBITDA im Kalenderjahr 2021 betragt oder

b) den Wert Null Gbersteigt, wenn das EBITDA im Kalenderjahr 2021 negativ war.
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(3) Ist ein Letztverbraucher  oder  Kunde in den Fallen des
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch in anderen als den dort genannten wirt-
schaftlichen Sektoren tétig, sind die krisenbedingten Energiemehrkosten von dem Letztver-
braucher oder Kunden fiir jeden Sektor getrennt zu dokumentieren und die jeweils einschla-
gige Hochstgrenze fur jeden dieser Sektoren einzuhalten, wobei [insgesamt] die Hochst-
grenze des Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a nicht tiberschritten werden darf. Ist der Letzt-
verbraucher oder Kunde ausschlieBlich in den wirtschaftlichen Sektoren nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 tatig, darf der Hochstbetrag von 300 000 Euro nicht Gber-
schritten werden.

(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde gilt als besonders betroffen von hohen Energie-
preisen im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, wenn

1. inden Fallen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sich das EBITDA des
Letztverbrauchers oder Kunden nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar
2024 um wenigstens 40 Prozent gegenuber dem EBITDA des Letztverbrauchers oder
Kunden im Kalenderjahr 2021 verringert hat, oder

2. inden Fallen des Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c sich das EBITDA des Letztverbrau-
chers oder Kunden nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 um we-
nigstens 30 Prozent gegentber dem EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden im
Kalenderjahr 2021 verringert hat.

(5) Die fur die jeweilige Entnahmestelle pro Kalendermonat anzuwendende absolute
Hoéchstgrenze nach Absatz 1

1. betragt 150 000 Euro, solange

a) keine Mitteilung des Letztverbrauchers oder Kunden nach
§ 22 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt und

b) kein Fall des Satzes 2 vorliegt, und
2. ergibt sich aus der Mitteilung nach
a) § 22 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 4 4ab dem ersten Tag des auf den Eingang
der Mitteilung beim Lieferanten folgenden Kalendermonats bis zur Mitteilung nach
§ 22 Absatz 1 Nummer 2 oder
b) § 22 Absatz 1 Nummer 2, sobald diese vorliegt.
Die fur die jeweilige Netzenthahmestelle pro Kalendermonat anzuwendende Hochstgrenze
betragt Null, wenn ein Letztverbraucher oder Kunde fur diese Netzentnahme-stelle zwar
eine Mitteilung nach § 22 Absatz 1 Nummer 1, aber bis zum 31. Dezember 2024 keine Mit-
teilung nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 abgegeben hat.

(6) Die Prufbehdrde stellt eine Mustervorlage fir die Berechnung des EBITDA auf ih-
rer Internetseite zur Verfigung.

§19
Verfahren der Feststellung der anzuwendenden Hochstgrenze, Einzelnotifizierung

(1) Auf Antrag stellt die Prifbehdrde netzentnahmestellenbezogen fir Strom und ent-
nahmestellenbezogen fiir leitungsgebundenes Erdgas und Warme fir samtliche
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Netzentnahme- und Entnahmestellen eines Letztverbrauchers oder Kunden und dessen
verbundener Unternehmen fest:

1.

dass ein Letztverbraucher oder Kunde

a) nach § 9 Absatz 4 des Strompreisbremsegesetzes oder § 18 Absatz 4 dieses Ge-
setzes besonders betroffen von hohen Energiepreisen ist,

b) nach § 2 Nummer 7 des Strompreisbremsegesetzes oder § 2 Nummer 3 dieses
Gesetzes energieintensiv ist und

c) einer Branche nach Anlage 2 zuzuordnen ist,

die fUr den Letztverbraucher oder Kunden und etwaige verbundene Unternehmen an-
zuwendende Hochstgrenze nach § 9 Absatz 1 des Strompreisbremsegesetzes oder
§ 18 Absatz 1 dieses Gesetzes (absolute Hochstgrenze),

die fur den Letztverbraucher oder Kunden anzuwendende Hochstgrenze nach § 9 Ab-
satz 2 des Strompreisbremsegesetzes oder § 18 Absatz 2 dieses Gesetzes (relative
Hochstgrenze) einschliellich der anzusetzenden entlastungsfahigen krisenbedingten
Energiemehrkosten des Letztverbrauchers oder Kunden.

(2) Die Erfullung der Voraussetzungen nach Absatz 1 sind wie folgt nachzuweisen:

die besondere Betroffenheit des Letztverbrauchers oder Kunden von hohen Energie-
preisen nach § 9 Absatz 4 des Strompreisbremsegesetzes oder § 18 Absatz 4 dieses
Gesetzes durch die Vorlage des EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden fir das
Kalenderjahr 2021 und des EBITDA fir den Zeitraum nach dem 31. Januar 2022 und
vor dem 1. Januar 2024 aus dem testierten Jahresabschluss des Letztverbrauchers
oder Kunden,

die Energieintensitat des Letztverbrauchers oder Kunden nach § 2 Nummer 7 des
Strompreisbremsegesetzes oder § 2 Nummer 3 dieses Gesetzes durch

a) Vorlage der Energieliefervertrage und der Energierechnungen fur Energielieferun-
gen im Kalenderjahr 2021 und im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2022,

b) die aus dem Netz jeweils bezogenen und selbst verbrauchten sowie weitergeleite-
ten Energiemengen aufgeschlisselt nach Entnahmestelle, Energietrager und
Preis,

c) Vorlage des Geschaftsberichtes,

d) Vorlage des gepriften Jahresabschlusses fir das letzte abgeschlossene Ge-
schaftsjahr und

e) den Prufvermerk eines Prufers zu
aa) den Energiebeschaffungskosten des Letztverbrauchers oder Kunden,

bb) Angaben zu Strommengen oder Erdgas- und Warmemengen und den durch-
schnittlichen Kosten nach Buchstabe a,

die Zugehdérigkeit des Letztverbrauchers oder Kunden zu einer Branche nach Anlage 2
durch

a) die Klassifizierung des Letztverbrauchers oder Kunden durch die statistischen Am-
ter der Lander in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige des
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Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008, und die Einwilligung des Unterneh-
mens, dass sich die Priifoehérde von den statistischen Amtern der Lander die
Klassifizierung des bei ihnen registrierten Letztverbrauchers oder Kunden und sei-
ner Betriebsstatten Ubermitteln lassen kann,

b) den Prufvermerk eines Prufers mit Angaben zum Betriebszweck und der Betrieb-
statigkeit des Letztverbrauchers oder Kunden,

4. fir die auf den Letztverbraucher oder Kunden anzuwendende relative Héchstgrenze
der anzusetzenden entlastungsfahigen krisenbedingten Energiemehrkosten des Letzt-
verbrauchers oder Kunden durch

a) Vorlage der Energieliefervertrage und der Energierechnungen flir Energielieferun-
gen

aa) im Kalenderjahr 2021 und

bb) im Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023 und
b) den Prifvermerk eines Prifers zu

aa) den Energiebeschaffungskosten des Letztverbrauchers oder Kunden und

bb) Angaben zu Strommengen oder Erdgas- und Warmemengen und den durch-
schnittlichen Kosten nach Buchstabe a,

(3) Dem Antrag ist eine Liste der Netzentnahmestellen des Letztverbrauchers von
Strom oder Entnahmestellen des Letztverbrauchers oder Kunden sowie eine Liste samtli-
cher mit dem Letztverbraucher oder Kunden verbundener Unternehmen und deren Netzent-
nahmestellen fir Strom oder Entnahmestellen fiir leitungsgebundenes Erdgas oder Warme
beizufugen.

(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde gilt als in einem der in Anlage 2 aufgeflihrten
Sektoren oder Teilsektoren tatig, wenn er

1. in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesam-
tes, Ausgabe 2008 von dem zustandigen statistischen Amt in einer oder mehreren der
in Anlage 2 aufgefiihrten Tatigkeiten klassifiziert ist und

2. mit einer oder mehreren der in Anlage 2 aufgefihrten Tatigkeiten im Jahr 2021 mehr
als 50 Prozent seines Umsatzes oder seines Produktionswertes erzielt hat.

(5) Die Entscheidung ergeht mit Wirkung gegentber dem antragstellenden Letztver-
braucher oder Kunden und dessen verbundener Unternehmen sowie den Lieferanten.

(6) Weitere EntlastungsmafRnahmen Uber die Hochstgrenze von 150 Millionen Euro
hinaus kann die Prufbehdrde auf Antrag gewahren. Die Gewahrung nach Satz 1 darf erst
nach beihilferechtlicher Genehmigung durch die Europaische Kommission und nach Malf3-
gabe der Genehmigung erteilt werden.

(7) Soweit sich aus der Entscheidung der Prufbehérde eine Abweichung von der
Selbsterklarung des Letztverbrauchers oder Kunden nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 des
Strompreisbremsegesetzes oder § 22 dieses Gesetzes ergibt, hat die Prifbehdrde in ihrem
Bescheid auch die Korrektur dieser Abweichung mit der Jahresendabrechnung nach
§ 12 Absatz 3 des Strompreisbremsegesetzes oder § 20 Absatz 2 dieses Gesetzes anzu-
ordnen. Nahere Vorgaben zur dem Verfahren nach Satz 1 regelt die Rechtsverordnung
nach § 47 Nummer 3 des Strompreisbremsegesetzes.
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§ 20
Jahresendabrechnung

(1) Der Lieferant ist verpflichtet in seinen Rechnungen fir Lieferungen an Letztver-
braucher oder Kunden unbeschadet sonstiger Vorgaben entnahmestellebezogen folgende
Angaben gesondert auszuweisen

1. die Hohe der dem Letztverbraucher oder Kunden im Abrechnungszeitraum gewahrten
Entlastungsbetrage und

2. das dem Letztverbraucher oder Kunden durch ihn im Abrechnungszeitraum insgesamt
gewahrte Entlastungskontingent, absolut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem
nach § 9 Absatz 2insgesamt zustehenden Entlastungskontingent.

(2) Ein Lieferant, der einen Letztverbraucher oder Kunden an einer Entnahmestelle
am 31. Dezember 2021 belieferte, ist verpflichtet, bis zum 31. Marz 2024 eine Endabrech-
nung Uber die gewahrten Entlastungsbeitrage zu erstellen, die entnahmestellenbezogen

1. die Angaben nach Absatz 1 enthalt,

2. im Fall eines Lieferantenwechsels im Kalenderjahr 2023 die dem Letztverbraucher oder
dem Kunden an der betreffenden Entnahmestelle insgesamt gewahrten Entlastungs-
betrage und das insgesamt gewahrte Entlastungskontingent im Kalenderjahr 2023, ab-
solut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem nach § 9 Absatz 2insgesamt zustehen-
den Entlastungskontingent, und

3. sicherstellt, dass

a) das dem Letztverbraucher oder Kunden tatsachlich gewahrte Entlastungskontin-
gent die relative Hochstgrenzen des § 18 Absatz 2 nicht Uberschreitet, und

b) bei Letztverbrauchern oder Kunden, die

aa) bis zum 31. Marz 2024 keine Selbsterklarung nach § 22 Absatz 2 oder eine
Selbsterklarung nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d abgegeben ha-
ben, die dem Letztverbraucher oder Kunden von dem Lieferanten gewahrten
Entlastungsbetrage in Summe den Wert von 2 Millionen Euro nicht Gberschrei-
tet,

bb) eine Selbsterklarung nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c[ abgegeben
haben, die dem Letztverbraucher oder Kunden

aaa) gewahrte Entlastungssumme den Betrag von 4 Millionen Euro in Um-
setzung des Prifvermerks des Prifers nicht Gberschreitet und

bbb) von dem Lieferanten gewahrten Entlastungsbeitrage an der betreffen-
den Entnahmestelle die relative Hochstgrenze des
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d nicht Uberschreitet, oder

cc) eine Selbsterklarung nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b] abgegeben
haben, die dem Letztverbraucher oder Kunden

aaa) gewahrte Entlastungssumme den in dem Bescheid nach § 20 ausge-
wiesenen absoluten Hochstgrenzen nach § 18 Absatz 1 in Umsetzung
der Vorgaben des Bescheids nicht tberschreitet;
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bbb) vom Lieferanten gewahrten Entlastungsbetrage an der betreffenden
Entnahmestelle die in dem Bescheid nach § 19 ausgewiesenen relati-
ven Hoéchstgrenzen nach § 18 Absatz 2 nicht Uberschreitet.

(3) Ein Lieferant muss flr eine Entnahmestelle gewahrte Entlastungsbetrage vollstan-

dig zurtckfordern, wenn der Letztverbraucher oder Kunde fiir diese Entnahmestelle eine
Mitteilung nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 abgegeben, aber bis zum 31. Dezember 2024
keine Mitteilung nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 abgegeben hat.

§21

Grundsatz Mitteilungspflichten
Letztverbraucher und Kunden sowie Lieferanten missen
einander die fur die Abwicklung dieses Gesetzes erforderlichen Angaben, insbeson-
dere die in den §§ 22 und 23 genannten Angaben, unverziglich zur Verfigung stellen,
so-weit in den nachfolgenden Bestimmungen keine abweichenden Fristen bestimmt
sind und
auf Verlangen dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz die Angaben

nach Nummer 1 herausgeben, soweit dies fir die Erfillung einer Anforderung durch
die Europaische Kommission erforderlich ist.

§ 22
Selbsterklarung von Letztverbrauchern und Kunden

(1) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist und dessen Entlas-

tungsbetrag an séamtlichen Entnahmestellen einen Betrag von [150 000] Euro in einem Mo-
nat Ubersteigt, muss seinem Lieferanten mitteilen,

1.

bis zum 31. Marz 2023 oder, sofern ihm die jeweiligen Informationen erst zu einem
spateren Zeitpunkt vorliegen, unverziiglich

a) welche Hochstgrenze nach § 18 voraussichtlich auf den Letztverbraucher oder
Kunden einschliellich etwaiger verbundener Unternehmen Anwendung finden
wird,

b) welcher Anteil von den Héchstgrenzen nach Buchstabe a vorlaufig auf das mit die-
sem Lieferanten bestehende Lieferverhaltnis Anwendung finden soll (individuelle
Hoéchstgrenze) und

c) welcher Anteil von der individuellen Hochstgrenze vorlaufig auf die von diesem
Lieferanten belieferten Entnahmestellen pro Kalendermonat entfallen soll,

unverzuglich nach dem 31. Dezember 2023 spatestens bis zum 31. Dezember 2024
a) die tatsachlich anzuwendende absolute Hochstgrenze nach § 18 Absatz 1,
b) wenn die tatsachlich anzuwendende Hochstgrenze nach Buchstabe a eine der

Hochstgrenzen nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 benennt, den Bescheid der Prifbe-
horde nach § 19,
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c) wenn die endglltig anzuwendende Hochstgrenze nach Buchstabe a die Hochst-
grenze nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a benennt, den Prifvermerk ei-
nes Prfers, der

aa) die nach Anlage 1 ermittelten krisenbedingten Mehrkosten des Letztverbrau-
chers oder Kund ausweist und

bb) bestatigt, dass nicht Gberschritten wurden

aaa) die absolute Hochstgrenze nach
§ 18 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a,

bbb) die relative Hochstgrenze nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d
oder

ccc) fir jedes Energielieferverhaltnis die auszugleichenden Fehlbetrage
ausweist, mit denen eine Einhaltung der HOoOchstgrenzen nach
Dreifachbuchstaben aaa und bbb sichergestellt wird,

d) wenn die endgiltig anzuwendende Hochstgrenze nach Buchstabe a die absolute
Hochstgrenze nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b benennt, die Bestati-
gung, dass die von dem Letztverbraucher einschlief3lich etwaiger verbundener Un-
ternehmen insgesamt erhaltene Entlastungssumme den Betrag von 2 Millionen
Euro nicht Gberschritten hat,

(2) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist und bei dem die ihm,
einschlielllich verbundener Unternehmen, gewahrte Entlastungssumme einen Betrag von
2 Millionen Euro Uberschreitet, ist verpflichtet, dies mitzuteilen.

1. seinem Lieferanten und
2. der Prifbehorde.
Mit der Mitteilung nach Satz 1 Nummer 2 ist zudem mitzuteilen

1. eine Liste aller verbundenen Unternehmen sowie deren Entnahmestellen, aufgeschlis-
selt nach

a) dem die jeweilige Entnahmestelle beliefernden Lieferanten und

b) den an der jeweiligen Enthahmestelle nach diesem Gesetz erhaltenen Entlas-
tungsbetrag sowie

2. die sonstigen von der Unternehmensgruppe erhaltenen Geldbetrage aus Entlastungs-
maflinahmen im Sinn des [...] und deren Summen.

(3) Bei einem Lieferantenwechsel nach dem 31. Marz 2023 aber vor dem 1. Januar
2024 ist Absatz 1 Nummer 1 mit der MalRgabe entsprechend anzuwenden, dass die Mittei-
lung gegenliber dem neuen Lieferanten unverziglich zu erfolgen hat.

(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der eine Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1
gegenuber seinem Lieferanten abgegeben hat, kann bis zum 30. November 2023 jederzeit
mit Wirkung fur den verbleibenden Entlastungszeitraum die Héchstgrenzen und deren Ver-
teilung im Sinn des Absatz 1 Nummer 1 auf die Entnahmestellen durch Mitteilung gegen-
Uber seinem Lieferanten neu bestimmen.

(5) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist und dessen Entlas-
tungsbetrage an samtlichen Entnahmestellen einen Beitrag von 100 000 Euro Ubersteigt,
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muss dem [regelverantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber] bis zum 30. Juni 2024 mittei-
len:

1. seine Firma und Anschrift,

2. wenn zutreffend, das Handelsregister, Vereinsregister oder Genossenschaftsregister,
in das er eingetragen ist, und die entsprechende Registernummer; wenn keine Regis-
ternummer zugeteilt wurde, ist hilfsweise, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-ldenti-
fikationsnummer anzugeben,

3. die Entlastungssumme in Euro und Cent, wobei eine Angabe in Spannen wie folgt ge-
nugt: 0,1 bis 0,5, 0,5 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 30, 30 bis 60, 60 bis 100,
100 bis 250, 250 Millionen Euro oder mehr,

4. die Angabe, ob der Letztverbraucher ein Unternehmen im Sinn der Empfehlung
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom 20.5.2003,
S. 36) in der jeweils geltenden Fassung oder ein sonstiges Unternehmen ist,

5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Letztverbraucher oder Kunde seinen
Sitz hat, nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 26. Mai 2003 Uber die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der
Gebietseinheiten fur die Statistik (NUTS) (ABI. L 154 vom 21.6.2003, S. 1), die zuletzt
durch die Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der Kommission vom 8. August 2014
(ABI. L 241 vom 13.8.2014, S. 1) geandert worden ist, und

6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letztverbraucher tatig ist, auf Ebene der NACE-
Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Anderung der Verordnung (EWG)
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG Uber bestimmte Bereiche
der Statistik (ABI. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

Ist der Letztverbraucher oder Kunde ein Produzent landwirtschaftlicher Primarerzeug-
nisse oder ein Produzent aquakultureller Erzeugnisse ist Absatz 5 Satz 1 mit der Mal3-
gabe entsprechend anzuwenden, dass die Mitteilungspflicht bereits dann besteht,
wenn die Entlastungsbeitrage an samtlichen Entnahmestellen des Letztverbrauchers
oder Kunden einen Betrag von 10 000 Euro Ubersteigt.

(6) Ein Letztverbraucher oder Kunde, dessen Entlastungsbeitrage an sadmtlichen Ent-
nahmestellen in Summe 50 Millionen Euro Ubersteigen, muss der Prifbehérde bis zum
31. Dezember 2024 einen Plan vorlegen, der darlegt, welche Mallhahmen zur Verbesse-
rung des Umweltschutzes oder der Versorgungssicherheit der Letztverbraucher oder
Kunde ergreifen will, insbesondere

1. Elektrifizierungsmafnahmen, um einen Teil seines Energiebedarfs durch erneuerbare
Energien zu decken,

2. die Steigerung der Energieeffizienz, um den Energieverbrauch im Verhaltnis zur wirt-
schaftlichen Leistung zu senken,

3. die Diversifizierung des Erdgasverbrauchs,

4. sonstige Mallnahmen, um den CO2-FuRabdruck seines Energieverbrauchs zu verrin-
gern oder zu kompensieren, oder

5. Investitionen, um die bessere von Betriebsprozessen an Preissignale auf den Energie-
markten zu erleichtern.
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(7) Ein Lieferant, der Selbsterklarungen nach dieser Vorschrift erhalten hat, ist ver-
pflichtet, diese unverzlglich dem Beauftragten zu Ubermitteln. Der Beauftragte Gbermittelt
die von ihm erhaltenen Selbsterklarungen unverziiglich, jedoch nicht vor dem 1. Juli 2023
der Prufbehorde.

(8) Ein Letztverbraucher, der einen Anspruch nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 oder
§ 7 Absatz 2 Satz 3 hat, muss seine gegentber dem Lieferanten bestehende Informations-

pflicht nach § 10 Absatz 4 Satz 3 bis zum 31. Marz 2023 oder falls der Anspruch danach
entsteht, unverziglich erfillen.

§ 23
[Mitteilungspflichten des Lieferanten
Ein Lieferant ist verpflichtet, mitzuteilen
1. dem regelverantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber
a) unverzlglich
aa) bilanzkreisscharf

aaa) die insgesamt an den Letztverbraucher oder Kunden Uber das Netz
gelieferte Erdgas- oder Warmemenge und

bbb) die an den Letztverbraucher oder Kunden Uber das Netz gelieferte Erd-
gas- oder Warmemenge, fur die ein Arbeitspreis von mehr als [40] Cent
pro Kilowattstunde mit dem Letztverbraucher oder Kunden vereinbart
ist und

bb) den gewichteten Durchschnittspreis flir die Gber das Netz gelieferten Erdgas-
und Warmemengen nach Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe bbb), ins-
gesamt sowie aufgeschlisselt nach den vom Lieferanten angebotenen Preis-
segmenten, und

b) bis zum 31. Mai 2023 zusammengefasst die Endabrechnung der im Vorjahr ge-
wahrten Entlastungsbeitrage,

2. der Bundesnetzagentur
a) die Angaben nach Nummer 1,
b) auf Verlangen letztverbraucher- oder kunden- und entnahmestellenbezogen

aa) die Endabrechnungen und Buchungsbelege der im Vorjahr gewahrten oder
zuruckgeforderten Entlastungsbetrage und

bb) die zwischen Letztverbraucher oder Kunden und Lieferanten bestehende
Preisvereinbarung sowie etwaige Preisanpassungen mit den jeweiligen Zeit-
raumen ihrer Geltung und

cc) die Endabrechnung sowie die vorgenommen Mengenkorrekturen gemafn
§ 10 Absatz4 fir Letztverbraucher, die einen Anspruch nach
§ 6 Absatz 1 Nummer 2 oder § 7 Absatz 2 Satz 3 haben

c) samtliche Letztverbraucher oder Kunden mit Name und Anschrift,
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aa) deren Vorbehalt der Ruickforderung der Lieferant nach
§ 8 Absatz 3 Satz 1 oder § 15 Absatz 2 Satz 1 aufgehoben hat oder

bb) denen der Lieferant insgesamt Entlastungsbetrage von mehr als 1 Million Euro
gewahrt hat und

3. bei einem Lieferantenwechsel dem neuen Lieferanten, unverziglich, spatestens inner-
halb von sechs Wochen nach Beendigung des Energielieferungsverhaltnisses,

a) das bislang an der Entnahmestelle gewahrte Entlastungskontingent, absolut sowie
als Prozentsatz in Relation zu dem nach § 9 Absatz 2 insgesamt zustehenden Ent-
lastungskontingent,

b) den dem Entlastungskontingent zugrundeliegenden Referenzpreis sowie die An-
gabe, auf welcher Basis dieser gebildet wurde, und

c) die Hohe der dem Letztverbraucher oder Kunden im Abrechnungszeitraum ge-
wahrten Entlastungsbetrage.]

§ 24

[Ggf. ergdnzende Regelung zu den §§ 18 ff. einfligen]

§ 25
Lieferantenwechsel

Bei einem Lieferantenwechsel im Kalenderjahr 2023 darf der Lieferant dem Letztver-
braucher oder Kunden Entlastungsbeitrage erst gewahren, wenn der Letztverbraucher oder
Kunde dem neuen Lieferanten die Abrechnung des urspriinglichen Lieferanten in Kopie
Ubersandt hat oder anderweitig sichergestellt wird, dass die neuen Entlastungsbeitrage ein
Entlastungskontingent zu Grunde legen, welches dem Letztverbraucher oder Kunden zu-
steht.

§ 26
Aufbewahrungs- und Berichtspflichten

(1) Die Berichtspflicht der Prifbehérde nach § 44 Absatz 2 des Strompreisbremsen-
gesetzes ist flr Entlastungen nach diesem Gesetz entsprechend anzuwenden.

(2) Die Aufbewahrungspflichten nach § 37 des Strompreisbremsengesetzes sind fiir
Entlastungen nach diesem Gesetz entsprechend anzuwenden mit der Mal’gabe, dass sie
fur Letztverbraucher oder Kunden, die Unternehmen sind, und Lieferanten gelten.

(3) [Diese Pflichten gelten auch fir Entlastungen auf Grundlage des Erdgas-Warme-
Soforthilfegesetzes.]
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Kapitel 4

Sonstige Vorschriften

§ 27

[Weitergabe der Entlastung bei Mietverhialtnissen und Wohnungseigentumsgemein-

schaften]

(1)

§ 28
Missbrauchsverbot

(1) Lieferanten ist ein Missbrauch der Verhaltensmdglichkeiten verboten, die sie allein

aufgrund der Regelung zur Entlastung von Letztverbrauchern nach den Bestimmungen die-
ses Gesetzes erhalten. Insbesondere ist ihnen im Zeitraum vom ...[einsetzen: Datum des
Inkrafttretens dieses Gesetzes] bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 verboten, ihre in
die Ermittlung des Erstattungs- und Vorauszahlungsanspruchs nach den §§ 32 und 33 ein-
flieRenden Arbeitspreise in einem Umfang zu erhdhen, der sich nicht ergibt

1.
2.

3.

aus dem allgemein Ublichen Marktgeschehen,
aus einem Anstieg der Beschaffungskosten oder

aus einem Anstieg von Preisbestandteilen oder Kosten, die nicht durch den Lieferanten
beeinflussbar sind.

(2) Die [Behorde] kann einen Lieferanten, der seine Verhaltensmdglichkeiten im Sinne

des Absatzes 1 missbrauchlich ausnutzt, verpflichten, sein missbrauchliches Handeln ab-
zustellen. Sie kann dem Erdgaslieferanten alle Malinahmen aufgeben, die erforderlich sind,
um das missbrauchliche Handeln wirksam abzustellen. Sie kann insbesondere

1.

anordnen, dass die Erstattungen und Vorauszahlungen nach den §§ 32 und 33 von
dem Erdgaslieferanten ganz oder teilweise an die Bundesrepublik Deutschland zuriick-
zuerstatten sind, und

die Abschopfung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile des Erdgaslieferanten anordnen
und dem Erdgaslieferanten die Zahlung des entsprechenden Geldbetrags auferlegen.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen Absatz 1 seine

Verhaltensmdglichkeiten missbraucht. Die Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 kann mit einer
Geldbul3e bis zu 5 Millionen Euro und Uber diesen Betrag hinaus bis zur dreifachen H6he
des durch die Zuwiderhandlung erlangten Mehrerléses geahndet werden.

(4) Fur Verfahren, die von der [Behorde] nach den Absatzen 1 bis 3 gefiihrt werden,

sind die [§§ ... des GWB oder EnWG] entsprechend anzuwenden.


Miller, Robin, ZB3/WEB3
Entsprechender Regelunsvorschlg wid derzeit zwischen den Ressorts abgestimmt.
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§ 29
Unpfandbarkeit
Unpfandbar sind:
1. Anspriche der Letztverbraucher auf Gutschrift des Entlastungsbetrags nach § 3,
2. Anspriche der Kunden auf Gutschrift des Entlastungsbetrags nach § 11 und

3. Anspriche der Mieter und Wohnungseigentimer auf Weitergabe der Entlastung im
Rahmen der Heizkostenabrechnung oder Jahresabrechnung nach § 27.

Eine Saldierung durch Lieferanten, Wohnungseigentimergemeinschaften und Vermieter im
Rahmen der jeweiligen Kostenabrechnungen mit den in Satz 1 genannten Anspriichen ist
zuldssig.

§ 30
Arbeitsplatzerhaltungspflicht

(1) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist, Arbeitnehmer beschaf-
tigt und auf Grundlage dieses Gesetzes und des Strompreisbremsegesetzes insgesamt
Entlastungen Uber 2 Millionen Euro bezieht, muss bis zum 30. April 2025 90 Prozent der
zum 1. Januar 2023 vorhandenen Vollzeitaquivalente erhalten. Satz 1 gilt nicht,

1. wenn beim Letztverbraucher oder Kunden Tarifvertrage oder Betriebsvereinbarungen
gelten, die Regelungen zu ArbeitsplatzerhaltungsmalRnahmen fir die Dauer bis zum
30. April 2025 vorsehen, oder

2. wenn entsprechende Tarifvertrage oder Betriebsvereinbarungen bis zum 30. Juni 2023
geandert oder abgeschlossen werden.

(2) Zum Nachweis der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 legt der Letztverbraucher
oder Kunde der Priifbehoérde bis zum 15. Juli 2023 eine Selbsterklarung tber die Einhaltung
der Verpflichtung vor, andernfalls die Tarifvertrage oder Betriebsvereinbarungen nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2. Erfolgt bis zum 15. Juli 2023 kein Nachweis, hat der
Letztverbraucher oder Kunde nur einen Anspruch auf Gesamtentlastung nach diesem Ge-
setz und dem Strompreisbremsegesetz in Héhe von bis zu 2 Millionen Euro. Die Prifbe-
horde fordert Ubersteigende Entlastungsbetrage im Fall von Satz 2 nach [§ Rulckforde-
rungsregel im Gesetz oder in VO] zuriick. § 49a Absatz 3 Satz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(3) Im Rahmen des [Abschlussberichts nach § xx] legt der Letztverbraucher oder
Kunde, der unter Absatz 1 Satz 1 fallt, der Prifbehdrde einen durch einen Prifer testierten
Nachweis vor, der gemessen nach Vollzeitdquivalenten die Arbeitsplatzentwicklung und bei
Arbeitsplatzabbau die Griinde dafiir nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 und einen Investiti-
onsplan nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 enthalt.

(4) Die Prufbehdérde kann die gewahrte Entlastung, die 2 Millionen Euro Ubersteigt,
nach pflichtgemallem Ermessen ganz oder teilweise zuritickfordern, wenn der Letztverbrau-
cher oder Kunde die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht erflillt. Dabei berlcksichtigt die Prif-
behorde insbesondere

1. die Hohe der tatsachlich gewahrten Entlastung und des Energieverbrauchs,



-34 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022 11:36

2. die wirtschaftliche Situation des Letztverbrauchers oder Kunden und seines Wirt-
schaftszweiges,

3. MaRnahmen nach dem Umwandlungsgesetz oder beim Ubergang von Betrieben oder
Betriebsteilen nach § 613a des Blrgerlichen Gesetzbuchs auf einen anderen Rechts-
trager, soweit hierdurch vorhandene Arbeitsverhaltnisse erhalten bleiben, und

4. |nvestitionen

a) nach Randnummer 33 des Befristeten Krisenrahmen fiir staatliche Beihilfen zur
Stutzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine der
Europaischen Kommission vom 28. Oktober 2022 oder

b) die einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der in Artikel 9 der Verordnung
(EU) 2020/852 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020
uber die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen
und zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABI. L 198, S. 13) genannten
sechs Umweltziele leisten.

(5) Die Prifbehoérde fordert den Entlastungsbetrag in der Regel nicht zurlick, wenn der
Letztverbraucher oder Kunde erhebliche Investitionen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 ein-
gegangen ist. Die Prifbehdrde soll die Entlastung ganz zurlickfordern, wenn der Letztver-
braucher oder Kunde bis zum 30. April 2025 den Geschéftsbetrieb vollstandig einstellt oder
ins Ausland verlagert. § 49a Absatz 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden [ggf. Verweis auf § Rulckforderungsvorschrift oder VO, bzgl.
Rechtsweg etc.].

§ 31
Ausweisung der Entlastung in der Verbrauchsabrechnung und Kontrolle

(1) In der nachstfolgenden Verbrauchsabrechnung hat der Lieferant die finanzielle
Entlastung nach den §§ 3, 6, 11 und 14 und nach §§ 2, 4 und 5 des Erdgas-Warme-Sofort-
hilfegesetzes gesondert auszuweisen und zugunsten des Letztverbrauchers oder des Kun-
den zu berlcksichtigen. In Fallen des § 27 hat auRerdem der Vermieter oder die Woh-
nungseigentimergemeinschaft die finanzielle Entlastung in der jahrlichen Betriebskosten-
abrechnung gesondert auszuweisen und zugunsten des Mieters oder des Wohnungseigen-
timers zu berticksichtigen.

(2) Lieferanten, Vermieter und Wohnungseigentiimer haben flr das jeweils vergan-
gene Kalenderjahr die Hohe der finanziellen Entlastung verbunden mit dem jeweiligen Na-
men und der Anschrift des Letztverbrauchers oder Kunden der daflir zustéandigen Stelle des
Bundes nach amtlich bestimmten Datensatz durch Datenfernibertragung zu Ubermitteln.
Auf Antrag kann die zustandige Stelle des Bundes zur Vermeidung unbilliger Harten auf
eine elektronische Ubermittlung verzichten; in diesem Fall sind die Informationen nach
Satz 1 nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu tGbermitteln.
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Teil 3

Erstattung der Entlastungen zugunsten der Liefe-
ranten

§ 32
Erstattungsanspruch des Lieferanten

Ein Lieferant, der zu Entlastungen nach den §§ 3, 6, 11 und 14 verpflichtet ist, hat in
Hohe der sich aus diesen Vorschriften ergebenden Entlastungen, soweit diese an Letztver-
braucher oder Kunden gewahrt wurden, einen Erstattungsanspruch gegen die Bundesre-
publik Deutschland. Die Erfullung des Erstattungsanspruchs tritt an die Stelle der Zahlung
des Letztverbrauchers oder des Kunden.

§33
Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten

(1) Ein Lieferant hat einen Anspruch auf Vorauszahlung auf den Erstattungsanspruch
nach § 32 gegen die Bundesrepublik Deutschland fur jeweils ein Kalendervierteljahr (Vo-
rauszahlungszeitraum). Der Anspruch auf Vorauszahlung tritt an die Stelle der Zahlung des
Letztverbrauchers.

(2) Fir nach § 3 zu gewahrende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt
aus

1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums
geltenden Arbeitspreis, der flr die zu Beginn des Vorauszahlungszeitraums bestehen-
den und nach § 3 zu entlastenden Letztverbraucher des Erdgaslieferanten gilt, und
dem Referenzpreis nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 und

2. einem Viertel der Summe der Entlastungskontingente nach
§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 flr diese Letztverbraucher.

Im ersten Kalendervierteljahr 2023 schlief3t der Vorauszahlungsanspruch nach Absatz 1
zusatzlich zu den nach § 3 zu gewahrenden Entlastungen die nach § 5 zu gewahrenden
Entlastungen mit ein. Satz 1 ist insofern mit der MafRgabe entsprechend anzuwenden, dass
anstelle des zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreises der am
1. Marz 2023 geltende Arbeitspreis heranzuziehen ist.

(3) Fir nach § 6 zu gewahrende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt
aus

1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums
geltenden Arbeitspreis, der fir die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums beste-
henden und nach § 6 zu entlastenden Letztverbraucher des Erdgaslieferanten gilt, und
dem Referenzpreis nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 und

2. einem Viertel der Summe der Entlastungskontingente nach
§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 fir diese Letztverbraucher.

Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind fur Letztverbraucher, die dem Erdgaslie-
feranten eine Selbsterklarung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 Ubermittelt
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haben, Entlastungskontingente nur insoweit aufzunehmen, als bei Bertcksichtigung des
Entlastungskontingents die anteilige individuelle Hochstgrenze nach
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht Gberschritten wird.

(4) Frnach § 11 zu gewahrende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt
aus

1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums
geltenden Arbeitspreis, der fir die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums beste-
henden und nach den § 11 zu entlastenden Kunden des Warmeversorgungsunterneh-
mens anzuwenden ist, und dem Referenzpreis nach § 16 Absatz 2 Nummer 1 und

2. einem Viertel der Summe des Entlastungskontingents nach § 17 Nummer 1 fir diese
Kunden.

(5) Furnach § 14 Absatz 1 zu gewahrende Entlastungen entspricht der Anspruch dem
Produkt aus

1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums
geltenden Arbeitspreis, der fir die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums beste-
henden und nach § 14 Absatz 1 zu entlastenden Kunden des Warmeversorgungsun-
ternehmens anzuwenden ist, und dem Referenzpreis nach § 16 Absatz 2 Nummer 2
und

2. einem Viertel der Summe des Entlastungskontingents nach § 17 Nummer 2 fiir diese
Kunden.

Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind flir Kunden, die dem Warmeversorgungs-
unternehmen eine Selbsterklarung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 (ibermittelt
haben, Entlastungskontingente insoweit aufzunehmen, als bei Berticksichtigung des Ent-
lastungskontingents die anteilige individuelle Hochstgrenze nach
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c Uberschritten wird.

(6) Furnach § 14 Absatz 2 zu gewahrende Entlastungen entspricht der Anspruch dem
Produkt aus

1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums
geltenden Arbeitspreis, der fir die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums beste-
henden und nach § 14 Absatz 2 zu entlastenden Kunden des Warmeversorgungsun-
ternehmens anzuwenden ist, und dem Referenzpreis nach § 16 Absatz 2 Nummer 3
und

2. einem Viertel der Summe des Entlastungskontingents nach § 17 Nummer 3 fiir diese
Kunden.

Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind fir Kunden, die dem Warmeversorgungs-
unternehmen eine Selbsterklarung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 (ibermittelt
haben, Entlastungskontingente nur insoweit aufzunehmen, als bei Bericksichtigung des
Entlastungskontingents die anteilige individuelle Hochstgrenze nach
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ oder die tatsachlich anzuwendende Hochst-
grenze nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht Uberschritten wird.
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§ 34
Antragsverfahren fiir den Vorauszahlungsanspruch

(1) Ein Lieferant, der einen Vorauszahlungsanspruch nach § 33 Absatz 1 geltend ma-
chen will, stellt zu dem Vorauszahlungsanspruch einen Prifantrag bei dem Beauftragten.

(2) Der Prufantrag muss folgende Angaben enthalten:
1. die Hohe der beantragten Vorauszahlung,

2. die IBAN eines auf den Namen des Lieferanten lautenden Zahlungskontos bei einem
Kreditinstitut mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland,

3. fur die in § 33 Absatz 2 bis 6 bezeichneten Faktoren, Minuenden und Subtrahenden,
wobei Kunden und Letztverbraucher sowie Entlastungskontingente zusammenzufas-
sen sind, soweit fur die betreffenden Letztverbraucher oder Kunden ein einheitlicher
Referenzpreis gilt, und

4. die Summe der dem Antrag zugrunde liegenden Entlastungskontingente und Gesamt-
zahl von Kunden und Letztverbrauchern sowie die Jahresliefermenge und Gesamtzahl
von Kunden und Letztverbrauchern im Jahr 2021, jeweils getrennt nach leitungsgebun-
denem Erdgas und Warme.

Fur die Bestimmung der nach § 33 Absatz 2 bis 6 zur Anspruchsberechnung zu bertck-
sichtigenden Kunden und Letztverbraucher und Arbeitspreise kann der Lieferant auf einen
bis zu einem Monat vor Beginn des Vorauszahlungszeitraums liegenden einheitlichen Zeit-
punkt zurlckgreifen. Soweit die Méglichkeit nach Satz 2 in Anspruch genommen wird, ist
im Prifantrag auch der von dem Lieferanten herangezogene Zeitpunkt zu benennen. Der
Lieferant hat dem Beauftragten auf Aufforderung weitere fir die Prifung nach Absatz 5
bendtigte Auskiinfte zu erteilen.

(3) Der Prifantrag ist bis zum Ende des ersten Monats des Vorauszahlungszeitraums
bei einem elektronischen Portal zu stellen, das dem Beauftragten vom Bundesministerium
fur Wirtschaft und Klimaschutz zur Verfigung gestellt wird. Der Beauftragte kann die in
Satz 1 genannte Frist in begriindeten Fallen auf Antrag verlangern. Der Lieferant hat dem
Beauftragten auf Aufforderung weitere fiir die Prifung benétigte Auskiinfte zu erteilen.

(4) Der Beauftragte prift den Prifantrag auf die Identitat des Lieferanten und die Plau-
sibilitdt der beantragten Zahlung und erstellt Gber das Ergebnis der Prifung einen Ergeb-
nisbericht. Der Beauftragte Ubermittelt dem Lieferanten und der Kreditanstalt fiir Wieder-
aufbau den Ergebnisbericht unverziiglich nach Abschluss der Prifung.

(5) Der Lieferant hat zusammen mit dem Prifantrag nach Absatz 1 einen an die Kre-
ditanstalt fir Wiederaufbau gerichteten Vorauszahlungsantrag bei dem Beauftragten zu
stellen, der die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 vorgesehenen Angaben enthalten
muss.

(6) Fiur die Anderung von Prifantrdgen und Vorauszahlungsantragen sind die
Absatze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(7) Wenn der Ergebnisbericht bestatigt, dass die Voraussetzungen fur eine Auszah-
lung vorliegen, Ubermittelt der Beauftragte als Bote des Lieferanten der Kreditanstalt fir
Wiederaufbau tUber das Kreditinstitut nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 direkt schriftlich oder
elektronisch den Vorauszahlungsantrag. Andernfalls teilt der Beauftragte dem Lieferanten
mit, dass keine Ubermittlung des Vorauszahlungsantrags erfolgt.
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(8) Die Auszahlung soll zum jeweils ersten Bankarbeitstag des Vorauszahlungszeit-
raums, spatestens jedoch zwei Wochen nach Eingang des vollstdndigen Vorauszahlungs-
antrags, bei der Kreditanstalt flir Wiederaufbau erfolgen, sofern der Ergebnisbericht besta-
tigt, dass die Voraussetzungen flr eine Auszahlung vorliegen. Im Einzelfall kann die Kre-
ditanstalt fir Wiederaufbau vor der Auszahlung von den Lieferanten die Abgabe dariber-
hinausgehender Bestatigungen verlangen soweit sie fir die Prifung der Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften durch die Kreditanstalt fir Wiederaufbau erforderlich sind. Die Vo-
rauszahlungen sind von § 70 Satz 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August
1969 (BGBI. | S. 1284), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Juli 2022 (BGBI. |
S. 1030) geandert worden ist, ausgenommen. Die Auszahlung erfolgt mit schuldbefreiender
Wirkung flr den Bund an das in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichnete Kreditinstitut oder
dessen Zentralinstitut durch die Kreditanstalt fiir Wiederaufbau. Ergibt sich aus einer Ande-
rung eines Vorauszahlungsantrags eine Uberzahlung, hat der Lieferant den Betrag inner-
halb eines Monats nach Aufforderung durch den Beauftragten auf das im Rickforderungs-
schreiben ausgewiesene Konto zurtickzuzahlen.

(9) Abweichend von [xxx] kann fir das erste Kalendervierteljahr 2023 fir Entlastungen
nach den §§ 3, 5, 11 und 13 ein isolierter Priifantrag gestellt werden. Dieser Prifantrag ist
bis zum 31. Januar 2023 zu stellen.

§ 35
Endabrechnung des Erstattungsanspruchs

(1) Ein Lieferant, der eine Vorauszahlung nach § 34 Absatz 8 erhalten hat, ist ver-
pflichtet, dem Beauftragten spatestens am 30. Mai 2025 auf einem vom Bundesministerium
fur Wirtschaft und Klimaschutz bereitgestellten elektronischen Portal eine Endabrechnung
in elektronischer Form vorzulegen, die die erhaltenen Vorauszahlungen, den Erstattungs-
anspruch nach § 32 und die Differenz dieser Werte ausweist. Ferner ist der Endabrechnung
der Prufungsvermerk eines Prifers Uber das Ergebnis einer Prifung der Richtigkeit der
Endabrechnung vorzulegen. Der Beauftragte kann die in Satz 1 genannte Frist auf begrin-
deten Antrag des Lieferanten verlangern. Fir die Prifung nach Satz 3 sind § 319 Ab-
satz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 des Handelsgesetzbuchs entspre-
chend anzuwenden.

(2) Kommt der Lieferant der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, so hat er samtli-
che nach § 34 erhaltenen Vorauszahlungen innerhalb eines Monats nach Aufforderung
durch den Beauftragten zurtickzuzahlen.

(3) Ein Lieferant, der Entlastungen nach den §§ 3, 6, 11 und 14 gewahrt hat, aber
keine Vorauszahlungen nach § 34 erhalten hat, kann bis zum 30. Mai 2025 einen eigen-
standigen Prufantrag und eigenstandigen Auszahlungsantrag stellen. Fir diese Antrage ist
§ 34 entsprechend anzuwenden. Dem eigenstandigen Prifantrag ist zusatzlich ein Pri-
fungsvermerk entsprechend Absatz 1 Satz 3, jedoch bezogen auf die Richtigkeit der im
Prifantrag und im Auszahlungsantrag enthaltenen Angaben, beizufligen.

(4) Unbeschadet der Absatze 1 bis 3 kann der Beauftragte Prifungshandlungen zur
Einhaltung der §§ 3, 6, 11 und 14 sowie zur Richtigkeit der Angaben durchfiihren, die in
Antragen nach § 34 sowie nach Absatz 3 und der Endabrechnung nach Absatz 1 gemacht
worden sind. Der Lieferant hat dem Beauftragten dazu auf Aufforderung Auskiinfte zu er-
teilen und Zugang zu den die Vertragsabrechnung betreffenden Unterlagen und zu diesem
Zweck zu den ublichen Betriebs- oder Geschaftszeiten Zugang zu seinen Geschaftsraumen
zu gewahren.

(5) Ergibt sich aus der Endabrechnung nach Absatz 1 Satz 1 oder dem Prifvermerk
nach Absatz 1 Satz 3 oder als Ergebnis von Prifungshandlungen nach Absatz 4 eine von
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dem Lieferanten erhaltene Uberzahlung, so hat der Lieferant diese innerhalb eines Monats
nach Aufforderung durch den Beauftragten zuriickzuzahlen. Im Ubrigen zahlt die Kreditan-
stalt fir Wiederaufbau auf Aufforderung durch den Beauftragten einen sich aus der Endab-
rechnung nach Absatz 1 Satz 1 ergebenden Betrag aus, soweit er von dem Lieferanten
erhaltene Vorauszahlungen nach § 34 Ubersteigen. Die Auszahlung erfolgt an das in dem
Antrag nach § 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichnete Kreditinstitut oder dessen
Zentralinstitut mit schuldbefreiender Wirkung fiir den Bund. Diese Zahlungen sind von § 70
Satz 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung ausgenommen.

§ 36
Vorauszahlung und Erstattung fiir selbstbeschaffte Erdgasmengen

(1) Far die Beantragung des Vorauszahlungsanspruchs nach § 7 Absatz 2 und Aus-
zahlung ist § 34 unter der MaRgabe anzuwenden, dass der Letztverbraucher, oder falls der
Letztverbraucher mit anderen Unternehmen verbunden ist, der Konzern des Letztverbrau-
chers an die Stelle des Lieferanten ftritt. An Stelle der in § 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
bezeichneten Angaben sind die dem Antrag zugrunde liegenden durchschnittlichen Be-
schaffungskosten und Verbrauchsmengen sowie der Lieferzeitpunkt, die Preise, die Men-
gen und die Vertragspartner der bertcksichtigten Liefervereinbarungen sowie die berick-
sichtigten Finanzkontrakte in den Prifantrag aufzunehmen. [§ xx] gilt mit der Maligabe,
dass fur auf dem Spotmarkt zu beschaffende Mengen der zu dem einheitlichen Zeitpunkt
geltende Terminmarktpreis fur den beabsichtigten Beschaffungszeitpunkt zu bericksichti-
gen ist.

(2) Fur die Endabrechnung der erhaltenen Vorauszahlungen sowie des Entlastungs-
anspruchs nach § 7 Absatz 2 ist § 35 Absatz 1, 2 und 5 unter der MalRigabe anzuwenden,
dass an die Stelle des Lieferanten der Letztverbraucher oder, falls der Letztverbraucher mit
anderen Unternehmen verbunden ist, der Konzern des Letztverbrauchers tritt.

(3) Ein Letztverbraucher, der keine Vorauszahlung nach Absatz 1 beantragt hat, kann
seinen Entlastungsanspruch nach § 7 Absatz 2 auch in einem eigenstandigen Priifantrag
und eigenstandigen Auszahlungsantrag geltend machen. Fir diesen Antrag ist
§ 35 Absatz 3 und 5 mit der Maligabe anzuwenden, dass an die Stelle des Lieferanten der
Letztverbraucher, oder, falls der Letztverbraucher mit anderen Unternehmen verbunden ist,
der Konzern des Letztverbrauchers tritt.

(4) Zur Prufung der Richtigkeit der in Antragen nach Absatz 1 oder 3 und in den End-
abrechnungen nach Absatz 2 gemachten Angaben ist die Erméachtigung des Beauftragten
nach § 35 Absatz 4 unter der Maligabe anzuwenden, dass der Letztverbraucher, oder falls
der Letztverbraucher mit anderen Unternehmen verbunden ist, der Konzern des Letztver-
brauchers an die Stelle des Lieferanten tritt.

§ 37
Mitwirkung der Kreditinstitute und der Bundesnetzagentur

(1) Fur die Ubermittlung von Vorauszahlungsantragen nach § 34 Absatz 5 und von
Auszahlungsantragen nach § 35 Absatz 3 in Verbindung mit [xxx] durch Kreditinstitute ist
§ 13 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes entsprechend anzuwenden.

(2) Furdie Bundesnetzagentur ist hinsichtlich der Antragsprufungen und der sonstigen
Prufungshandlungen des Beauftragten § 14 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes ent-
sprechend anzuwenden.
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§ 38
Prifungsrecht des Bundesrechnungshofs
Der Bundesrechnungshof ist gemaf § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Bundeshaus-
haltsordnung zur Prifung bei dem Beauftragten, der Kreditanstalt fur Wiederaufbau und
den Lieferanten, die Zahlungen nach den §§ 32 und 33 erhalten haben sowie gemaf

§ 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zur Prifung bei den Letztverbrauchern, die Zahlungen
nach § 7 Absatz erhalten haben, zur Prifung berechtigt.

Teil 4

Evaluierung

§ 39
Evaluierung

Unbeschadet von § 1 Absatz 3 evaluiert das Bundesministerium fir Wirtschaft und Kili-
maschutz dieses Gesetz bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025.
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Anlage 1
(zu § 2 Nummer 6)

Krisenbedinge Energiemehrkosten

1. | Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Anlage ist oder sind

,kKMk(©@* die gesamten krisenbedingten Energiemehrkosten eines Letztverbrauchers oder Kunden im ge-
samten Entlastungszeitraum

"kMk™* die krisenbedingten Energiemehrkosten eines Unternehmens fiir den monatlichen Entlastungs-
zeitraum

LM der monatliche Entlastungszeitraum als ein Zeitraum von einem Kalendermonat zwischen dem
1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023

L@ der gesamte Entlastungsbetragszeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2022 und dem
31. Dezember 2023, wobei nur Monate berlicksichtigt werden, in denen (p(t™)-p(ref™) x 1,5 >0

ref@* der Referenzzeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021

Jref™*“ der monatliche Referenzzeitraum als ein Kalendermonat in dem Zeitraum zwischen dem 1. Ja-
nuar 2021 und dem 31. Dezember 2021

LP(tM) der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers oder Kunden pro verbrauchter Energietra-
gereinheit im monatlichen Entlastungsbetragszeitraum in Cent/Energietragereinheit

Lp(ref™)“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers oder Kunden pro verbrauchter Energietra-
gereinheit im jeweiligen p(t™) entsprechenden monatlichen Referenzzeitraum in Cent/Energietragerein-
heit

,q(refm)“ dievon externen Anbietern gelieferte und vom Letztverbraucher oder Kunden selbst ver-
brauchte monatliche Menge des jeweiligen Energietragers im jeweils bertcksichtigten Referenzmonat
aus dem Jahr 20213

2. | Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten

Die krisenbedingten Energiemehrkosten werden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember
2023 fir jeden Kalendermonat in diesem Zeitraum fur jeden Energietrédger nach folgender Formel be-
rechnet:

kMK™ = (p(t™) — p(ref™ * 1,5)) * q(ref)™

Zu Bestimmung der krisenbedingten Energiemehrkosten im Sinn des § 2 Nummer 6 sind sodann die
nach vorstehender Vorgabe ermittelten monatlichen krisenbedingten Energiemehrkosten fiir jeden Ener-
gietrager zu addieren, wobei nur solche Monate addiert werden, in denen (p(t™) - p(ref™) x 1,5 > O:

kMk(g) = kMk(m Jan. 21) 4 kMk(m Feb. 21) 4 [] + kMk(m Dez. 22)

Anlage 2
Besonders von hohen Energiepreisen betroffene Sektoren und Teil-
sektoren
WZ-2008-Code | Beschreibung
1 0510 Steinkohlenbergbau
2 0610 Gewinnung von Erddl
3) Vom Empfanger/Adressaten zum Beispiel anhand der betreffenden Rechnung nachzuweisen. Es zahlt

nur der Energieverbrauch der Endnutzer ohne Verkauf und Eigenproduktion. Der Energieverbrauch
des Energiesektors selbst und Verluste bei der Umwandlung und Verteilung von Energie werden nicht
einbezogen.
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3 0710 Eisenerzbergbau

4 0729 Sonstiger NE-Metallerzbergbau

5 0891 Bergbau auf chemische und Dingemittelminerale

6 0893 Gewinnung von Salz

7 0899 Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.

8 1041 Herstellung von Olen und Fetten (ohne Margarine u. &. Nahrungsfette)

9 1062 Herstellung von Stérke und Stérkeerzeugnissen

10 1081 Herstellung von Zucker

11 1106 Herstellung von Malz

12 1310 Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei

13 1330 Veredlung von Textilien und Bekleidung

14 1395 Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)

15 1411 Herstellung von Lederbekleidung

16 1621 Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten

17 1711 Herstellung von Holz- und Zellstoff

18 1712 Herstellung von Papier, Karton und Pappe

19 1910 Kokerei

20 1920 Mineraldlverarbeitung

21 2011 Herstellung von Industriegasen

22 2012 Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten

23 2013 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien

24 2014 Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien

25 2015 Herstellung von Diingemitteln und Stickstoffverbindungen

26 2016 Herstellung von Kunststoffen in Primarformen

27 2017 Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primarformen

28 2060 Herstellung von Chemiefasern

29 2110 Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen

30 2311 Herstellung von Flachglas

31 2313 Herstellung von Hohlglas

32 2314 Herstellung von Glasfasern und Waren daraus

33 2319 Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschlieRlich techni-
schen Glaswaren

34 2320 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren

35 2331 Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten

36 2332 Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik

37 2341 Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenstanden

38 2342 Herstellung von Sanitarkeramik

39 2351 Herstellung von Zement

40 2352 Herstellung von Kalk und gebranntem Gips

41 2399 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.

42 2410 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen

43 2420 Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungs-

stlicken aus Stahl
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44 2431 Herstellung von Blankstahl

45 2442 Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium

46 2443 Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn

47 2444 Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer

48 2445 Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen
NE-Metallen

49 2446 Aufbereitung von Kernbrennstoffen

50 2451 Eisengiellereien

Prodcom-Code | Beschreibung

1 81221 Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebrannt

2 10311130 Verarbeitete Kartoffeln, ohne Essig oder Essigsaure zubereitet oder haltbar ge-
macht, gefroren (auch ganz oder teilweise in Ol gegart und dann gefroren)

3 10311300 Mehl, Griel3, Flocken, Granulat und Pellets aus getrockneten Kartoffeln

4 10391725 Tomatenmark, konzentriert

5 105122 Vollmilch- und Rahmpulver

6 105121 Magermilch- und Rahmpulver

7 105153 Casein

8 105154 Lactose und Lactosesirup

9 10515530 Molke, auch modifiziert, in Form von Pulver und Granulat oder in anderer fester
Form; auch konzentriert oder gesuft

10 10891334 Backhefen

11 20302150 Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und ahnliche Zube-
reitungen fiir die Keramik-, Emaillier- oder Glasindustrie

12 20302170 Flissige Glanzmittel und ahnliche Zubereitungen; Glasfritte und anderes Glas in
Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder Flocken

13 25501134 Eisenhaltige Freiformschmiedestlicke flir Maschinenwellen, Kurbelwellen, Nocken-

wellen und Kurbeln

Artikel 2

Anderung des Krankhausfinanzierungsgesetzes

[Zulieferung durch BMG]

Artikel 3

Anderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

[Zulieferung durch BMAS]
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Artikel 4

Anderung des Elften Buchs Sozialgesetzbuch]

[Zulieferung durch BMG]

Artikel 5

[Anderung des Biirgerlichen Gesetzbuchs]

Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes

§ 121 des Energiewirtschaftsgesetzes wird wie folgt geandert:

»8 50g tritt mit Ablauf des 30. April 2024 auller Kraft. Die §§ 50a bis 50c sowie 50e, 50f,
50h und 50i treten mit Ablauf des 31. Marz 2024 auler Kraft. § 50j tritt mit Ablauf des
30. Juni 2024 auler Kraft.”

Artikel 6

Anderung des Energiesicherungsgesetzes

Dem § 29 Absatz 1 des Energiesicherungsgesetzes wird folgender Absatz 1a ange-
fugt:

»S0lange das Unternehmen Stabilisierungsmaflnahmen nach Absatz 1 Satz 2 in Form ei-
ner Rekapitalisierung in Anspruch nimmt, durfen Mitglieder der Geschéftsleitung sowie Mit-
glieder von gesellschaftsrechtlichen Aufsichtsorganen des Unternehmens unter Einbezie-
hung von etwaigen Konzernbezigen Boni, andere variable oder vergleichbare Vergutungs-
bestandteile nicht gewahrt werden. Ebenso durfen Gber das Festgehalt hinausgehende Ver-
gutungsbestandteile im Sinne von § 87 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes und rechtlich
nicht gebotene Abfindungen nicht gewahrt werden. Eine Abweichung von dieser Regelung
ist nur in begrindeten Ausnahmefallen zulassig.

Solange nicht mindestens 75 Prozent der Malinahme zurlickgefuhrt sind, darf kein Mitglied
der Geschéftsleitung des Unternehmens eine Vergutung erhalten, die Uber die Grundver-
gutung dieses Mitglieds drei Monate vor Antragstellung hinausgeht. Ein Inflationsausgleich
ist zulassig. Bei Personen, die zum Zeitpunkt der MalRnahme oder danach Mitglied der Ge-
schaftsleitung werden, gilt als Obergrenze die Grundvergutung von Mitgliedern der Ge-
schaftsleitung derselben Verantwortungsstufe drei Monate vor Antragstellung. Handelt es
sich bei der Stabilisierungsmallnahme nach Satz 1 um eine Stabilisierungsmafinahme, die
zumindest teilweise nicht zurlickgefihrt werden kann oder soll, gelten die Satze 4 bis 6 fur
die Dauer von drei Jahren nach Gewahrung der Stabilisierungsmalinahme, mindestens
aber solange, bis mindestens 75 Prozent der rickzufihrenden Teile der Stabilisierungs-
mafinahme zurtickgeflihrt worden sind.

Wahrend der Dauer der Stabilisierungsmalinahme dirfen grundsatzlich keine Dividenden
oder sonstige, vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldete, Gewinnausschittungen an
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andere Gesellschafter als den Bund, die Kreditanstalt fur Wiederaufbau oder an andere
Gesellschafter, deren Anteile ausschlieBlich vom Bund unmittelbar oder mittelbar gehalten
werden, geleistet werden. Weiterhin darf das Unternehmen keine Aktien oder sonstige Be-
standteile der haftenden Eigenmittel des Unternehmens zurtickkaufen und keine sonstigen,
vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldeten Leistungen an andere Gesellschafter als den
Bund, die Kreditanstalt fur Wiederaufbau oder mit ihnen verbundene Unternehmen leisten.
Verbundene Unternehmen sind im Verhaltnis zueinander in Mehrheitsbesitz stehende Un-
ternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen nach Mafigabe der §§ 15 und 16 des
Aktiengesetzes.”

Artikel 7

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Genehmigungsentschei-
dung durch die Europaische Kommission am Tag nach der Verklindung in Kraft.

(2) JAulBerkrafttreten]
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der volkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Situation an den
Energiemarkten in Deutschland und Europa immer weiter verscharft. Sie ist seit Beginn des
Krieges von einer extremen Unsicherheit Uber notwendige Gaslieferungen sowie einer au-
Rerordentlichen Volatilitdt bei ohnehin bereits hohem Preisniveau gekennzeichnet. Insbe-
sondere die zuletzt sehr massiven Preissteigerungen bei Gas und Warme stellen eine er-
hebliche, teilweise existenzbedrohende Belastung fur die Bevdlkerung und Unternehmen
in Deutschland und Europa dar und sind eine enorme gesellschafts- und wirtschaftspoliti-
sche Herausforderung.

Die Bundesregierung hat bereits friihzeitig GegenmalRnahmen ergriffen. Die derzeitige
Energiemangellage und die daraus resultierenden hohen Preise fur Gas und Warme kon-
nen mittel- und langfristig nur durch Investitionen in Alternativen zu russischem Erdgas
Uberwunden werden. Daher hat die Bundesregierung unter anderem das Ausbautempo flr
die erneuerbaren Energien massiv beschleunigt, aber auch die Grundlagen fir den Import
fur Flussigerdgas geschaffen.

Trotz dieser Malinahmen verbleiben die Preise fur Gas und Warme in Deutschland und
Europa sowie die sich daraus ergebenden Belastungen fir die Blrgerinnen und Birger
sowie die Wirtschaft weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Zugleich droht ein weiterer
Anstieg dieser Preise.

Vor diesem Hintergrund sind weitere MalRnahmen erforderlich. Diese MaRlhahmen verfol-
gen nicht nur das Ziel, einen weiteren Anstieg der Preise flir Gas und Warme zu verhindern,
sondern sie sollen dartber hinaus zu einer spurbaren Entlastung bei den privaten, gewerb-
lichen und industriellen Letztverbraucherinnen und Letztverbrauchern von leitungs-gebun-
denem Erdgas und Kundinnen und Kunden von Warme flhren. Die Bundesregierung hat
daher mit dem sogenannten Entlastungspaket Ill MaRnahmen zur finanziellen Entlastung
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Unternehmen in Deutschland beschlos-
sen. Daruber hinaus wurde mit dem weiterentwickelten Wirtschaftsstabilisierungsfonds ein
umfassender Abwehrschirm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Milliarden Euro ge-
schaffen. Der Schutzschirm federt die Auswirkungen der verscharften Energielage ab, er-
halt die volkswirtschaftlichen Kapazitaten und vermindert volkswirtschaftliche Schaden. Die
erwarteten hohen Preissteigerungen fir die Birgerinnen und Blrger sowie die Unterneh-
men im Bereich des Energieverbrauchs sollen abgefedert werden. Das stiitzt auch die Wirt-
schaft und den Arbeitsmarkt, weil Burgerinnen und Birger weiter konsumieren und Unter-
nehmen weiter investieren.

Ein wichtiges Element dieses Abwehrschirms ist die Preisbremse flir Gas und Warme, die
durch dieses Gesetz eingefuhrt wird. Sie soll die steigenden Energiekosten und die
schwersten Folgen fir Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen abfedern.

Insoweit hatte die Bundesregierung am 23. September 2022 eine unabhangige Expertin-
nen-Kommission Gas und Warme eingesetzt und diese gebeten, Vorschlage zur Bewalti-
gung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelésten Gaspreiskrise zu
erarbeiten. Diese Kommission legte am 10. Oktober ihren Zwischenbericht vor, in dem sie
die Grundzlge des von ihr ausgearbeiteten Modells einer Erdgas- und Warme-Preisbremse
dargelegt hat. In dem am 30. Oktober 2022 vorgelegten Abschlussbericht spezifizierte die
Kommission einige Details des von ihr im Zwischenbericht vorgeschlagenen Modells eines
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Gaskosten-Begrenzungsmodells und erganzte die kostenseitigen MalRnahmen durch Vor-
schlage zur Verstarkung der kurz-, mittel- und langfristigen Gaseinsparung sowie zur Ver-
bindung von kurzfristigen Manahmen der Gaseinsparung mit einer langerfristig wirksamen
Transformationsperspektive.

Der vorliegende Gesetzesentwurf beruht auf diesen Empfehlungen der Kommission. [Nach-
dem in einer ersten Stufe das Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz mit einer einmaligen Ab-
schlagszahlung fir den Winter 2022/23 im Dezember 2022 am [19]. November 2022 in
Kraft trat,?], stellen die Preisbremse fiir Erdgas und Warme die zweite Stufe der Empfeh-
lungen der Expertlnnen-Kommission dar.

[Zu Vorgaben durch EU-Recht: hier EU-Beihilferecht (TCF)]

Flankierend wird durch gesondertes Gesetz eine zu der Preisbremse flr Gas und Warme
parallele Strompreisbremse eingefiihrt.%

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG]

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Um die oben beschriebenen extremen Belastungen fir Letztverbraucherinnen und Letzt-
verbraucher sowie Kundinnen und Kunden abzufangen, soll eine Preisbremse fir Erdgas
und Warme von 1. Januar bzw. 1. Marz 2023 bis 31. Dezember 2023 eingeflhrt werden.

Bei dieser Preisbremse ist zwischen den EntlastungsmalRnahmen auf der einen Seite und
dem Ausgleich fur die Versorger und die diesbezugliche Finanzierung auf der anderen Seite
zu unterscheiden.

1. EntlastungsmaBnahmen

Die mit diesem Gesetz eingeflhrte Preisbremse entlastet die Letztverbraucherinnen und
Letztverbraucher sowie die Kundinnen und Kunden von Warme in Deutschland:

¢ Kleine und mittlere Letztverbraucher (SLP-Kunden), unter anderem Birgerinnen
und Birger sowie viele kleinere und mittlere Unternehmen, erhalten ein Basispreis-
kontingent von 80 Prozent ihres Verbrauchs von Erdgas und Warme zu einem ver-
glnstigten Preis von 12 beziehungsweise 9,5 Cent je Kilowattstunde.

e Industrielle Letztverbraucher und Kunden sowie die zugelassenen Krankenhauser
werden entlastet, indem sie ein Basiskontingent von 70 beziehungsweise 80 Pro-
zent zu einem vergunstigen Preis erhalten. Diese Entlastung verbleibt im Befristeten
Krisenrahmen flr staatliche Beihilfen zur Stitzung der Wirtschaft infolge der Ag-
gression Russlands gegen die Ukraine, den die EU-Kommission am 28. Oktober
2022 beschlossen hat.

e [Zu Miete/WEG]

Diese Entlastungsmaflnahmen sind so ausgestaltet, dass gleichzeitig Anreize zum Ener-
giesparen aufrechterhalten werden. Die Abwicklung der Entlastung erfolgt Gber die Liefe-
ranten. Die Entlastung ist einkommen- oder korperschaftsteuerpflichtig flr diejenigen, die
wegen ihrer Einkommenshodhe den Solidaritatszuschlag auf Einkommen- oder Korper-
schaftsteuer entrichten.

2. Ausgleich fiir die Lieferanten

4)
5)
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Anders als bei der Strompreisbremse, bei der die erforderlichen Finanzmittel fir die Entlas-
tungsmalRnahmen vorrangig aus der Stromwirtschaft generiert werden sollen, kommt der
Bund fiir die Preisbremsen fir Erdgas und Warme auf. Soweit die Lieferanten die Entlas-
tungen an die Letztverbraucher oder Kunden weiterreichen, haben sie einen Erstattungs-
anspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die Erflllung des Erstattungsanspruchs
tritt an die Stelle der Zahlung des Letztverbrauchers oder des Kunden. Der Lieferant hat
Anspruch auf Vorauszahlung des Erstattungsanspruchs fir jeweils ein Vierteljahr. Die Vo-
rauszahlung ist bei der Kreditanstalt fir Wiederaufbau zu beantragen. Zur Verhinderung
von Missbrauch hat der von der Bundesregierung mandatierte Beauftragte die Aufgabe,
vorab den Vorauszahlungsantrag hinsichtlich Identitat des Antragstellers sowie Plausibilitat
der beantragten Zahlung zu prufen.

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG]

1. Alternativen

Keine. Die Preisbremsen fur Erdgas und Warme sind erforderlich zur Abfederung der stark
gestiegenen Energiekosten von Birgerinnen und Birgern sowie der Wirtschaft bis zum
Ende der Heizperiode 2023/24. Diese Preisbremsen beruhen auf den Empfehlungen der
unabhangigen Expertlnnen-Kommission Gas und Warme vom 31. Oktober 2022.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummern 1 (bur-
gerliches Recht), 7 (6ffentliche Flrsorge) und 11 (Energiewirtschaft) des Grundgesetzes.

Die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 des Grundgesetzes liegen vor. Eine bun-
desgesetzliche Regelung ist im Sinne dieser Vorschrift zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit erforderlich. Das Erdgas- und Warme-Preisbremsengesetz regelt den bun-
deseinheitlichen Rahmen fir Entlastungen der Letztverbraucherinnen und Letztverbrau-
cher von Erdgas sowie Kundinnen und Kunden von Warme in Deutschland. Derartige In-
strumente der Krisenbewaltigung sind bundeseinheitlich zu regeln.

[Zu Anderungen Artikel 2 bis 5]

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Die gesetzlichen Regelungen sind mit dem Recht der Europédischen Union vereinbar. Ins-
besondere wahren die Regelungen die beihilferechtlichen Vorgaben der Européischen
Union. Die Europaische Kommission hat am 28. Oktober 2022 den Befristeten Krisenrah-
men fiir staatliche Beihilfen zur Stitzung der Wirtschaft infolge der Aggression gegen die
Ukraine beschlossen. Innerhalb dieses Rahmens bewegen sich die vorliegenden Regelun-
gen.

Die Europaische Kommission hat im Rahmen des Befristeten Krisenrahmens ihre Auffas-
sung deutlich gemacht, dass die Aggression Russlands gegen die Ukraine, die daraufhin
von der EU und ihren internationalen Partnern verhangten Sanktionen sowie die beispiels-
weise durch Russland ergriffenen GegenmalRnahmen zu erheblichen wirtschaftlichen Un-
sicherheiten geflhrt, Handelsstréome und Lieferketten gestért und zu aulergewdhnlich gro-
Ren und unerwarteten Preisanstiegen gefiuihrt haben, insbesondere bei Erdgas und Strom,
aber auch bei zahlreichen anderen Inputs, Rohstoffen und Primargitern einschliellich des
Agrar- und Nahrungsmittelbereichs. Diese Auswirkungen haben zusammengenommen zu
einer betrachtlichen Storung im Wirtschaftsleben aller Mitgliedstaaten gefuhrt. Insbeson-
dere der Anstieg der Energiepreise wirkt sich auf praktisch alle Wirtschaftstatigkeiten in
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allen Mitgliedstaaten aus, so dass ein breites Spektrum von Wirtschaftszweigen von einer
betrachtlichen wirtschaftlichen Stérung betroffen ist. Vor diesem Hintergrund sind kurzfris-
tige, auBerordentliche staatliche MaRnahmen erforderlich, um diese betrachtliche Stérung
des Wirtschaftslebens zu beheben. Die Preisbremsen fur Gas und Warme dienen dieser
Vermeidung und Behebung von betrachtlichen Stérungen des Wirtschaftslebens. Denn die
Preisbremsen sollen die Blrgerinnen und Birger und die Wirtschaft splrbar entlasten. Da-
mit wird einerseits die Kaufkraft gestarkt. Andererseits wird die internationale Wettbewerbs-
fahigkeit der Unternehmen gestarkt, was zum Erhalt von Arbeitsplatzen beitragt.

Die im Erdgas- und Warme-Preisbremsengesetz geregelten Entlastungen stltzen sich auf
[...] auf Basis von Abschnitt [...] des Befristeten Krisenrahmens der Europdischen Kommis-
sion. Mit den Vorschriften des Kapitels 3 von Teil 1 dieses Gesetzes wird sichergestellt,
dass die Vorgaben des Befristeten Krisenrahmens eingehalten werden.

Der Anwendungsbereich volkerrechtlicher Vertrage wird nicht berGhrt.

VL. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Gesetz dient der kurz- und mittelfristigen Abmilderung der Folgen der innerhalb der
letzten Monate stark gestiegenen Energiepreise. Vor dem Hintergrund dieser Zielstellung
und der zeitlich befristeten Ausgestaltung hat das Gesetz keine relevanten Auswirkungen
im Bereich der Vereinfachung des Rechts und des Verwaltungsvollzugs.

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG erganzen]
2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Gesetz entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwick-
lung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-Agenda
2030 fur nachhaltige Entwicklung dient.

Nach Uberpriifung der Indikatoren und Prinzipien fir nachhaltige Entwicklung erweist sich
das Regelungsvorhaben als vereinbar mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und tragt
insbesondere zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele SDG 1 (keine Armut), SDG 7 (Zu-
gang zu bezahlbarer, verlasslicher, nachhaltiger und moderner Energie fir alle sichern) und
SDG 8 (Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive
Vollbeschaftigung und menschenwdurdige Arbeit fur alle fordern) bei.

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG]
3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Der Mittelbedarf fir die Gas- und Warmepreisbremse wird fir die Entlastung der bertick-
sichtigten Verbrauchergruppen auf ca. 56 Milliarden Euro geschatzt. Davon entfallen ca.
40,3 Milliarden Euro auf das Haushaltsjahr 2023. Bei diesen Schatzungen ist jedoch die
Unsicherheit durch die Preisentwicklung zu beriicksichtigen.

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG]

Diese Haushaltsausgaben sind vom neu ausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu
tragen. Die geplanten Regelungen haben keine Auswirkungen auf die Haushalte der Lan-
der und Kommunen.
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4. Erfiillungsaufwand

Die nachstehend bezifferten Erfullungsaufwande stellen einen Einmalaufwand dar. Die
Zahlenwerte basieren auf einer vorlaufigen Schatzung des Statistischen Bundesamtes vom
16. November 2022. Der Erflllungsaufwand wird im weiteren Verfahren genauer berechnet
und entsprechend nachgetragen.

Auf einen Teil der privaten und gewerblichen Letztverbraucher und Kunden von Erdgas
oder Warme entfallen einmalige Mitteilungspflichten gegenliber Energieversorgern hin-
sichtlich der Aufteilung der Entlastungsbetrage auf mehrere Entnahmestellen (Erdgas oder
Warme) sowie Uber die Hohe der Netzentgelte und Messstellenentgelte. Die entsprechende
Aufwandsanderung wird auf 474 000 Euro geschatzt.

Der Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft umfasst im Rahmen der Umsetzung dieses Ge-
setzes Aufwandsanderungen fur Energieversorger, gewerbliche Letztverbraucher sowie
Vermietende. Auf die EinflUhrung bzw. Anpassung digitaler Prozessablaufe entfallen dabei
einmalig 24 229 990 Euro. Auf die Anpassung von Organisationsstrukturen entfallen ein-
malig 31 811 000 Euro. Die Blrokratiekosten aus einmaligen Informationspflichten werden
auf 31 288 000 Euro geschatzt.

Dieses Gesetz erhdht den Erfullungsaufwand der Verwaltung des Bundes bei den Stellen,
die fur die Prufung, Auszahlung und Endabrechnung der Erstattungsanspriche der Liefe-
ranten gegen den Bund zustandig sind. Auf den Beauftragten im Sinne des Gesetzes ent-
fallen im Rahmen der Antragsbearbeitung fir den Vorauszahlungsanspruch Aufgaben zur
Identitats- und Plausibilitatsprifung. Die Aufwandsanderung wird auf 1 366 750 Euro ge-
schatzt. Zudem fallen dem Beauftragten Aufgaben im Rahmen der Endabrechnung des
Erstattungsanspruchs zu. Die Aufwandsanderung wird auf 405 120 Euro geschéatzt. Dar-
Uber hinaus entsteht der Kreditanstalt fir Wiederaufbau Erflllungsaufwand im Rahmen der
Auszahlung des Erstattungsanspruchs im Umfang von geschatzt 67 520 Euro. Verwal-
tungskosten, die im Zusammenhang mit der Weitergabe der Entlastung bei Mietverhaltnis-
sen, die Gebaude im Eigentum der o6ffentlichen Hand betreffen, anfallen, werden auf
2 325 000 Euro geschatzt.

5. Weitere Kosten

Die Mallnahmen dampfen die sonstigen Kosten der Wirtschaft und entlasten die sozialen
Sicherungssysteme. Im Ubrigen werden die weiteren Kosten im weiteren Verfahren berech-
net und nachgetragen.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Die geplanten Regelungen senken die Kosten fur Erdgas und Warme fur Verbraucherinnen
und Verbraucher erheblich flr Zeitraum von 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023. Es
sind keine gleichstellungspolitischen und demografischen Auswirkungen zu erwarten.
Durch die Entlastungen der Verbraucherinnen und Verbraucher ist zu erwarten, dass die
gleichwertigen Lebensverhaltnisse gewahrt und geférdert werden, insbesondere da der er-
haltene Rabatt ab dem nach dem Solidaritatszuschlaggesetz solidaritatszuschlagspflichti-
gen Einkommen zu versteuern ist.

7. Befristung; Evaluierung
Die mit diesem Gesetz eingeflhrte Preisbremse fur Erdgas und Warme ist zeitlich befristet
(siehe § 1 Absatz 1) und enthalt eine Uberprifungsklausel einschlief3lich Berichtspflicht an
den Bundestag (§ 1 Absatz 2).

[Zu Hartefallfonds BMAS und BMG erganzen]
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Einfiihrung von Preisbremsen fiir leitungsgebundenes
Erdgas und Warme)

Zu Teil 1 (Allgemeine Vorschriften)
Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Die mit diesem Gesetz geregelte Preisbremse gilt in der Sache fiir den Verbrauch von lei-
tungsgebundenem Erdgas und von Warme. Die Strompreisbremse hingegen ist Gegen-
stand eines parallelen Gesetzgebungsverfahrens. Ortlich beschrankt sind die Preisbrem-
sen auf Verbrauch im Bundesgebiet. Die Preisbremse flr Erdgas und Warme gilt wie die
Strompreisbremse zunachst zeitlich befristet bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023. Hin-
sichtlich der Startdaten der Preisbremse fur Erdgas und Warme ist wie folgt zu differenzie-
ren. Die Preisbremse flr Erdgas und Warme qilt fuir industrielle Letztverbraucher und Kun-
den nach Maldgabe der §§ 6, 7 und 14 ab dem 1. Januar 2023.

Zu Nummer 2

Fir andere als industrielle Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher sowie Kundinnen
und Kunden gilt die Preisbremse fir Erdgas und Warme nach Maligabe der §§ 3 und 11 ab
dem 1. Marz 2023.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz bestimmt, dass der zeitliche Anwendungsbereich im Wege einer Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung bis zum 30. April 2024 verlangert werden kann.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz sieht vor, dass die Bundesregierung vor einer mdglichen Verlangerung des
zeitlichen Anwendungsbereichs des Gesetzes nach dem vorstehenden Absatz bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023 die Notwendigkeit einer Verlangerung auf Grundlage der
Preisentwicklung fir Erdgas und Warme Uberprift und dem Bundestag dartiber Bericht er-
stattet. Soweit und solange eine Verlangerung notwendig ist, legt die Bundesregierung eine
entsprechende Rechtsverordnung vor.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)
Zu Nummer 1

[...]

Zu Nummer 2

Der Begriff des Erdgaslieferanten orientiert sich an dem des § 3 Absatz 1 Nummer 19b des
Energiewirtschaftsgesetzes. Es werden natlrliche und juristische Personen erfasst, deren
Geschéaftstatigkeit ganz oder teilweise auf den Vertrieb von Gas zum Zwecke der Beliefe-
rung von Letztverbrauchern ausgerichtet ist. Fir die Bestimmung des Erdgaslieferanten
kommt es nicht darauf an, ob die Lieferung Gber ein Energieversorgungsnetz der allgemei-
nen Versorgung, ein geschlossenes Verteilernetz oder Uber (betriebliche) Kundenanlagen
erfolgt.
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Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

[...]
Zu Buchstabe b

[...]
Zu Nummer 4

Diese Nummer definiert den Begriff Entlastungssumme als die Summe samtlicher in der
Nummer genannter EntlastungsmaflRnahmen.

Die einzelnen Beihilfen werden durch die Begriffsbestimmung der Entlastungssumme zu-
sammengefasst, weil die in der Nummer genannten Beihilfen kumuliert betrachtet werden
mussen und daher nur bei einer Gesamtbetrachtung Uberprift werden kann, ob die jeweili-
gen Hochstgrenzen, soweit diese dem europaischen Beihilferecht entstammen, eingehal-
ten werden. Dabei miUssen auch EntlastungsmalRnahmen einbezogen werden, die bereits
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gewahrt wurden. Die Nummer enthalt eine Auflistung von
EntlastungsmalRnahmen, die auf den Ausgleich krisenbedingter Energiemehrkosten gerich-
tet sind und daher der eingeschrankten Kumulierungsmoglichkeit unterliegen.

Es sind samtliche MaRnahmen, die einem Letztverbraucher zur Entlastung fir krisenbe-
dingte Energiemehrkosten infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine nach dem
24. Februar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 gewahrt wurden, zu berlcksichtigen, unab-
hangig davon, ob diese MalRnahmen auf den Befristeten Krisenrahmen der Kommission fr
staatliche Beihilfen zur Stitzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen
die Ukraine vom 28. Oktober 2022) gestutzt wurden oder nicht.

Malfgeblich sind insoweit alle Zahlungen, die fur diesen Zeitraum gewahrt werden. Ent-
scheidender Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Gewahrung des Zahlungsanspruchs, nicht der
Zeitpunkt des tatsachlichen Zahlungseingangs bei dem Unternehmen.

Entlastungen fur sonstige krisenbedingte Folgen, die keine Energiemehrkosten darstellen
(zum Beispiel krisenbedingte Produktionsausfalle) und als begrenzte Beihilfebetrage auf
Grundlage von Abschnitt 2.1 des Befristeten Krisenrahmens gewahrt wurden, sind in Um-
setzung der Vorgaben des Befristeten Krisenrahmens bei der Ermittlung der Entlastungs-
summe nach dieser Nummer ebenfalls zu berucksichtigen (Ziffer 53 Satz 1 und Zif-
fer 66g Satz 1 des Befristeten Krisenrahmens).

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz wird im Bundesanzeiger eine Liste
der Entlastungsmaflinahmen des Bundes verdéffentlichen, fir die die eingeschrankte Kumu-
lierungsmoglichkeit gilt. Im Rahmen der Kumulierung sind zudem etwaige Entastungsmal}-
nahmen auf Landes- oder Kommunalebene, die auf die Entlastung von krisenbedingten
Energiemehrkosten gerichtet sind, zu beachten.

DarUber hinaus sind weitere Kumulierungsvorschriften des Befristeten Krisenrahmens fir
staatliche Beihilfen zur Stitzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen
die Ukraine einzuhalten. Eine Kumulierung mehrerer EntlastungsmafRnahmen innerhalb
des Anwendungsbereichs des Befristeten Krisenrahmens muss stets im Einklang mit den
Vorgaben der betreffenden Abschnitte des Befristeten Krisenrahmens erfolgen (Ziffer 53
des Befristeten Krisenrahmens). Kumulierungen der Entlastungen nach diesem Gesetz mit
Beihilfen nach den De-minimis-Verordnungen oder Gruppenfreistellungsverordnungen so-
wie Beihilfen auf Grundlage des Befristeten Covid-19-Beihilferahmens sind grundsatzlich
mdglich. Auch in diesen Fallen missen jedoch die einschlagigen Kumulierungsvorgaben
jener Regelungen eingehalten werden (vgl. Ziffer 53 des Befristeten Krisenrahmens).
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EntlastungsmalRnahmen nach diesem Gesetz kdnnen grundsatzlich mit Beihilfen nach Ar-
tikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV zum Ausgleich von unmittelbar infolge der derzeiti-
gen Krise entstandenen Schaden kumuliert werden, wenn jene Beihilfen nicht das Ziel ver-
folgen, die Existenzfahigkeit, Liquiditat oder Solvenz eines Unternehmens zu erhalten oder
wiederherzustellen und die Forderung nicht die EinbuRen des Empfangers Uber-steigt (vgl.
Ziffer 53 des Befristeten Krisenrahmens).

Zu Buchstabe a

[...]

Zu Buchstabe b

[...]

Zu Buchstabe c

[...]

Zu Buchstabe d

[...]

Zu Buchstabe e

[...]

Zu Buchstabe f

[...]

Zu Nummer 5

[...]

Zu Nummer 6

Diese Nummer definiert die krisenbedingten Energiemehrkosten als Differenz der durch-
schnittlichen Energiekosten im Zeitraum nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar
2023 und den durchschnittlichen Energiekosten im Zeitraum nach dem 31. Dezember 2020
und vor dem 1. Januar 2022. Abgestellt wird mithin auf den Zeitraum zu Beginn der Krisen-
situation und den dadurch veranlassten Preissteigerungen einerseits und das durchschnitt-
liche Preisniveau in dem Zweijahreszeitraum vor Beginn der krisenbedingten Preisanstiege
auf dem Energiemérkten. Die Formel fur die Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten
sowie weitere Begriffsbestimmungen sind in Anlage 1 zu diesem Gesetz vorgesehen.

Zu Nummer 7

[...]

Zu Nummer 8

[..]

Zu Nummer 9

[..]
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Zu Nummer 10

Diese Nummer definiert den Begriff Produzent aquakultureller Erzeugnisse im Einklang mit
der Mitteilung der Europaischen Kommission zu einem Befristeten Krisenrahmen fiir staat-
liche Beihilfen zur Stitzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Uk-
raine. [BMEL: Bitte erganzen]

Zu Nummer 11

Diese Nummer definiert den Begriff Produzent landwirtschaftlicher Primarerzeugnisse im
Einklang mit der Mitteilung der Europaischen Kommission zu einem Befristeten Krisenrah-
men flr staatliche Beihilfen zur Stltzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands
gegen die Ukraine. [BMEL: Bitte erganzen]

Zu Nummer 12

Diese Nummer definiert den Begriff der Prifbehérde als diejenige Behorde, die in einer
Rechtsverordnung aufgrund von § 47 Nummer 1 Strompreisbremsegesetzes bestimmt
werden wird.

Zu Nummer 13

[..]

Zu Nummer 14

§ 2 Nummer 12 definiert als Unternehmen jeden Rechtstrager, der einen nach Art und Um-
fang in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb unter Beteiligung am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr betreibt. Unter beihilfenrechtlichen Gesichtspunkten ist
nach der Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne
des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union ein
Unternehmen jede eine wirtschaftliche Tatigkeit auslibende Einheit, grundsatzlich unab-
hangig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung. Die Einstufung als Unterneh-
men hangt damit vollstandig von der Art der Tatigkeiten ab. Relevantes Kriterium ist allein,
ob eine wirtschaftliche Tatigkeit ausgelibt wird oder nicht. Wirtschaftliche Tatigkeit ist das
Anbieten von Waren und Dienstleistungen auf einem Markt. Nicht entscheidend ist hinge-
gen, ob der Rechtstrager zur Erzielung von Gewinnen gegriindet wurde.

Zu Nummer 15

[...]

Zu Nummer 16

Als Warmeversorgungsunternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind neben Fernwarme-

und Nahwarmeversorgern auch Kontraktoren erfasst. Es werden alle Arten der Warmever-
sorgung erfasst, sei es mit erhitztem Wasser oder mit Dampf.
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Zu Teil 2 (Entlastung der Letztverbraucher und Kunden)

Zu Kapitel 1 (Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten
Letztverbraucher)

Zu § 3 (Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten
Letztverbraucher im Anwendungsbereich des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes)

Zu Absatz 1

Dieser Absatz normiert die Verpflichtung der Lieferanten von leitungsgebundenem Erdgas,
den von ihnen belieferten Letztverbrauchern einen Entlastungsbetrag gutzuschreiben, um
die Belastung aufgrund gestiegener Erdgaspreise abzumildern. Die Verpflichtung ist dabei
zeitlich auf den Anwendungsbereich dieses Gesetzes beschrankt, um der besonderen Be-
lastung aufgrund der gestiegenen Erdgaspreise und den unionsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen, unter denen die Entlastungen gewahrt werden dirfen, Rechnung zu tragen. Die
Verpflichtung des Erdgaslieferanten nach dieser Vorschrift besteht dabei nur gegenuber
solchen Letztverbrauchern, die in Satz 3 bezeichnet werden. Der Kreis der Berechtigten ist
deckungsgleich zum Kreis derjenigen Letztverbraucher, die eine Soforthilfe nach dem Erd-
gas-Warme-Soforthilfegesetz erhalten haben. Eine Erweiterung des personellen Anwen-
dungsbereichs erfolgt somit nicht. Es ist zu gewahrleisten, dass die Entlastung beim Letzt-
verbraucher direkt wirkt und nicht in Form von Gutscheinen gewahrt wird.

Um Falle sachgerecht abzubilden, in denen wahrend eines Kalendermonats ein Lieferan-
tenwechsel stattfindet, regelt Satz 2, dass sowohl der Erdgaslieferant, mit dem der Vertrag
gekindigt wird, als auch der Erdgaslieferant, mit dem ein neues Vertragsverhaltnis einge-
gangen wird, dem Letztverbraucher den auf diesen entfallenden Entlastungsbetrag jeweils
anteilig gutzuschreiben haben. Damit wird gewahrleistet, dass Letztverbraucher, die ihren
Erdgaslieferanten wechseln weder bevorteilt noch benachteiligt werden.

Satz 4 bestimmt, dass, identisch zu den Regelungen der Soforthilfe, zugelassene Kranken-
hauser oder der Bezug leitungsgebundenen Erdgases fur den kommerziellen Betrieb von
Strom- und Warmeerzeugungsanlagen nicht von dieser Vorschrift umfasst werden. Kom-
merziellen Betrieb bedeutet, dass der Letztverbraucher den aus dem gelieferten Erdgas
gewonnenen Strom oder die aus dem gelieferten Erdgas gewonnene Warme an Dritte ver-
aulRert. Deren Entlastung ist Gegenstand der Regelungen der §§ 6 und 7.

Zu Nummer 2

Ebenfalls erfasst sind Entnahmestellen von Letztverbrauchern, die das Erdgas im Zusam-
menhang mit der Vermietung von Wohnraum oder als Wohnungseigentimergemeinschaft
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes beziehen. Verbrauchsmengen in diesem Zu-
sammenhang sollen im Interesse einer Weitergabe an die Mieter und Wohnungseigentu-
mer unabhangig von der Héhe des Jahresverbrauchs erfasst sein

Zu Nummer 3

Ebenfalls unabhangig vom Jahresverbrauch erfasst sind zugelassene Pflege-, Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen. Dies tragt dem Umstand Rechnung, dass Pflege-, Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen vulnerable Personengruppen versorgen miissen.
Sie sind deshalb nicht oder nur sehr begrenzt dazu in der Lage, Einsparungen bei den
Energie- und Warmekosten zu realisieren. Die Gleichbehandlung dieser Einrichtungen un-
abhangig von ihrer GréRRe ist insbesondere darin begriindet, dass sie auch unabhangig von
ihrer Grofde jeweils den gleichen sozialrechtlichen (insbesondere vertrags- und vergitungs-
rechtlichen) Rahmenbedingungen unterliegen. Unterschiedliche Vorgehensweisen bei der
vorgesehenen Entlastung wirden ansonsten zu Verzerrungen (zum Beispiel unterschiedli-
chen Entlastungswirkungen) fuhren.



- 56 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022 11:36

Zu Nummer 4

Die Obergrenze gilt fur den Jahresverbrauch ebenfalls nicht fur staatliche, staatliche aner-
kannte oder gemeinnutzige Einrichtungen des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungs-
bereichs sowie flr Bildungseinrichtungen der Selbstverwaltung der Wirtschaft in der
Rechtsform von Kérperschaften des éffentlichen Rechts, das heif3t fir Bildungseinrichtun-
gen der Kammern, Kreishandwerkerschaften oder Innungen, da der Bericht der Expertin-
nen Kommission Gas und Warme, die Ausnahme von der Soforthilfe ausdriicklich auf In-
dustrie und Stromerzeugungskraftwerke beschrankt hat.

Zu Nummer 5
Es wird auf die Begriindung zu § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 verwiesen.
Zu Absatz 2

Die Vorschrift erfasst Letztverbraucher, die sowohl (iber ein Standardlastprofil als auch Gber
eine registrierende Leitungsmessung beliefert werden. Gerade bei Letzteren ist der Anwen-
dungsbereich durch die Bezugnahme auf § 2 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes ein-
geschrankt. Da dem Erdgaslieferanten insofern die notwendigen Informationen regelmafig
nicht vorliegen durften, werden Letztverbraucher, die Uber eine registrierende Leistungs-
messung beliefert werden, verpflichtet, gegeniber ihrem Erdgaslieferanten in Textform zu
erklaren, dass die Voraussetzungen flr die Entlastung vorliegen. Ist eine Meldung bereits
im Rahmen der Entlastung nach dem Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes erfolgt, ist eine
erneute Meldung jedenfalls dann entbehrlich, wenn der Letztverbraucher durch den Erd-
gaslieferanten, der ihn im Dezember 2022 beliefert hat, weiterhin beliefert wird. Damit wird
unnotiger barokratischer Aufwand sowohl bei den Letztverbrauchern als auch bei den Erd-
gaslieferanten vermieden. Satz 3 sieht vor, dass der Letztverbraucher, wenn er seinen Erd-
gaslieferanten wechselt, auch diesem gegeniliber seine Anspruchsberechtigung nachwei-
sen muss. Dies gewahrleistet, dass der neue Erdgaslieferant die notwendigen Informatio-
nen erhalt, um die Héhe des Entlastungsbetrags, der dem Letztverbraucher zusteht, unver-
zlglich berechnen zu kénnen, ohne auf Informationen vom bisherigen Erdgaslieferanten
angewiesen zu sein.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz verpflichtet den Erdgaslieferanten, den fir den Letztverbraucher ab dem
1. Marz 2023 anfallenden Entlastungsbetrag bei der Bemessung der vertraglich vereinbar-
ten Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen zu berlcksichtigen. Dabei sind die ab Méarz
2023 fallig werdenden Entlastungen bereits in den ab dem 1. Méarz 2023 fallig werdenden
Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen zu beriicksichtigen (Satz 1). Der Entlastungs-
betrag der nach den §§ 8 bis 10 ff. ermittelt wird, soll dabei gleichmafig in den jeweils ver-
traglich vereinbarten Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen berucksichtigt werden,
das heildt die Entlastung soll beim Letztverbraucher dauerhaft spirbar sein. GleichmaRig
ist so zu verstehen, dass der Entlastungsbetrag zu gleichen Teilen auf die vertraglichen
Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen aufgeteilt wird. Im Ergebnis soll damit eine ein-
malige Entlastung in HOhe des Gesamtentlastungsbetrags flr die Dauer der Vertragslauf-
zeit nicht mdglich sein. Eine Senkung der vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszah-
lung auf einen Wert unter null Euro ist unzulassig (Satz 2). Dem Letztverbraucher ist die
kiinftige Hohe der vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung bis zum Ablauf des
15. Februar 2023 mitzuteilen (Satz 3). Durch diese Mitteilung wird unter anderem der Letzt-
verbraucher, der Erdgas zur Versorgung eines vermieteten Gebaudes mit Warme oder mit
Warme und Warmwasser bezieht, in die Lage versetzt, seine kinftige Kostenbelastung ab-
zuschatzen und als Vermieter die Betriebskostenvorauszahlung seiner Mieter nach
§ 27 Absatz 2 anzupassen.

Die Mitteilung soll Uberdies nach Satz 4 alle GréRen enthalten, mit deren Hilfe die Berech-
nung der Hohe der kinftigen Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen nachvollzogen
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werden kann, namlich die bisherige Hohe der Abschlagszahlung oder Vorauszahlung, den
vertraglich vereinbarten Erdgaspreis, den Referenzpreis nach § 9 Absatz 2 sowie den dar-
aus resultierenden Entlastungsbetrag. Weiter ist das Entlastungskontingent des Letztver-
brauchers mitzuteilen.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz regelt, dass die Entlastungsbetrage dem Letztverbraucher maximal in Hohe
der Brutto-Verbrauchskosten gewahrt werden. Damit sollen Mithahmeeffekt vermieden
werden, etwa wenn die Wohnung nicht bewohnt wird oder kein Erdgas verbraucht wird, da
die Produktion stillgelegt wird.

Zu Absatz 5
§ 3 Absatz 5 dient der Umsetzung der Anforderungen des europaischen Beihilferechts

Uneingeschrankt anzuwenden ist Teil 2 demgegenuber auf Sachverhalte, in denen Kredit-
oder Finanzinstitute von der Strompreisbremse profitieren wirden, da die nach dieser Vor-
schrift gewahrte monatliche Absenkung der Gaskosten in Héhe des monatlichen Entlas-
tungsbetrags nicht das Kerngeschéaft von Kreditinstituten oder Finanzinstituten betrifft und
damit die Ausnahme derartiger Branchen aus dem befristeten Krisenrahmen (Ziffer 43)
nicht greift.

Wenn ein Unternehmen die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 5 Satz 1 erfullt, muss es
dies unverzuglich dem Erdgaslieferanten mitteilen, damit dieses die Entlastung nicht ge-
wahrt. Wenn ein Unternehmen gegen diese Pflicht verstdfit, muss der Erdgaslieferant an-
schlief’end die rechtswidrig gewahrten Entlastungen zurickfordern.

Zu Nummer 1

§ 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass Unternehmen, deren Schwerpunkt ihrer Ge-
schaftstatigkeit in der Erzeugung, Umwandlung oder Verteilung von Energie liegt, keine
Entlastung in Anspruch nehmen dirfen. Hintergrund dieser Bestimmung ist der Befristete
Krisenrahmen der Europaischen Kommission, der Entlastungsmafinahmen in derartigen
Fallen nicht gestattet: Nach Ful3note 94 dieses Krisenrahmens kann der Energieverbrauch
des Energiesektors nicht in das Entlastungsregime einbezogen werden.

Zu Nummer 2

Ebenso regelt § 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2, dass die Entlastungen nicht von Letztver-
brauchern in Anspruch genommen werden dirfen, gegen welche die Europaische Union
Sanktionen verhangt hat. Nach dem von der Europaischen Kommission bekanntgegebenen
Befristeten Krisenrahmen fir staatliche Beihilfen zur Stlitzung der Wirtschaft infolge der
Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 dirfen keinen Unterneh-
men Beihilfen gewahrt werden, gegen die die EU Sanktionen verhangt hat (Ziffer 47 des
Befristeten Krisenrahmen), so unter anderem keinen Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese Sanktionen verhangt werden, aus-
dricklich genannt sind; keinen Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von
Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die Europaische Union
Sanktionen verhangt hat, und keinen Unternehmen, die in Wirtschafts-zweigen tatig sind,
gegen die die Europaische Union Sanktionen verhangt hat, soweit die Beihilfen die Ziele
der betreffenden Sanktionen untergraben wirden. Diese Unternehmen haben keinen An-
spruch auf Entlastung nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

Zu Buchstabe a

§ 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bestimmt gemaR dem Befristeten Krisenrah-
men fir staatliche Beihilfen zur Stlitzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands
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gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022, dass die Letztverbraucher nach
§ 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den
Rechtsakten der Europaischen Union, mit denen diese Sanktionen verhangt wurden, aus-
dricklich genannt sind, umfasst.

Zu Buchstabe b

§ 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b bestimmt gemafl diesem Befristeten Krisen-
rahmen, dass Letztverbraucher nach § 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Unternehmen, die im
Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen ste-
hen, gegen die die Europaische Union Sanktionen verhangt hat, umfasst.

Zu Buchstabe c

§ 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ bestimmt demgemal ebenso, dass Letztver-
braucher nach § 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen ta-
tig sind, gegen die die Europaische Union Sanktionen verhangt hat, soweit Beihilfen die
Ziele der betreffenden Sanktionen untergraben wirden, umfasst.

Zu § 4 (Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Erdgaslieferanten;
Informationspflichten)

Zu Absatz 1

Die Regelung sieht vor, dass ein Grundpreis, den ein Erdgaslieferant von seinem Letztver-
braucher verlangt, fur die Geltungsdauer dieses Gesetzes nur in der Hohe berechnet wer-
den darf, die fir den Monat September 2022 vertraglich vereinbart gewesen ist. Dadurch
sollen missbrauchliche Gestaltungen zwischen Grundpreis und Arbeitspreis im Zuge der
Einflhrung der Erdgaspreisbremse vermieden werden. Ohne eine solche Regelung be-
stiinde das Risiko, Kostenpositionen in den Arbeitspreis ,zu verschieben®, um den Grund-
preis ohne wirtschaftlichen Nachteil absenken zu kdnnen und sich so einen Wettbewerbs-
vorteil zu verschaffen, weil ein Teil des vertraglich vereinbarten Arbeitspreises im Rahmen
der Erdgaspreisbremse Gegenstand eines Anspruchs des Erdgaslieferanten auf Erstattung
durch die Bundesrepublik Deutschland ware. Eine Anderung des Grundpreises aufgrund
von Veranderungen bei Netzentgelten, Entgelten flir den Messstellenbetrieb und die Mes-
sung oder staatlich veranlassten Preisbestandteilen sind von dieser Anpassungssperre
ausgenommen, da es sich bei diesen Preisbestandteilen fir den Erdgaslieferanten um
durchlaufende Posten handelt, die er an die von ihm belieferten Letztverbraucher lediglich
weitergibt. Der Erdgaslieferant kann dieses Preisbestandteile durch sein Verhalten nicht in
ihrer Hohe beeinflussen.

Zu Absatz 2

Die Regelung verbietet es Erdgaslieferanten, solange die Erdgaspreisbremse gilt, Letztver-
brauchern héhere Vergunstigungen zu gewdhren, um diese dazu zu bewegen, in ein Ver-
tragsverhaltnis mit innen einzutreten. Der Anwendungsbereich der Regelung wird in zeitli-
cher Hinsicht auf den Anwendungsbereich des Gesetzes insgesamt erstreckt.

Die Regelung dient zum einen dazu, die Bundesrepublik Deutschland vor Uberhdhten Er-
stattungsanspriichen der Erdgaslieferanten zu schiitzen. So soll ein Anreiz vermieden wer-
den, dass Erdgaslieferanten hohe Verglinstigungen oder Zugaben gewahren, die sie Uber
erhdhte Arbeitspreise refinanzieren, deren Differenz zum Referenzpreis fir den Umfang
des Entlastungskontingents von der Bundesrepublik Deutschland erstattet wird.

Die Regelung dient zum anderen dem Schutz der Wettbewerber eines Erdgaslieferanten
vor im Sinne der Vorschrift unlauteren Geschéaftsmethoden im Geltungszeitraum der Erd-
gaspreisbremse. Eine Uberschreitung des zuldssigen Wertes eventueller Vergiinstigungen
und Zugaben wirde nachteilig fur die Wettbewerber wirken, die sich an entsprechende
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Begrenzungen halten und nicht versuchen, durch eine Verschiebung von Kosten in den
Arbeitspreis in einen Wettbewerb um die Hohe von Zugaben einzutreten. Werden Zugaben
oder Verginstigungen entgegen dieser Vorschrift gewahrt, handelt es sich daher auch um
einen Verstol gegen § 3 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), gegen den
von den in § 8 Absatz 3 UWG genannten Personen und Vereinigungen, also auch den
Mitbewerbern, vorgegangen werden kann.

Satz 1 ist sowohl auf direkt oder indirekt gewahrte Bar- oder Sachwerte als auch auf direkt
oder indirekt gewahrte Entschadigungen, Vertragsablésepramien und sonstige Verginsti-
gungen oder Zugaben anzuwenden.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift dient der Rechnungstransparenz und umfassenden Information der Letztver-
braucher.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz regelt die Informationspflichten der Erdgaslieferanten gegeniber ihren
Letztverbrauchern in Bezug auf die Entlastung nach § 3 Absatz 1 sowie die Entlastung nach
§ 5 Absatz 2. So sind die Letztverbraucher auf den Internetseiten der Erdgaslieferanten
allgemein Uber die Entlastung zu informieren. Die Erdgaslieferanten haben diese
Information dort einfach auffindbar zu machen. Die Informationen missen verstandlich sein.
Zudem haben die Erdgaslieferanten einen Hinweis auf den kostenmindernden Nutzen von
Energieeinsparungen aufzunehmen. Sie missen darauf hinweisen, dass die Entlastung
aus Mitteln des Bundes finanziert wird. Satz 3 sieht vor, dass der Erdgaslieferant diese
Informationen bei Preiserhéhungen oder Vertragsabschlissen dem Letztverbraucher in
Textform mitteilen muss. Dies gewahrleistet eine umfassende Information des Letztverbrau-
chers, die mit verhaltnismaligem Aufwand erfiillt werden kann, da in den genannten Fallen
ohnehin eine Information des Letztverbrauchers erfolgt. Satz 4 enthalt eine Klarstellung,
dass daruber hinaus keine Informationspflichten bestehen sollen.

Zu Absatz 5

Die Vorschrift regelt Informationswege im Falle eines Lieferantenwechsels. Sie enthalt in
Satz 2 zudem eine Aussage, auf welcher Basis der neue Lieferant die Berechnung des
Entlastungsbetrags durchfiihren soll, falls ihm die Daten des bisherigen Lieferanten nicht
vorliegen.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt, dass eine Aufrechnung mit dem Anspruch des Letztverbrauchers auf den
Entlastungsbetrag nicht zulassig ist. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Letztver-
braucher an der Entlastung teilhaben kénnen.

Zu Absatz 7

Die Regelung stellt klar, dass im Ubrigen die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes
gelten, insbesondere des Teils 4, anzuwenden sind.

Zu § 5 (Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar
und Februar 2023)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass flir Letztverbraucher, die im Dezember 2022 eine Entlastung nach
dem Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz erhalten haben, die im Januar und Februar 2023 be-
stehende finanzielle Entlastungsliicke zur Erdgaspreisbremse ab 1. Marz 2023 geschlos-
sen werden soll. Dazu ist vorgesehen, dass der fir den Monat Marz 2023 ermittelte
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Entlastungsbetrag auf die Monate Januar und Februar 2023 gleichsam rickwirkend er-
streckt werden soll, indem fiir diese beiden Monate ebenfalls jeweils der Entlastungsbetrag
fur den Monat Marz 2023, dem die flr den Monat Marz 2023 vereinbarten Preise zugrunde
liegen, bertcksichtigt wird. Die Berlicksichtigung hat durch den Erdgaslieferanten zu erfol-
gen, der einen Letztverbraucher am 1. Marz 2023 mit leitungsgebundenem Erdgas belie-
fert. Durch die Erstreckung der Entlastung auf die Monate Januar und Februar 2023 wird
gewabhrleistet, dass auch diejenigen Letztverbraucher, die im Dezember 2022 eine Sofort-
hilfe erhalten haben, mit den Ubrigen Letztverbrauchern, die bereits ab Januar die volle
Erdgaspreisbremse nutzen konnen, gleichbehandelt werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthalt Regelungen zur praktischen Abwicklung der Erstreckung des Entlastungs-
betrags fur den Monat Marz 2023 auf die Monate Januar oder Februar 2023. Die verschie-
denen Optionen, wie der Erdgaslieferant die flr Januar und Februar 2023 zu gewahrende
Entlastung praktisch umsetzen kann, stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander.

Zu Nummer 2

[..]

Zu § 6 (Entlastung weiterer, mit leitungsgebundenem Erdgas belieferter
Letztverbraucher)

Zu Absatz 1

In Erganzung zu § 3 Absatz 1 normiert Satz 1 die Verpflichtung der Erdgaslieferanten, auch
solchen Letztverbrauchern einen Entlastungsbetrag gutzuschreiben, die keine Entlastung
nach § 2 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes erhalten haben oder hatten erhalten kon-
nen. Es ist zu gewahrleisten, dass die Entlastung beim Letztverbraucher direkt wirkt und
nicht in Form von Gutscheinen gewahrt wird.

Zu Nummer 1

Nach dieser Nummer sind dies RLM-Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als
1 500 000 Kilowattstunden. Dabei ist der Jahresverbrauch malfgeblich, den der zustandige
Messstellenbetreiber fir den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden Ent-
nahmestelle gemessen hat. Die Verpflichtung der Erdgaslieferanten besteht jedoch nicht
gegenuiber allen in Betracht kommenden Letztverbrauchern. Ausgenommen sind Letztver-
braucher, die das Erdgas flir den kommerziellen Betrieb von Strom- und Warmeerzeu-
gungsanlagen beziehen. Kommerziellen Betrieb bedeutet, dass der Letztverbraucher den
aus dem gelieferten Erdgas gewonnenen Strom oder die aus dem gelieferten Erdgas ge-
wonnene Warme an Dritte veraulert.

Zu Nummer 2

Ebenfalls erfasst sind Anlagen zur Kraft-Warme-Kopplung. Voraussetzung ist, dass sie das
Erdgas nicht ausschlief3lich flir den kommerziellen Betrieb beziehen. Ein teilweise kommer-
zZieller Betrieb ist — abweichend von der vorstehenden Nummer 1 — somit unschadlich.

Zu Nummer 3

Nach dieser Nummer besteht die Verpflichtung der Erdgaslieferanten auch gegeniber zu-
gelassenen Krankenhausern. Bei diesen gilt die Besonderheit, dass sie sowohl tiber Stan-
dardlastprofile als auch Uber registrierende Leistungsmessungen beleifert werden. Dies ist
im Rahmen der Berechnung des Entlastungskontingents nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 zu
bertcksichtigen.
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Der Erdgaslieferant hat den Entlastungsbetrag nach Satz 2 transparent in der Rechnung
als Kostenentlastung auszuweisen. Die Vorschrift dient der Rechnungstransparenz und
umfassenden Information der Letztverbraucher.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz sieht vor, dass die Regelung fir Letztverbraucher im Anwendungsbereich
des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes in Bezug auf die vertraglich vereinbarten Abschlag-
und Vorauszahlung und die Jahresendabrechnung auch Anwendung im Fall weiterer, mit
leitungsgebundenem Erdgas belieferter Letztverbraucher findet.

AulRerdem durfen Unternehmen, gegen die die Europaische Union Sanktionen verhangt
hat, die Entlastung nach diesem Paragraphen nicht in Anspruch nehmen. Insoweit ist
§ 3 Absatz 5 entsprechend anzuwenden. Dadurch wird Ziffer 47 des Befristeten Krisenrah-
men fur staatliche Beihilfen umgesetzt. Die Ausfihrungen in der Begrindung zu
§ 3 Absatz 5 gelten deshalb entsprechend.

Zu § 7 (Entlastung bei selbstbeschafften Erdgasmengen)

Besonders industrielle GroRverbraucher beschaffen sich Erdgas grofienteils nicht Gber Erd-
gaslieferanten, sondern direkt bei einem Grof3handler, an der Bérse oder auf aulRerborsli-
chen Handelsplattformen. In diesen Fallen ist die in den §§ 3 bis 6 geregelte Erstattung
nicht praktikabel, da dem Vertragspartner die fir die Berechnung des Entlastungskontin-
gents nach § 10 zu bertcksichtigenden Mengen im Regelfall nicht bekannt sind. Zudem
koénnte eine Entlastungsverpflichtung von Lieferanten, soweit sie an Handelsplatzen han-
deln, die Liquiditat dieser Handelsplatze und damit die Versorgungssicherheit beeintrachti-
gen.

Zu Absatz 1

Dieser nimmt daher Erdgaslieferungen, die Letztverbraucher mit eigenem Bilanzkreis ein-
speisen von den Entlastungsverpflichtungen der §§ 3 bis 6 aus. Nicht erfasst von der Aus-
nahme sind Erdgasmengen, die der Letztverbraucher nicht selbst verbraucht, sondern wei-
terverkauft. Bezuglich dieser Mengen gilt er nicht als Letztverbraucher. Auflerdem sind Ein-
speisungen fur den kommerziellen Kraftwerksbetrieb ausgenommen.

Zu Absatz 2

Anstelle der Entlastungen der §§ 3 bis 6 erhalten Letztverbraucher fir die von Absatz er-
fassten Mengen nach diesem Absatz einen direkten Erstattungsanspruch sowie einen Vo-
rauszahlungsanspruch. Das Antragsverfahren fir diese Anspriiche und die Endabrechnung
sind in § 36 analog den fir Lieferanten geltenden Verfahrensvorschriften geregelt.

Ausgenommen von diesem Anspruch sind Letztverbraucher, die Erdgas fir den kommerzi-
ellen Betrieb von Strom- und Warmeerzeugungsanlagen beziehen (vergleiche oben zu
§ 3 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 Nummer 1). Eine Rickausnahme gilt fir Betreiber von Kraft-
Warme-Kopplungsanlagen, sofern sie das Erdgas nicht ausschlieRlich zum kommerziellen
Betrieb beziehen (vergleiche oben zu § 6 Absatz 1 Nummer 2).

Zu Absatz 3

Dieser Absatz regelt, dass die Entlastungsbetrage dem Letztverbraucher maximal in Héhe
der tatsachlich im Entlastungszeitraum anfallenden Brutto-Beschaffungskosten gewahrt
werden. Damit sollen Mithahmeeffekt vermieden werden, etwa wenn kein Erdgas ver-
braucht wird, da die Produktion stillgelegt wird.
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Zu Absatz 4

Unternehmen, gegen die die Europaische Union Sanktionen verhangt hat, dirfen die Ent-
lastung nach diesem Paragraphen nicht in Anspruch nehmen. Insoweit ist § 3 Absatz 5 ent-
sprechend anzuwenden. Dadurch wird Ziffer 47 des Befristeten Krisenrahmen fiir staatliche
Beihilfen umgesetzt. Die Ausfiihrungen in der Begriindung zu § 3 Absatz 5 gelten deshalb
entsprechend.

Zu § 8 (Ermittlung des Entlastungsbetrags fiir leitungsgebundenes Erdgas)
Zu Absatz 1

Dieser Absatz definiert den Entlastungsbetrag zugunsten der Letztverbrauch nach den
§§ 3 und 6. Der Entlastungsbetrag fiir einen Kalendermonat setzt sich zusammen aus dem
Differenzbetrag des Arbeitspreises und einem Entlastungskontingent und sodann geteilt
durch Zwolf. Er ist gedeckelt durch die Hochstgrenze nach § 18, die kumuliert fiir verschie-
dene Entlastungen gilt. Im Einzelnen sind dies neben den in diesem Gesetz vorgesehenen
Entlastungen solche nach dem Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz, dem Strompreisbremse-
gesetz und [...]. Letztverbraucher, die der Hochstgrenze unterliegen, konnen die ihnen zu-
stehenden EntlastungsmalRnahmen beliebig auf ihnre Entnahmestellen verteilen. Dabei hat
ein Letztverbraucher, der Uber mehrere Entnahmestellen beliefert wird, die Wahl, den Ent-
lastungsbetrag durch eine Erklarung gegenuber dem Lieferanten anteilig auf seine Entnah-
mestellen zu verteilen.

Zu Absatz 2

Nach diesem Absatz ist der Entlastungsbetrag unter dem Vorbehalt der Rickforderung zu
gewahren, um sicherzustellen, dass die beihilferechtlichen Vorgaben — vor allem die Vor-
gaben zu den Héchstgrenzen nach § 18 — eingehalten werden. Da dies final erst im Rah-
men der Jahresabschlussrechnung nach § 20 feststeht, erlischt der Vorbehalt erst damit.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz regelt die Berechnung des Entlastungsbetrages bei selbstbeschafften Erd-
gasmengen nach § 7. Dies basiert auf den beiden vorstehenden Absatzen, wobei der ver-
einbarte Arbeitspreis durch die durchschnittlichen Beschaffungskosten ersetzt wird
(Satz 2). Nach Satz 3 hat die nach § 20 erforderliche Selbsterklarung nicht gegentiber dem
Lieferanten, sondern dem Beauftragen zu erfolgen. Zur Vermeidung von Doppelentlastung
bestimmt Satz 4, dass von dem Entlastungsbetrag Erstattungen in Abzug zu bringen sind,
die der Letztverbraucher flir aus dem bezogenen Erdgas erzeugte Warme erhalt, die er als
Warmeversorgungsunternehmen an Kunden liefert.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz definiert die durchschnittlichen Beschaffungskosten, die fiir die Berechnung
des Erstattungsanspruchs bei nach § 7 selbstbeschafften Erdgasmengen heranzuziehen
sind. Da in vielen Fallen keine monatliche Abschlagszahlung vereinbart ist, ist eine eigen-
standige Regelung zur Ermittlung der durchschnittlichen Beschaffungskosten zu treffen. Zu
berlcksichtigen sind dabei die Summe der Beschaffungskosten eines Kalendermonats fur
Mengen nach § 7 Absatz 2. Die Summe der Beschaffungskosten wird durch die Ver-
brauchsmenge des betrachteten Kalendermonats geteilt. Flr die Ermittlung der Beschaf-
fungskosten sind zur Preisabsicherung getroffene Finanzkontrakte (sogenanntes Hedging)
zu bericksichtigen [und zur Vermeidung von Missbrauch auch Geschafte, die durch Ge-
gengeschafte aufgehoben wurden].
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Zu § 9 (Differenzbetrag des Preises von leitungsgebundenem Erdgas)
Zu Absatz 1

Dieser Absatz definiert den Differenzbetrag zwischen dem Arbeitspreis des Letztverbrau-
chers und dem Referenzpreis. Stichtag ist der erste Kalendertag des Liefermonats.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz legt die Referenzpreise fest und Gbernimmt dabei die diesbeziiglichen Emp-
fehlungen der Expertinnen-Kommission Gas und Warme vom 31. Oktober 2022. Wie von
der Expertlnnen-Kommission vorgeschlagen wird bei den Referenzpreisen entsprechend
der zwei Gruppen von Letztverbrauchern nach den §§ 3 und 6 differenziert.

Zu Nummer 1

Bei dem Referenzpreis nach dieser Nummer handelt es sich um den Bruttopreis.
Zu Nummer 2

Bei dem Referenzpreis nach dieser Nummer handelt es sich um den Nettopreis.
Zu Absatz 3

Dieser Absatz 3 stellt eine Sonderregelung fur den Fall dar, dass Letztverbraucher mit ih-
rem Erdgaslieferanten vertraglich vereinbart haben, die Netzstellenentgelte oder die Mess-
stellenentgelte selbst an den Messstellenbetreiber zu entrichten. In diesem Fall wird der
Referenzpreis nach § 9 Absatz 2 um die entsprechenden Entgelte korrigiert. Uber die Hohe
der zu berlcksichtigen Netzentgelte muss der Letztverbraucher seinen Erdgaslieferanten
in geeigneter Weise informieren. Geschieht dies nicht, hat der Lieferant Pauschalbeitrage
von [0] Cent je Kilowattstunde anzulegen.

Zu § 10 (Entlastungskontingent bei leitungsgebundenem Erdgas)
Zu Absatz 1

Dieser Absatz legt das Entlastungskontingent fest, das dem Entlastungsbetrag nach § 8
zugrunde gelegt werden soll. Die jeweilige Hohe und die Zeitraume entsprechen den Vor-
schlagen der Expertinnen-Kommission Gas und Warme vom 10. und 31. Oktober 2022.
Danach werden dem Entlastungskontingent historische Verbrauchsdaten zugrunde gelegt.
Differenziert wird dabei wiederum nach den in den §§ 3, 6 und 7 unterscheidenden Grup-
pen.

Zu Nummer 1

Nach dieser Nummer bemisst sich das Entlastungskontingent fiir Letztverbraucher, die Uber
ein Standardlastprofil beliefert werden, auf Grundlage der Jahresverbrauchsprognose, die
dem Monat September 2022 zugrunde liegt. Fir Letztverbraucher, die Gber eine registrie-
rende Leitungsmessung beliefert werden, gilt als Mal3stab der Verbrauch aus dem Jahr
2021.

Zu Nummer 2

Nach dieser Nummer bemisst sich das Entlastungskontingent im Anwendungsbereich des
§ 6 Absatz 1 grundséatzlich nach dem Verbrauch des Jahres 2021. Eine Ausnahme gilt fur
zugelassene Krankenhauser, die Uber ein Standardlastprofil beliefert werden. Hier gilt als
Malstab der Jahresverbrauchsprognose, die dem Monat September 2022 zugrunde liegt.
Bei zugelassenen Krankenhausern, die tber ein Standardlastprofil abgerechnet werden, ist
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hingegen wie bei der vorstehenden Nummer der Jahresverbrauch, den der Erdgaslieferant
fur die Entnahmestelle im Monat September 2022 prognostiziert hat, mafgeblich.

Zu Nummer 3

Nach dieser Nummer bemisst sich das Entlastungskontingent im Anwendungsbereich des
§ 7 Absatz 2 ebenfalls wie bei der vorstehenden Nummer nach dem Verbrauch des Jahres
2021.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz regelt Falle, in denen die Jahresverbrauchsmengen bei Letztverbrauchern,
die Uber ein Standardlastprofil belierfert werden, nicht nach dem vorstehenden Absatz be-
stimmt werden kdénnen. Anwendungsfall ist, dass noch keine Jahresverbrauchsprognose
fur den September 2022 vorliegt. In diesem Fall wird die Jahresverbrauchsprognose ersatz-
weise

Zu Absatz 3

Fur Erstbelieferungen seit 1. Januar 2022, fiir die keine Angaben Uber den Verbrauch in
den vergangenen zwolf Monaten zur Verfigung stehen, wird nach Satz 2 auf Basis der
monatlichen Durchschnittsverbrauche vorgenommen. Saisonale Unterschiede in den Ver-
brauchen sollen vernachlassigt werden. Sofern monatliche Verbrauchsmengen tber weni-
ger als zwolf Monate zur Verfligung stehen, soll die Schatzung der Jahresverbrauchsmen-
gen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes um aktuelle Monatsverbrauchen erganzt werden,
bis der Schatzung ein volles Kalenderjahr zugrunde liegt (Satz 3). Um Fehlanreize zu ver-
meiden, werden der Schatzung monatliche Verbrauchsmengen von mindestens [drei] Ka-
lendermonaten zugrunde gelegt. Andernfalls wird die Jahresverbrauchsmenge und somit
das Entlastungskontingent nach Satz 4 gleich Null gesetzt.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz regelt Falle, in denen die Jahresverbrauchsmengen bei Letztverbrauchern,
die Uber ein registrierende Leistungsmessung beliefert werden, nicht nach dem vorstehen-
den Absatz bestimmt werden konnen. Satz 1 kommt bei Letztverbrauchern, die erstmals
nach dem 31. Dezember 2020 Gas bezogen haben, zur Anwendung. Danach richtet sich
der Zeitraum zur Ermittlung der Jahresverbrauchsmenge in einem solchen Fall nach dem
Datum des ersten Gasbezugs. Sofern Abrechnungen utber zwolf zusammenhangende Ka-
lendermonate beim Messstellenbetreiber verfligbar sind, sollen diese Verbrauchsdaten fir
den Jahresverbrauch herangezogen werden.

Dieser Absatz regelt die Korrektur der zugrunde zulegenden Verbrauchsmengen von Letzt-
verbrauchern, die leitungsgebundenes Erdgas fir den Betrieb einer Kraft-Warme-Kopp-
lungsanlage (KWK-Anlage) nutzen. Ziel ist es, den Gasverbrauch, der auf die Erzeugung
von Kondensationsstrom entfallen ist, nicht zu entlasten und eine doppelte Férderung der
KWK-Nutzwarme- und KWK-Stromerzeugung zu vermeiden, die [verauliert werden und
nicht fr eigene Zwecke vorgesehen sind]. Die Gasmengen in Kilowattstunden, die auf die
Erzeugung von Kondensationsstrom entfallen, betragt pauschal [das Doppelte] der erzeug-
ten Menge Kondensationsstrom in Kilowattstunden. Berucksichtigt werden soll der Konden-
sationsstrom, der im Zeitraum erzeugt wurde, der gemaR den vorstehenden Absatzen zu-
grunde zu legen ist. Der Anteil der KWK-Nutzwarme und KWK-Nettostromerzeugung, die
im zugrunde zulegenden Zeitraum nach diesen Absatzen verauliert worden ist, an der ge-
samten KWK-Nutzwarme- bzw. KWK-Nettostromerzeugung im besagten Zeitraum be-
stimmt den Anteil der Gasmengen, die zur Vermeidung einer Doppelférderung nicht bertick-
sichtigt werden. Uber die Anteile und die daraus resultierenden Mengen haben die betroffe-
nen Letztverbraucher ihren Lieferanten oder Messtellenbetreiber zu informieren. Kommen
sie dieser Pflicht nicht nach, werden pauschalisierte Annahmen getroffen.
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Zu Kapitel 2 (Entlastung der Kunden von Warmeversorgungsunternehmen)

Zu § 11 (Entlastung von Warmekunden im Anwendungsbereich des Erdgas-Warme-
Soforthilfegesetzes)

Zu Absatz 1

Dieser Absatz normiert die Verpflichtung von Warmeversorgungsunternehmen, ihren Kun-
den einen Entlastungsbetrag gutzuschreiben. Dadurch werden die Belastungen aufgrund
gestiegener Warmepreise abgemildert. Die Verpflichtung des Warmeversorgungsunterneh-
mens besteht dabei im Rahmen des § 11 nur gegentiber solchen Kunden, die bereits eine
Entlastung nach § 4 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes erhalten haben oder hatten
erhalten kdnnen. Der personelle Anwendungsbereich istinsoweit identisch. Fallt der Beginn
oder das Ende einer Belieferung des Kunden mit Warme nicht auf den ersten eines Kalen-
dermonats, sondern auf einen Zeitpunkt wahrend des Monats, ist der Entlastungsbetrag
anteilig fur den Kalendermonat gutzuschreiben und in der nachsten Rechnung zu bertick-
sichtigen. Die Entlastung soll liquiditdtswirksam direkt beim Kunden eintreten. Deshalb ist
das Warmeversorgungsunternehmen verpflichtet, den auf einen Kunden entfallenden Ent-
lastungsbetrag ab dem 1. Marz 2023 in den vertraglich vereinbarten Abschlags- oder Vo-
rauszahlungen mindernd zu bericksichtigen. Satz 2 setzt insofern die Empfehlung der Ex-
pertinnen-Kommission Gas und Warme um, wonach die dem Kunden zu gewahrende Ent-
lastung bereits in der monatlichen Abschlags- oder Vorauszahlung mindernd berlcksichtigt
werden soll und nicht erst bei spateren Abrechnungen.

Zu Absatz 2

Durch die Gutschrift des einmaligen Entlastungsbetrags sollen parallel zum Erdgas auch
die Monate Januar und Februar erfasst werden. Dieser Absatz legt mit der ersten turnus-
mafigen Abrechnung nach dem 28. Februar 2023 den Zeitpunkt der Gutschrift des einma-
ligen Entlastungsbetrags fest. Sollte der kumulierte Entlastungsbetrag nach den vorstehen-
den Absatzen die in Rechnung gestellten Forderungen des Warmeversorgungsunterneh-
mens fur die Warmelieferung tberschreiten, ist der Differenzbetrag in der darauffolgenden
Abrechnung gutzuschreiben. Gleiches gilt fiir in Rechnung gestellte Forderungen fur War-
melieferungen.

Zu Absatz 3

Der Absatz enthalt Regelungen zur praktischen Abwicklung der Erstreckung des Entlas-
tungsbetrags fur den Monat Marz 2023 auf die Monate Januar und Februar 2023. Die Gut-
schrift hat grundsatzlich in der ersten turnusmafRigen Abrechnung nach dem 28. Februar
2023 zu erfolgen.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz dient der Transparenz. Satz 1 verpflichtet das Warmeversorgungsunterneh-
men, dem Kunden die kiinftige Héhe der monatlichen Abschlagszahlung bis zum Ablauf
des 15. Februar 2023 mitzuteilen. Diese Mitteilung soll insbesondere den Kunden, der
Warme zur Versorgung eines vermieteten Gebaudes mit Warme oder mit Warme und
Warmwasser bezieht, in die Lage versetzt, seine kiinftige Kostenbelastung abzuschatzen
und als Vermieter die Betriebskostenvorauszahlung seiner Mieter nach § 27 Absatz 2 an-
zupassen.

Die Mitteilung soll Uberdies nach Satz 2 alle GréRen enthalten, mit deren Hilfe die Berech-
nung der kunftigen Abschlagshéhe nachvollzogen werden kann, namlich die bisherige
Hohe der Abschlagszahlung, den vertraglich vereinbarten Warmepreis, den Referenzpreis
nach § 16 Absatz 2 sowie den daraus resultierenden Entlastungsbetrag. Weiter ist das Ent-
lastungskontingent des Kunden mitzuteilen. Erganzend ist der Kunde auf den nachstmaog-
lichen Zeitpunkt einer Preisanpassung durch das Warmeversorgungsunternehmen
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hinzuweisen. Dies ermoglicht es dem Letztverbraucher, der zugleich Vermieter ist, auch
Preisanpassungen in die Prognose der eigenen Kostenbelastung einzubeziehen. Liegt die
Preisanpassungsmoglichkeit des Versorgers in naherer Zukunft, so ist gegebenenfalls eine
(grobe) Abschatzung der Preisentwicklung maglich.

Zu Absatz 5

Im Interesse von Transparenz und abschlieRender Ermittlung eines Ruckerstattungsan-
spruchs des Kunden ist das Warmeversorgungsunternehmen verpflichtet, Angaben zu Zah-
lungen des Kunden, den Brutto-Verbrauchskosten und den dem Kunden gewahrten Entlas-
tungsbetragen auszufertigen. Aus der Differenz zwischen den Brutto-Verbrauchskosten fiir
80 Prozent des Verbrauchs (entsprechend dem Entlastungskontingent) und der Summe
der dem Kunden gewahrten Entlastungsbetrage ergibt sich die Auskunft, in wieweit der
Kunde die ihm zustehenden Entlastungsbetrage vollstandig erhalten hat oder, bei einer po-
sitiven Differenz, noch Anspruch auf Rickerstattung insoweit Uberzahlter Warmekosten be-
anspruchen kann.

Dieser Absatz regelt, dass die Entlastungsbetrage dem Letztverbraucher maximal in Héhe
der Brutto-Verbrauchskosten gewahrt werden. Damit sollen Mitnahmeeffekt vermieden
werden, etwa wenn die Wohnung nicht bewohnt wird oder keine Warme verbraucht wird,
da die Produktion stillgelegt wird.

Zu Absatz 6

Unternehmen, gegen die die Europaische Union Sanktionen verhangt hat, dirfen die Ent-
lastung nach diesem Paragraphen nicht in Anspruch nehmen. Insoweit ist § 3 Absatz 5 ent-
sprechend anzuwenden. Dadurch wird Ziffer 47 des Befristeten Krisenrahmen fiir staatliche
Beihilfen umgesetzt. Die Ausflihrungen in der Begriindung zu § 3 Absatz 5 gelten deshalb
entsprechend.

Zu § 12 (Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Warmelieferanten;
Informationspflichten)

Zu Absatz 1

Die Regelung sieht vor, dass ein Grundpreis, den ein Warmeversorgungsunternehmen von
seinem Kunden verlangt, fur die Geltungsdauer dieses Gesetzes nur in der Hohe berechnet
werden darf, die fir den Monat September 2022 vertraglich vereinbart gewesen ist.
Dadurch sollen missbrauchliche Gestaltungen im Verhaltnis zwischen Grund- und Arbeits-
preis im Zuge der Einfuhrung der Preisbremse fur Erdgas und Warme vermieden werden.
Ohne eine solche Regelung bestiinde das Risiko, dass Warmeversorgungsunternehmen
Kostenpositionen, die bislang den Grundpreis (mit-)bestimmten, in den Arbeitspreis ,ver-
schieben®, um den Grundpreis ohne wirtschaftlichen Nachteil absenken zu kénnen, weil ein
Teil des Arbeitspreises im Rahmen der Warme-Preisbremse staatlich entlastet wird. Eine
Anderung des Grundpreises aufgrund Veranderungen staatlich veranlasster Preisbestand-
teile ist von dieser Veranderungssperre ausgenommen, da das Warmeversorgungsunter-
nehmen diese Preisbestandteile durch sein Verhalten nicht in ihrer Hohe beeinflussen kann.
Es gibt sie nur als durchlaufende Posten an seine Kunden weiter.

Des Weiteren gilt Absatz 1 nicht flr Preisdnderungen des Grundpreises, welche auf Grund-
lage einer Preisanderungsklausel nach § 24 Absatz 4 der Verordnung ber Allgemeine Be-
dingungen fir die Versorgung mit Warme vorgenommen werden. In der Warmeversorgung
passen die Warmeversorgungsunternehmen, fur deren Versorgung des Kunden die Vorga-
ben dieser Verordnung beachtet werden mussen, die Preise auf Grundlage von mathema-
tisch errechneten und ,automatisch* wirkenden, zu Beginn des Vertrages beiderseitig ver-
einbarten Preisanderungsklauseln an, die den Anforderungen des § 24 Absatz 4 unterlie-
gen. Diese Preisdnderungsklauseln betreffen sowohl Anderungen des Arbeitspreises als
auch Anderungen des Grundpreises. Dabei &ndert sich der Grundpreis in vereinbarten



- 67 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022 11:36

Zeitabstanden in Abhangigkeit beispielsweise von Lohnkosten- und Investitionskostenin-
dices. Anders als bei der Gasversorgung kénnen zuklnftige Kostenentwicklungen auch
nicht dem Arbeitspreis zugerechnet werden. Eine Anderung der Preisanderungsklausel ist
zur Vermeidung missbrauchlichen Verhaltens keine Alternative.

Zu Absatz 2

Die Regelung verbietet den Warmeversorgungsunternehmen, solange die Preisbremse
wirkt, Kunden Verglnstigungen zu gewahren, um sie zu einem Vertragsabschluss zu be-
wegen. Solche Verglinstigungen sind moglicherweise indirekt durch die vereinbarten War-
mepreise finanziert. Die Ho6he mdglicher Verglnstigungen wird daher begrenzt, um zu ver-
meiden, dass eventuelle Verginstigungen Uber die Gaspreisbremse aus staatlichen Mitteln
finanziert werden. Insoweit wird eine Empfehlung der Expertinnen-Kommission Gas und
Warme umgesetzt und zudem den haushaltsrechtlichen Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit entsprochen.

Ein Zuwiderhandeln eines Warmeversorgungsunternehmens gilt dabei als lauterkeitsrecht-
licher Rechtsbruch im Sinne des § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und
wirkt damit anspruchsbegriindend gemaf den § 3 Absatz 1 und § 8 eben dieses Gesetzes.
Dies soll die Rechtsdurchsetzung, insbesondere in Form von Unterlassungs- und Beseiti-
gungsanspruchen, durch die nach § 8 Absatz 3 UWG anspruchsberechtigten Mitbewerber
und Verbande ermdoglichen.

Zu Absatz 3
Die Vorschrift dient der Rechnungstransparenz und umfassenden Information des Kunden.
Zu Absatz 4

Dieser Absatz regelt die Informationspflichten der Warmeversorgungsunternehmen gegen-
Uber ihren Kunden in Bezug auf die Entlastung. So haben die Warmeversorger die Kunden
im Rahmen der Vertragsverhaltnisse zum friihestmaoglichen Zeitpunkt, spatestens bis zum
Ablauf des 28. Februar 2023 auf ihrer Internetseite oder durch Mitteilung an den Kunden in
Textform allgemein und verstandlich Uber die Entlastung nach § 11 Absatz 1 und die Hohe
des Entlastungsbetrags zu informieren. Zudem haben die Warmeversorgungsunternehmen
einen Hinweis auf den kostenmindernden Nutzen von Energieeinsparungen aufzunehmen.
Sie missen darauf hinweisen, dass die Entlastung aus Mitteln des Bundes finanziert wird.
Satz 3 sieht vor, dass Warmeversorgungsunternehmen diese Informationen dem Kunden
bei Preiserh6hungen oder Vertragsabschlussen in Textform mitteilen missen. Dies ge-
wahrleistet eine umfassende Information des Kunden, deren Aufwand auch deshalb ver-
haltnismaRig ist, da in den genannten Fallen ohnehin eine Information des Kunden erfolgt.

Zu Absatz 5

Die Vorschrift regelt, welche Informationen das Warmeversorgungsunternehmen seinem
Kunden im Falle eines Lieferantenwechsels zu Ubermitteln hat. Weiterhin ist der Kunde
verpflichtet, die Informationen an das neue Warmeversorgungsunternehmen weiterzuge-
ben. Sie enthalt zudem eine Bestimmung, auf welcher Basis der neue Lieferant die Berech-
nung des Entlastungsbetrags durchflihren soll, falls ihm die Daten des bisherigen Lieferan-
ten nicht vorliegen.

Zu Absatz 6

Dieser Absatz regelt, dass eine Aufrechnung mit dem Anspruch des Letztverbrauchers auf
den Entlastungsbetrag nicht zulassig ist. So soll sichergestellt werden, dass die Entlastung
allen Kunden unmittelbar zugutekommt. Eine Verrechnung des Entlastungsbetrags mit
Zahlungsruckstanden des Kunden aus dem bestehenden Lieferverhaltnis ist hingegen
madglich.
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Zu § 13 (Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar
und Februar 2023)

Zu Absatz 1

Dieser Absatz regelt, dass fir Kunden, die im Dezember 2022 eine Soforthilfe nach dem
Soforthilfegesetz erhalten haben, die im Januar und Februar 2023 bestehende Licke ge-
schlossen werden soll. Dazu ist vorgesehen, dass die Abschlagszahlung des Monats Méarz
2023 auf die Monate Januar und Februar 2023 gleichsam rickwirkend erstreckt werden
soll, indem fur diese beiden Monate ebenfalls jeweils der Entlastungsbetrag fir den Monat
Marz 2023 berucksichtigt wird. Damit wird gewahrleistet, dass auch diejenigen Kunden, die
im Dezember eine Soforthilfe erhalten haben, mit den Gbrigen Kunden, die bereits ab Ja-
nuar die volle Warmepreisbremse nutzen kdnnen, gleichbehandelt werden.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz enthalt Regelungen zur praktischen Abwicklung der Erstreckung des Entlas-
tungsbetrags fir Marz auf die Monate Januar oder Februar 2023. Die verschiedenen Opti-
onen, wie das Warmeversorgungsunternehmen die fir Januar und Februar 2023 zu ge-
wahrende Entlastung praktisch abbildet, stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander und
kénnen nach Wahl des Warmeversorgungsunternehmens auch in Kombination angewandt
werden.

Zu Absatz 3

Sind fir das Lieferverhaltnis Abrechnungen vereinbart, so sind die verschiedenen Varianten
des vorstehenden Absatzes in entsprechender Weise auf Grundlage der Abrechnung an-
zuwenden.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz sieht eine entsprechende Anwendung von § 11 Absatz 4 mit der MalRgabe
vor, dass das Warmversorgungsunternehmen verpflichtet ist, den auf einen Kunden entfal-
lenden Entlastungsbetrag nach § 13 Absatz 1 in der ersten mit dem Kunden vereinbarten
Abschlags- oder Vorauszahlung nach dem 28. Februar 2023 unmittelbar zu berticksichti-
gen.

Zu § 14 (Entlastung weiterer Warmekunden auBerhalb des Anwendungsbereichs
des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift des § 14 zielt auf GroRkunden, die nicht vom Erdgas-Warme-Soforthilfege-
setz erfasst sind. Dies sind Kunden, deren Jahresverbrauch je Entnahmestelle 1 500 000
Kilowattstunden Ubersteigt und zum Groldteil der Industrie zuzurechnen sind, sowie die zu-
gelassenen Krankenhduser. Dabei ist der Jahresverbrauch mafgeblich, den der zustan-
dige Messstellenbetreiber fir den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden
Entnahmestelle gemessen hat. Warmeversorgungsunternehmen sind verpflichtet, diesen
Kunden ab dem ersten Tag eines Kalendermonats, in dem sie den Kunden mit Warme
beliefern, jeweils zum ersten Tag des Kalendermonats einen Entlastungsbetrag gutzu-
schreiben, der nach den nachfolgenden Vorschriften ermittelt wird. Fallt der Beginn oder
das Ende einer Belieferung des Kunden mit Warme nicht auf den ersten eines Kalender-
monats, sondern auf einen Zeitpunkt wahrend des Monats, ist der Entlastungsbetrag antei-
lig fur den Kalendermonat gutzuschreiben und in der nachsten Rechnung zu bericksichti-
gen.

Das Warmeversorgungsunternehmen hat den Entlastungsbetrag nach Satz 2 transparent
in der Rechnung als Kostenentlastung auszuweisen.
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Zu Absatz 2

Dieser Absatz stellt klar, dass neben dem Bezug von Warme in Form erhitzten Wassers
auch Warme in Form von Dampf erfasst. Die Regelung in Satz 2 folgt dem Regelungsge-
danken des § 6 im Hinblick auf den Anwendungsausschluss von Erdgas, das fiir den kom-
merziellen von Strom- und Warmeerzeugungsanlagen bezogen wird. Damit soll eine Dop-
pelférderung vermieden werden, die entstehen wirde, wenn einerseits der Verbrauch von
Erdgas oder Warme flr die Warmeerzeugung und zuséatzlich der Verbrauch der (veredel-
ten) Warme zu eigenen Zwecken geférdert wirde. Dieser Satz betrifft Konstellationen, in
welchen ein Kunde selbst Warme geliefert bekommt und diese zur Herstellung von Warme,
etwa in der Form von Dampf, verbraucht, der wiederum an einen Kunden weitergegeben
wird. Diese Konstellation ist etwa in Chemieparks gegeben, in welchen der Betreiber des
Parks aus der bezogenen Warme Dampf herstellt, welchen er an die dortigen Standortkun-
den weitergibt, die den Dampf verbrauchen. In diesen Fallen soll eine Doppelférderung von
Betreiber und Standortkunde vermieden werden.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz sieht vor, dass die Regelung fiir Kunden im Anwendungsbereich des Erdgas-
Warme-Soforthilfegesetzes in Bezug auf die Jahresendabrechnung auch Anwendung im
Fall weiterer, mit Warme belieferter Kunden auf3erhalb des Anwendungsbereichs des Erd-
gas-Warme-Soforthilfegesetzes findet.

Aulerdem dirfen Unternehmen, gegen die die Europaische Union Sanktionen verhangt
hat, die Entlastung nach diesem Paragraphen nicht in Anspruch nehmen. Insoweit ist
§ 3 Absatz 5 entsprechend anzuwenden. Dadurch wird Ziffer 47 des Befristeten Krisenrah-
men flr staatliche Beihilfen umgesetzt. Die Ausflihrungen in der Begriindung zu
§ 3 Absatz 5 gelten deshalb entsprechend.

Zu § 15 (Ermittlung des Entlastungsbetrags fir Warme)
Zu Absatz 1

Dieser Absatz definiert den Entlastungsbetrag zugunsten der Kunden nach den
§§ 11 und 14. Der Entlastungsbetrag setzt sich aus dem Differenzbetrag des Arbeitspreises
und einem Entlastungskontingent zusammen.

Zu Absatz 2

Nach diesem Absatz darf eine Entlastung von Kunden, die eine Mitteilungspflicht nach § 22
trifft, erst dann erfolgen, wenn der Kunde diese Pflicht erfullt hat. Vorher darf das Warme-
versorgungsunternehmen die Entlastung nicht an den Kunden auszahlen. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Mitteilungspflichten erfiillt werden und die einschlagige Hoéchst-
grenze ermittelt werden kann.

Zu Absatz 3

Satz 1 stellt die Entlastung unter Rickforderungsvorbehalt. Der Vorbehalt ist mit der Wert-
stellung des Ausgleichs der Jahresendabrechnung fir das Kalenderjahr 2023 nach § 20
erfullt.

Zu § 16 (Differenzbetrag des Preises von Warme)

Zu Absatz 1

Dieser Absatz definiert den Differenzbetrag zwischen dem Arbeitspreis des Kunden und
dem Referenzpreis. Stichtag ist der erste Kalendertag des Liefermonats.
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Zu Absatz 2

Dieser Absatz legt die Referenzpreise fest und Gbernimmt dabei die diesbeziiglichen Emp-
fehlungen der Expertinnen-Kommission Gas und Warme vom 31. Oktober 2022.

Zu Nummer 1
Bei dem Referenzpreis nach dieser Nummer handelt es sich um den Bruttopreis.
Zu Nummer 2

Bei dem Referenzpreis nach dieser Nummer handelt es sich um den Nettopreis. Der Refe-
renzwarmearbeitspreis fur Grokunden von 7,5Cent pro Kilowattstunde wurde in Anleh-
nung an das Verhaltnis der Erdgaspreise von Haushalts- und Grof3kunden auf Basis der
Nettogaspreisdaten von Eurostat Band D2 und Band 12 jeweils flr das letzte verfligbare
erste Halbjahr 2022 ermittelt

Zu Nummer 3
Bei dem Referenzpreis nach dieser Nummer handelt es sich um den Nettopreis.
Zu § 17 (Entlastungskontingent bei Warme)

Diese Vorschrift legt das Entlastungskontingent fest, auf das der Entlastungsbetrag anzu-
wenden ist. Das Gesetz folgt damit den Vorschlagen der Expertinnen-Kommission Gas und
Warme vom 10. und 31. Oktober 2022.

Zu Nummer 1

Nach dieser Nummer bemisst sich das Entlastungskontingent fur Kunden, welche die Vo-
raussetzungen von § 11 erfiillen. Dabei handelt es sich einerseits um Kunden, deren Jah-
resverbrauch unter 1,5 Gigawattstunden liegt, sowie andererseits um bestimmte, im Gesetz
benannte Kundengruppe, auf Grundlage der Jahresverbrauchsprognose, die dem Monat
September 2022 zugrunde liegt.

Zu Nummer 2

Nach dieser Nummer bemisst sich das Entlastungskontingent im Anwendungsbereich des
§ 14 Absatz 1 nach dem Verbrauch des Jahres 2021.

Zu Nummer 3

Nach dieser Nummer bemisst sich das Entlastungskontingent im Anwendungsbereich des
§ 14 Absatz 2 nach dem Verbrauch des Jahres 2021.

Zu Kapitel 3 (Hochstgrenzen der Entlastungsbeitrdage und Selbsterklarung)
Zu § 18 (Hochstgrenzen)

Die Vorschriften dieses Kapitels tragen dem EU-Beihilferecht Rechnung. Mit diesen Rege-
lungen wird der Befristete Krisenrahmen fur staatliche Beihilfen zur Stitzung der Wirtschaft
infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine der Europaischen Kommission umge-
setzt.

§ 18 regelt die Hichstgrenzen, bei deren Uberschreiten der Entlastungsbetrag zu deckeln
ist. Die Hochstgrenzen wirken damit niemals Entlastungsbetragserhéhend sondern immer
nur (allenfalls) mindernd. Die Hochstgrenzen setzen die Vorgaben des Befristeten Krisen-
rahmens der Europdischen Kommission um und sind damit nur dann anzuwenden, wenn
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es sich bei dem Letztverbraucher oder Kunden um ein Unternehmen handelt. Die Vorschrift
unterscheidet zwischen absoluten Hochstgrenzen in § 18 Absatz 1 und relativen Hochst-
grenzen in § 18 Absatz 2. § 18 Absatz 3 enthalt Sonderregelungen flir den Fall, dass ein
Letztverbraucher in mehreren Wirtschaftssektoren tatig ist. § 18 Absatz 4 bestimmt, wann
ein Letztverbraucher oder Kunde als besonders betroffenen von hohen Energiepreisen gilt,
was Voraussetzung fur die absoluten Hochstgrenzen nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 ist.
§ 18 Absatz 5 regelt die unterjahrige Anwendung der absoluten und relativen Hochstgren-
zen nach § 18 Absatz 1 und 2. § 18 Absatz 6 regelt die Zurverfliigungstellung einer Muster-
vorlage fur das konsolidierte EBITDA durch die Prufbehérde.

Zu Absatz 1

Dieser Absatz normiert die absoluten Hochstgrenzen. Diese Hochstgrenzen gelten fir
samtliche Entlastungsmaflinahmen, die der Letztverbraucher und/oder mit diesem verbun-
dene Unternehmen im Sinn des § 2 Nummer [x] erhalten und die dem in § 2 Nummer 4
legaldefinierten Begriff der Entlastungssumme zuzuordnen sind. In Satz 2 sind zudem spe-
zielle deutlich niedrigere Hochstgrenzen geregelt, die fir Produzenten landwirtschaftlicher
Primarerzeugnisse und Produzenten aquakultureller Erzeugnisse gelten, die in
§ 2 Nummer 10 und 11 legaldefiniert werden.

Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a

Die Hochstgrenze nach diesem Buchstaben ist anzuwenden auf Letztverbraucher oder
Kunden, deren besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen im Sinn des
§ 18 Absatz 4 von der Prifbehérde in dem Verfahren nach § 20 festgestellt wurde und fir
die die Prifbehérde dartber hinaus festgestellt hat, dass sie einerseits energieintensiv im
Sinne des § 2 Nummer 3 sind und andererseits einer Branche oder Teilbranche nach
Anlage 2 zuzuordnen sind. Fur derartige Unternehmen gilt die energietrager- und konzern-
Ubergreifende absolute Hochstgrenze von 150 Millionen Euro.

Zu Buchstabe b

Die Hochstgrenze nach diesem Buchstaben ist anzuwenden auf Letztverbraucher oder
Kunden, deren besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen im Sinn von
§ 18 Absatz 4 von der Prifbehdrde in dem Verfahren nach § 19 festgestellt wurde und fir
die die Prufbehoérde dariber hinaus festgestellt hat, dass sie energieintensiv im Sinne des
§ 2 Nummer 3 sind. Einer Branchenzugehdrigkeit nach Anlage 2 bedarf es nicht. Fur der-
artige Unternehmen gilt die energietrager- und konzernubergreifende absolute Hochst-
grenze von 50 Millionen Euro.

Zu Buchstabe c

Die Hochstgrenze nach diesem Buchstaben ist anzuwenden auf Letztverbraucher oder
Kunden, deren besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen im Sinn von
§ 18 Absatz 4 von der Prifbehdrde in dem Verfahren nach § 19 festgestellt wurde. Sie mus-
sen weder energieintensiv sein noch einer Branche nach Anlage 2 angehoéren. Das diese
absolute Héchstgrenze niedriger als die Hochstgrenze nach Buchstabe b ist, ist kein Re-
daktionsversehen, sondern erklart sich in der Zusammenschau mit den Vorgaben des nach-
stehenden Absatzes aufgrund der besonderen Systematik des Befristeten Krisenrahmens
der Europaischen Kommission, der neben den absoluten Héchstgrenzen auch unterschied-
liche Beihilfeintensitaten (relative Hochstgrenzen) vorsieht. Auch ein von der Prifbehdrde
bestatigtes energieintensives Unternehmen kann die absolute Hochstgrenze nach diesem
Buchstaben in Anspruch nehmen. In diesem Fall verringert sich die Beihilfeintensitat von
maximal 65 Prozent auf maximal 40 Prozent der krisenbedingten Energiemehrkosten.
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Zu Nummer 2

Die absoluten Hochstgrenzen nach dieser Nummer sind grundsatzlich voraussetzungslose
absolute Hochstgrenzen. Das Nebeneinander beider ist auch hier kein Redaktionsverse-
hen, sondern erklart sich in der Zusammenschau mit den Vorgaben des nachstehenden
Absatzes aufgrund der besonderen Systematik des Befristeten Krisenrahmens der Europa-
ischen Kommission, der neben den absoluten Hochstgrenzen auch unterschiedliche Beihil-
feintensitaten (relative Hochstgrenzen) vorsieht. Fir die absolute Hochstgrenze des
§ 18 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a kdnnen nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d
namlich hdchstens 50 Prozent der krisenbedingten Energiemehrkosten angesetzt werden,
wahrend bei der absoluten Héchstgrenze von 2 Millionen bis zu 100 Prozent der krisenbe-
dingten Mehrkosten nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e in Ansatz gebracht wer-
den kdnnen.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz enthalt eigenstandig neben den absoluten Héchstgrenzen stehende relative
Hochstgrenzen, die jeweils immer nur in Relation zu einem Referenzwert ermittelt werden
kénnen.

Malgeblich ist insoweit immer die Hochstgrenze, die niedriger ist. Wahrend die absoluten
Hochstgrenzen konzernibergreifend anzuwenden sind, sind die relativen Héchstgrenzen
nur letztverbraucherbezogen anzuwenden. Es besteht zudem eine gewissen ,Abwarts-
kompatibilitat®. =~ Wahrend beispielsweise  die  relative Hochstgrenze  des
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b voraussetzt, dass es sich um ein energieintensiven
Letztverbraucher handelt, dessen besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen von
der Prufbehérde festgestellt wurde, steht es diesem energieintensiven Letztverbraucher
ohne weiteres frei, die niedrigere relative Hochstgrenze des
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe ¢ zu wahlen um hierdurch bei den absoluten Héchst-
grenzen zu der Hochstgrenze nach diesem Buchstaben zu wechseln.

Zu Nummer 1

Bei den relativen Hochstgrenzen nach dieser Nummer sind dieser Referenzwert die krisen-
bedingten Energiemehrkosten nach § 2 Nummer 6, die nach Maftgabe von Anlage 1 zu er-
mitteln sind.

Zu Nummer 2

Bei den relativen Hochstgrenzen nach dieser Nummer ist Referenzwert das EBITDA des
Letztverbrauchers. Beihilferechtlich ist es zwingend, dass sowohl die absoluten als auch
die relativen Hochstgrenzen eingehalten werden.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz enthalt Sonderregeln fir den Fall, dass ein Letztverbraucher oder Kunde in
den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 auch in anderen als den dort genannten wirtschaftlichen
Sektoren tatig ist. In diesem Fall sind die krisenbedingten Energiemehrkosten von dem
Letztverbraucher fir jeden Sektor getrennt zu dokumentieren und die jeweils einschlagige
Hochstgrenze fir jeden dieser Sektoren einzuhalten, wobei insgesamt die Hochstgrenze
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht Uberschritten werden darf. Wenn der
Letztverbraucher ausschlieBlich in beiden wirtschaftlichen Sektoren nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 tétig ist, darf der Hochstbetrag von 300 000 Euro nicht Uber-
schritten werden.
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Zu Absatz 4

Dieser Absatz bestimmt, wann ein Letztverbraucher oder Kunde als besonders betroffen
von hohen Energiepreisen im Sinn des § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 anzusehen ist.

Zu Nummer 1

Dies ist nach dieser Nummer dann der Fall, wenn bei energieintensiven Letztverbrauchern
und energieintensiven Letztverbrauchern die einem der Sektoren oder Teilsektoren der
Anlage 2 zuzuordnen sind, sich das EBITDA des Letztverbrauchers nach dem 31. Januar
2022 und vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 40 Prozent gegeniiber dem EBITDA des
Letztverbrauchers im Kalenderjahr 2021 verringert hat.

Zu Nummer 2

Alternativ muss sich nach dieser Nummer das EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden
nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 30 Prozent gegen-
Uber dem EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden im Kalenderjahr 2021 verringert ha-
ben. Da zwischen den absoluten Hochstgrenzen wie gezeigt eine gewisse Abwartskompa-
tibilitat besteht, kann folglich auch ein energieintensives Unternehmen, welches einer Bran-
che nach Anlage2 zuzuordnen ist, sich fir die absolute Ho6chstgrenze des
§ 18 Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ qualifizieren und muss insoweit lediglich
einen EBITDA-Rilckgang nach dieser Nummer nachweisen. In diesem Fall kann der Letzt-
verbraucher oder Kunde dann aber auch (nur) die deutlich geringere relative Hochstgrenze
des § 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe ¢ von 40 Prozent der krisenbedingten Energie-
mehrkosten fir sich in Anspruch nehmen.

Zu Absatz 5

Zu Nummer 1
[...]

Zu Buchstabe a
[...]

Zu Buchstabe b
[...]

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a
[...]

Zu Buchstabe b
[...]

Zu Absatz 6

[..]
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Zu § 19 (Verfahren der Feststellung der anzuwendenden Héchstgrenze,
Einzelnotifizierung)

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a
[...]

Zu Buchstabe b
[...]

Zu Buchstabe c
[...]

Zu Nummer 2
[...]

Zu Nummer 3
[...]

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1
[...]

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a
[...]

Zu Buchstabe b
[...]

Zu Buchstabe c
[...]

Zu Buchstabe d
[...]

Zu Buchstabe e

Zu Doppelbuchstabe aa
[...]



Zu Doppelbuchstabe bb
[...]

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

[...]

Zu Buchstabe b

[...]

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa
[...]

Zu Doppelbuchstabe bb
[...]

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa
[...]

Zu Doppelbuchstabe bb
[...]

Zu Absatz 3

[...]

Zu Absatz 4

Zu Nummer 1

[...]

Zu Nummer 2

[...]

Zu Absatz 5

[...]

Zu Absatz 6

[..]
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Zu Absatz 7
[...]
Zu § 20 (Jahresendabrechnung)
Zu Absatz 1
Dieser Absatz dient zum einen der Rechnungstransparenz und umfassenden Information
des Letztverbrauchers oder Kunden. Dieser soll in die Lage versetzt werden, die auf ihn
entfallende Entlastung nachvollziehen und Uberprifen zu kénnen.

Zu Nummer 1

Die Lieferanten sind verpflichtet, die Letztverbraucher und Kunden Uber die gewahrten Ent-
lastungsbetrage im Abrechnungszeitraum zu informieren.

Zu Nummer 2

Nach dieser Nummer hat der Lieferant dem Letztverbraucher oder dem Kunden das im
Abrechnungszeitraum insgesamt gewahrte Entlastungskontingent mitzuteilen. Dies spielt
insbesondere dann eine Rolle, wenn es zu einem Lieferantenwechsel kam und das Entlas-
tungskontingent somit von verschiedenen Lieferanten gewahrt worden ist. Der Lieferant hat
das durch in gewahrte Entlastungskontingent sowohl in absoluten Zahlen als auch als Pro-
zentzahl (in Relation zu dem gesamten Entlastungskontingent nach § 9 Absatz 2) mitzutei-
len.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz regelt, dass bei einem Lieferantenwechsel derjenige Lieferant, der am
31. Dezember 2021 den Letztverbraucher oder Kunden beliefert hat, eine Endabrechnung
uber den insgesamt gewahrten Entlastungsbetrag erstellen muss.

Zu Nummer 1

Nach dieser Nummer hat der Lieferant dem Letztverbraucher oder Kunden, den im Abrech-
nungszeitraum gewahrten Entlastungsbetrag und das gewahrte Entlastungskontingent mit-
zuteilen.

Zu Nummer 2

Diese Nummer regelt das Verfahren im Fall eines Lieferantenwechsels.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Dieser Buchstabe regelt, dass es Aufgabe des Lieferanten ist, sicherzustellen, dass die
dem Letztverbraucher oder Kunden tatsachlich gewéahrte Entlastung die relative Hochst-
grenzen gemal § 18 Absatz 2 nicht Uberschreitet.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Dieser Doppelbuchstabe sieht vor, dass der Lieferant sicherstellen muss, dass der von den
Lieferanten gegenliber den Letztverbrauchern und Kunden insgesamt gewahrte
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Entlastungsbetrag nicht den Wert von 2 Millionen Euro Uberschreiten darf, sofern dieser
keine Selbsterklarung nach § 22 Absatz 2 abgegeben hat.

Zu Doppelbuchstabe bb

Dieser Doppelbuchstabe regelt die Pflichten des Lieferanten im Rahmen der Jahresendab-
rechnung, sofern eine Selbsterklarung gemaf § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c abge-
geben worden ist.

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Nach diesem Dreifachbuchstaben hat der Lieferant sicherzustellen, dass die gewahrte Ent-
lastungssumme den Betrag von 4 Millionen Euro nicht Gberschreitet.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Dieser Dreifachbuchstabe regelt, dass der Lieferant sicherstellt, dass die relative Hochst-
grenze gemal § 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d eingehalten wird.

Zu Doppelbuchstabe cc

Dieser Doppelbuchstabe regelt die Pflichten des Lieferanten im Rahmen der Jahresendab-
rechnung, sofern eine Selbsterklarung geman § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d abge-
geben wurde.

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Dieser Dreifachbuchstabe regelt, dass der Lieferant in diesem Fall sicherstellt, dass die
gewahrte Entlastungssumme die im Bescheid nach § 20 ausgewiesene absoluten Hochst-
grenzen nicht Uberschreitet.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Dieser Dreifachbuchstabe regelt, dass der Lieferant in diesem Fall sicherstellt, dass die
gewahrte Entlastungssumme die im Bescheid nach § 19 ausgewiesene relative Hochst-
grenzen nicht Uberschreitet.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz statuiert die Rechtsfolge fur den Fall, dass ein Letztverbraucher oder Kunde
nicht rechtzeitig seiner Informationspflicht nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 nachkommt. In
diesem Fall hat der Lieferant den Entlastungsbetrag vollstandig zuriickzufordern.

Diese Regelung knipft an § 8 Absatz 2 und § 15 Absatz 2 an, nach denen die Entlastung
unter den Vorbehalt der Rickforderung gestellt wird. Kommt ein Letztverbraucher oder
Kunde seinen Informationspflichten gegentiber dem Lieferanten nicht nach, ist der Lieferant
nicht in der Lage, den jeweiligen Entlastungsbetrag final zu bestimmen. Insofern kann der
Belastungsbetrag auch nicht in der Endabrechnung zwischen Lieferant und Beauftragtem
nach § 35 berlcksichtigt werden, weshalb der Lieferant den Entlastungsbetrag vom Letzt-
verbraucher oder Kunden zurtckzufordern hat.

Zu § 21 (Grundsatz Mitteilungspflichten)
Zu Nummer 1

Letztverbraucher, Kunden sowie Lieferanten sind nach dieser Nummer dazu verpflichtet,
die fur die Abwicklung dieses Gesetzes erforderlichen Angaben, sich gegenseitig
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unverzlglich zur Verfugung zu stellen. Diese Regelung soll die zeithahe Umsetzung dieses
Gesetzes und damit das Wirken der Preisbremsen sicherstellen.

Zu Nummer 2

[...]

Zu § 22 (Selbsterklarung von Letztverbrauchern und Kunden)

§ 22 regelt Mitteilungspflichten von gewerblichen Letztverbrauchern und Kunden in Form
einer Selbsterklarung. Die Regelung ist erforderlich, um beihilferechtliche Vorgaben einzu-
halten. Dazu zahlen Transparenzvorschriften fir Entlastungen, die 100 000 Euro uber-
schreiten und Hochstgrenzen bei Entlastungen von mehr als 2 000 000 Euro. Da zur Erfil-
lung dieser beihilferechtlichen Vorgaben insbesondere auch die Entlastungen nach dem
Strompreisbremsegesetz einzubeziehen sind, erfolgt ein einheitliches Antragsverfahren,
das im Strompreisbremsegesetz geregelt ist. Im vorliegenden Gesetz sind Mitteilungspflich-
ten daher nur insoweit geregelt, als der Inhalt der Mitteilung auch dem Lieferanten und dem
Beauftragten zur Ermittlung seines Vorauszahlungs- und Erstattungsanspruchs bekannt
sein muss. Im Ubrigen werden die Mitteilungen nach dieser Vorschrift nach den Sat-
zen 2 und 3 sowie § 34 Absatz 1 Satz 3 der Behdrde Ubermittelt.

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

[...]
Zu Buchstabe b

[..]

Zu Buchstabe c
[...]

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a
[...]

Zu Buchstabe b
[...]

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa
[...]
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Zu Doppelbuchstabe bb
Zu Dreifachbuchstabe aaa
[...]

Zu Dreifachbuchstabe bbb
[...]

Zu Dreifachbuchstabe ccc
[...]

Zu Buchstabe d

[...]

Zu Absatz 2

[...]

Zu Nummer 1

[...]

Zu Nummer 2

[...]

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

[...]

Zu Buchstabe b

[...]

Zu Nummer 2

[...]

Zu Absatz 3

Zu Absatz 4

[...]

Zu Absatz 5

Zu Nummer 1

[...]

Zu Nummer 2

[...]
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Zu Nummer 3

[..]

Zu Nummer 4

[...]

Zu Nummer 5

[..]

Zu Nummer 6

[...]
Zu Absatz 6

Dieser Absatz bestimmt die Pflicht eines Unternehmens, dessen kumulierte Entlastungsbe-
trage 50 Millionen Euro Ubersteigen, Auskunft (iber seine Absichten zu geben, Investitionen
zu tatigen, die dem Umweltschutz oder der Versorgungssicherheit von mit Erdgas dienen.
Dabei soll insbesondere Bezug auf die Malnahmen der Nummern 1 bis 5 genommen wer-
den. Diese Aufzahlung ist nicht abschliel3end.

Zu Absatz 7
[...]
Zu Absatz 8

Dieser Absatz statuiert den Zeitpunkt, in dem Betreiber von KWK-Anlagen ihrer Informati-
onspflicht gegenuber dem Lieferanten nach § 10 Absatz 4 Satz 3 nachkommen mussen.

Zu § 23 ([Mitteilungspflichten des Lieferanten)

Zu § 24 ([Gdf. erganzende Regelung zu den §§ 18 ff. einfiigen])

Zu Absatz 1

[...]

Zu § 25 (Lieferantenwechsel)

[...]
Zu § 26 (Aufbewahrungs- und Berichtspflichten)
Zu Absatz 1

§ x des Strompreisbremsengesetzes bestimmt energietrageribergreifend die Verdffentli-
chungs- und Dokumentationspflichten flr die beihilfegebende Stelle nach den Vorgaben
des Kapitels 3 des von der Europaischen Kommission bekanntgegebenen Befristeten Kri-
senrahmens fir staatliche Beihilfen zur Stitzung der Wirtschaft infolge der Aggression
Russlands gegen die Ukraine. Dies Pflichten gelten auch im Rahmen des vorliegenden
Gesetzes.
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Bei den in § x Absatz 1 des Strompreisbremsengesetzes genannten EU-beihilferechtlich
relevanten Informationen zur Ver6ffentlichung handelt es sich um die in Anhang Il der Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 der Europaischen Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststel-
lung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union
(ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) und Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der
Europaischen Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen Gebieten mit dem Bin-
nenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union (ABI. L 193 vom 1.7.2014, S. 75) geforderten Informationen. Es wird
der Nennwert des zugrunde liegenden Beihilfeinstruments pro Empfanger angegeben. Bei
Steuervorteilen und Verginstigungen in Bezug auf andere Zahlungen kénnen Spannen fir
die einzelnen Beihilfebetrage angegeben werden.

Zu Absatz 2

[...]
Zu Absatz 3

Dieser Absatz erstreckt die Veroffentlichungspflichten auf das Erdgas-Warme-Soforthilfe-
gesetz.

Zu Kapitel 4 (Sonstige Vorschriften)

[Zu § 27 (Weitergabe der Entlastung bei Mietverhaltnissen und
Wohnungseigentumsgemeinschaften)]

Zu § 28 (Missbrauchsverbot)

Ziel der Vorschrift ist es, den Missbrauchsgefahren zu begegnen, die sich aus zusatzlichen
Verhaltensspielrdaumen der Erdgaslieferanten im Zusammenhang mit den Bestimmungen
dieses Gesetzes ergeben kénnen.

Sofern wettbewerbliche Mechanismen in einer Weise eingeschrankt sind, dass marktbe-
herrschende Stellungen von Erdgaslieferanten entstehen, unterliegen diese ohnehin den
entsprechenden Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen. Aber
auch unterhalb der Entstehung einer klassischen marktbeherrschenden Stellung kénnen
sich fur die Erdgaslieferanten aus dem vorliegenden Gesetz andere zusatzliche Verhaltens-
spielrdume ergeben, die sich insbesondere auf ihre Preisgestaltung beziehen. Um diese
Verhaltensspielrdume auf Anbieterseite einzugrenzen, enthalt das vorliegende Gesetz fir
die Dauer der Geltung der Erdgaspreisbremse bereits besondere Regelungen fir die Ge-
staltung der Grundpreise und der Neukunden- und Wechselpramien. Beide Regelungen
sollen auch einer eventuellen missbrauchlichen Gestaltung der Arbeitspreise entgegenwir-
ken, die in Bezug auf das bezuschusste Grundkontingent nicht allein zulasten der Letztver-
braucher wirken wirden, sondern insbesondere auch zulasten der Hohe der staatlichen
Zuschusse.

Die vorliegende Regelung soll ergdnzend daher eventuellen Missbrauchen entgegenwir-
ken, die sich unmittelbar in Bezug auf die von den Erdgaslieferanten bis zum 31. Dezember
2023 geforderten Arbeitspreise ergeben. Die Preisdeckelung dampft einerseits die Wirkung
gestiegener Erdgaspreise auf die Kostenentwicklung bei den Letztverbrauchern zielgenau.
Damit kann andererseits allerdings zugleich insbesondere die Motivation der Letztverbrau-
cher sinken, bei Preiserhdhungen ihres Erdgaslieferanten einen Lieferantenwechsel zu er-
wagen. Ein dadurch gedampfter Wettbewerbsdruck kann daher zusatzliche Verhaltens-
spielrdume des Erdgaslieferanten fir solche Preiserh6hungen bewirken.
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Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt vor diesem Hintergrund, dass ein Missbrauch solcher zusatzlichen
Verhaltensmdglichkeiten eines Erdgaslieferanten verboten ist. Satz 2 konkretisiert das Ver-
bot in Bezug auf eine Erhéhung der Arbeitspreise des Erdgaslieferanten, die Gegenstand
des Preisdeckelung sind, soweit diese Erhohung sich nicht aus dem allgemein Ublichen
Marktgeschehen, einem Anstieg der Beschaffungskosten des Erdgaslieferanten oder ei-
nem Anstieg von fUr den Erdgaslieferanten nicht beeinflussbaren Preisbestandteilen ergibt.
Zu den nicht beeinflussbaren Preisbestandteilen gehdren insbesondere die Netzentgelte
und die staatlich veranlassten Preisbestandteile.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 gibt der zustandigen Behérde die Befugnis, einen Missbrauch nach dem
vorstehenden Absatz abzustellen. Die Abstellungsbefugnis entspricht der Befugnis der Re-
gulierungsbehérden nach § 30 des Energiewirtschaftsgesetzes. Nach Absatz 2 Satz 2
kann sie insbesondere anordnen, dass von den Erdgaslieferanten die Erstattungen und
Vorauszahlungen nach den §§ 32 und 33 ganz oder teilweise zurlickzuerstatten sind, oder
die wirtschaftlichen Vorteile des Erdgaslieferanten aufgrund des missbrauchlichen Verhal-
tens insgesamt abschdépfen.

Zu Absatz 3

Nach diesem Absatz ist ein Verstol gegen § 28 Absatz 1 eine Ordnungswidrigkeit. Satz 1
orientiert sich an § 95 Absatz 1 Nummer 4 des Energiewirtschaftsgesetzes. Satz 2 folgt der
Systematik des § 95 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Der Buligeldrahmen soll
dem besonderen Unrechtsgehalt Rechnung tragen, der sich aus einem Missbrauch der vor-
liegenden Entlastungsregelungen ergibt.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz verweist zur Verfahrenserleichterung auf die gesetzlichen Bestim-
mungen fir das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie die ge-
richtlichen Verfahren, die auch ansonsten fur Entscheidungen der zustandigen Be-
horde gelten.

Zu § 29 (Unpfandbarkeit)

§ 29 Satz 1 erklart die in der Regelung aufgezahlten, durch dieses Gesetz geregelten An-
spruche fiir unpfandbar. Damit soll sichergestellt werden, dass die Entlastung tatsachlich
bei allen Blrgern ankommt, auch bei Uberschuldeten Haushalten.

§ 29 Satz 2 stellt sicher, dass eine Saldierung durch Lieferanten, Wohnungseigentiimerge-
meinschaften und Vermieter im Rahmen der jeweiligen Kostenabrechnungen mit den in
Nummern 1 bis 3 genannten Anspriichen stattfinden kann. Denn eine Saldierung kommt
den Begunstigten zugute und soll durch die Unpfandbarkeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Unpfandbarkeit wird in diesem Gesetz geregelt, also in demselben Gesetz, in dem auch
die Gewahrung der Geldleistung festgelegt ist, damit die Zahlungen an Schuldner mit Pfan-
dungsschutzkonto der Regelung des § 902 Satz 1 Nummer 6 der Zivilprozessordnung un-
terfallen kénnen. Solche Zahlungen werden als Erhéhungsbetrage nicht von der Pfandung
des Guthabens auf dem Pfandungsschutzkonto erfasst. Die Erdgaslieferanten, Warmever-
sorgungsunternehmen, Vermieter oder die Gemeinschaften der Wohnungseigentiimer sind
gemafl § 903 Absatz 3 der Zivilprozessordnung verpflichtet, einem Schuldner auf Antrag
eine Bescheinigung Uber die Zahlung auszustellen. Denn sie sind die Einrichtung, die mit
der Gewahrung der Geldleistung im Sinne von § 902 Satz 1 der Zivilprozessordnung be-
fasst ist.
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Zu § 30 (Arbeitsplatzerhaltungspflicht)
Zu Absatz 1

Mit den Preisbremsen erhalten die Unternehmen eine flachendeckende und erhebliche Ent-
lastung von hohen Erdgas- und Warmekosten. Dies dient dem Erhalt von Arbeitslatzen und
Standorten in Deutschland und Europa, denn die massiven Preissteigerungen bei Erdgas
und Warme bedrohen die Existenz der Unternehmen. Daher ist es gerechtfertigt, dort, wo
hohe Entlastungen nach diesem Gesetz und dem Strompreisbremsengesetz ber 2 Millio-
nen Euro gewahrt werden, die Entlastung auch an einen Arbeitsplatzerhalt zu koppeln und
diese Pflicht ein Jahr nach Ende der Entlastungsperiode aufrechtzuerhalten. Zur Berech-
nung werden Vollzeitaquivalente benutzt, um auch Teilzeitkonstellationen Rechnung zu tra-
gen. Bei verbundenen Unternehmen gilt die Pflicht jeweils fir die einzelnen Unternehmen;
abweichend von den anderen Vorschriften dieses Gesetzes findet zur Kalkulation der Hohe
von 2 Millionen Euro keine Konzernbetrachtung statt.

Andererseits verfiigen gerade Tarif- und Betriebsparteien Giber die Kompetenz und das ver-
fassungsrechtlich garantierte Recht, Vereinbarungen Uber den Ausschluss betriebsbeding-
ter Kindigungen zu treffen. Die Regelung sieht daher einen Vorrang von Tarif- und Be-
triebsvereinbarungen vor, ohne dass sie verpflichtend abzuschlieRen waren und damit in
die negative Tarifautonomie eingegriffen wird. Diese Vereinbarungen werden vorrangig an-
erkannt. Deren Initialisierung und Durchsetzung richtet sich aber nach den einschlagigen
Regeln zwischen den Vereinbarungsparteien, in die ebenfalls durch dieses Gesetz nicht
eingegriffen wird.

Zu Nummer 1

[...]

Zu Nummer 2

[...]
Zu Absatz 2

Die Nachweispflicht soll sicherstellen, dass die Arbeitsplatzerhaltung von jedem Unterneh-
men, das Uber 2 Millionen Euro Entlastung erhalt, eingehalten wird. Anderenfalls wird die
Prufbehdrde die Uber 2 Millionen Euro hinausgehende Entlastung zuriickfordern. Anders
als nach Absatz 4 besteht kein Ermessen.

Zu Absatz 3
Die Nachweise zur Erhaltung der Arbeitsplatze sind Teil der Abschlussberichtspflicht.
Zu Absatz 4

Der besondere, ermessensbasierte Rulckforderungsmechanismus tragt dem Umstand
Rechnung, dass verschiedene Situationen zur Unterschreitung von 90 Prozent der vorhan-
denen Vollzeitdquivalente zum Entlastungsbeginn im Einzelfall fihren kénnen. Hier muss
die zustandige Behdrde daher ihr pflichtgemaRes Ermessen ausliben.

Nicht abschlieRend sind Erwagungen aufgefiihrt, die das Ermessen der Behdrde leiten.
Insbesondere sind Situationen auRergewodhnlicher Umstande oder unternehmens- oder
branchenbedingter Faktoren denkbar, die eine besondere Zwangssituation der Unterneh-
men begrunden, mehr als 10 Prozent der Vollzeitadquivalente abzubauen. Aufderdem soll
gewahrleistet werden, dass Investitionen in die Transformation, den Klima- und Umwelt-
schutz sowie die Energieversorgungssicherheit nicht verhindert werden. Daher wird Bezug
genommen auf Investitionen gemall Randnummer 33 des Befristeten Krisenrahmens fir
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staatliche Beihilfen zur Stlitzung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen
die Ukraine der Europaischen Kommission vom 28. Oktober 2022 und Investitionen, die
einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der in Artikel 9 der Verordnung (EU)
2020/852 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 Uber die Ein-
richtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der
Verordnung (EU) 2019/2088 genannten sechs Umweltziele leisten. Unter welchen Voraus-
setzungen die von dem Letztverbraucher getatigten Investitionen einen wesentlichen Bei-
trag zur Verwirklichung der sechs Umweltziele dieser Verordnung leisten, bestimmt sich
nach deren Artikeln 10 bis 15.

Zu Nummer 3

[...]
Zu Absatz 5

Das Gesetz regelt zwei besondere Falle der Ruckforderung. Wenn der Letztverbraucher
erhebliche Investitionen nach § 30 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 eingegangen ist, fordert die
Prufbehdrde den Entlastungsbetrag in der Regel nicht zurtick. Die Schwelle erheblicher
Investitionen soll den Umstanden des Einzelfalles und der Finanzkraft des Letztverbrau-
chers Rechnung tragen. Der zweite geregelte Fall der Riickforderung ist die vollstandige
Einstellung des Geschaftsbetriebs oder dessen Verlagerung ins Ausland bis zum 30. April
2025; hier soll die Behorde die Ruckforderung ausiiben, wobei Falle von § 613a des Bur-
gerlichen Gesetzbuchs und nach dem Umwandlungsgesetz entsprechend bericksichtigt
werden. Ruckforderungen aufgrund von Betrugs- und Erschleichungskonstellationen blei-
ben unberuhrt.

Zu § 31 (Ausweisung der Entlastung in der Verbrauchsabrechnung und Kontrolle)

Die finanziellen Entlastungen sind steuerpflichtig. Flr deren Besteuerung ist der Zeitpunkt
der Endabrechnung als Zeitpunkt des Zuflusses maf3geblich. In der Verbrauchsabrechnung
des Lieferanten an den Letztverbraucher oder Kunden sind deshalb die Entlastungen nach
den §§ 3, 6, 11 und 14 und nach den §§ 2, 4 und 5 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes
gesondert auszuweisen. In Fallen des § 27 ist der geldwerte Vorteil aulierdem in der jahrli-
chen Betriebskostenabrechnung des Vermieters oder der Wohnungseigentimergemein-
schaft an den Mieter oder den Wohnungseigentiimer auszuweisen.

Die Lieferanten, Vermieter oder der Wohnungseigentiimergemeinschaften sind berechtigt
und verpflichtet, die ihnen vorliegenden Informationen zu Entlastungen, Letztverbrauchern
oder Kunden in amtlich vorgegebener, strukturierter Form vorzuhalten und bis zu einem
gesetzlich noch zu bestimmenden Zeitpunkt des Folgejahres fiir das vergangene Kalender-
jahr an eine gesetzlich noch zu bestimmende Stelle beim Bund elektronisch zu Gbermitteln.
Die Regelung beinhaltet keine Rechtspflicht, eigene Recherchen zu mdglich-erweise un-
vollstéandig oder fehlerhaft vorliegenden Informationen von Kunden oder Letzt-verbrauchern
vorzunehmen.

Zu Absatz 2

[...]

Zu Teil 3 (Erstattung der Entlastungen zugunsten der Lieferanten)

Zu § 32 (Erstattungsanspruch des Lieferanten)

Satz 1 raumt Lieferanten einen Erstattungsanspruch zum finanziellen Ausgleich der Entlas-

tungen ein, die in den §§ 3, 6, 11 und 14 vorgesehen sind. Satz 2 stellt klar, dass die Erfll-
lung des Erstattungsanspruchs an die Stelle der Zahlung des Letztverbrauchers oder des
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Kunden tritt. Das bedeutet, dass die Entlastungen und deren Erstattung die umsatz-steuer-
liche Qualifizierung der zugrunde liegenden Energielieferung nicht andert.

Zu § 33 (Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten)
Zu Absatz 1

Lieferanten sind nach den §§ 3, 6, 11 und 14 zu Entlastungen verpflichtet, obwohl die H6he
ihres Erstattungsanspruchs erst nach Endabrechnung der Entlastungen feststeht (unter an-
derem unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Kundenanzahl, Arbeitspreise und Liefer-
mengen wahrend des Entlastungszeitraums). Um Liquiditatsliicken bei den Lieferanten zu
vermeiden, erhalten sie einen Anspruch auf eine Vorauszahlung in Héhe der geschatzten
Entlastungsbetrage, jeweils ein Kalendervierteljahr im Voraus. Auch diese Zahlung gilt nach
Satz 2 als Zahlung des Letztverbrauchers oder des Kunden, so dass an der umsatzsteuer-
lichen Qualifizierung der zugrunde liegenden Energielieferung keine Anderungen eintreten.

Die Hohe des Vorauszahlungsanspruchs wird nach den nachfolgenden Absatzen getrennt
fur Erdgaslieferungen an Entnahmestellen, die § 3 erflllen (Absatz 2) oder die § 6 erfiillen
(Absatz 3) sowie fiir Entlastungen bei Kunden nach § 11 (Absatz 4) oder § 14 (Absatz 5)
ermittelt. Damit wird den fur diese Gruppen jeweils geltenden unterschiedlichen Referenz-
preisen und Entlastungskontingenten Rechnung getragen.

Zu Absatz 2

Satz 1 bestimmt den vierteljahrlichen Vorauszahlungsanspruch fir Entlastungen nach § 3
naherungsweise als Produkt aus der mengengewichteten Differenz aus Arbeitspreis und
dem einschlagigen Referenzpreis, mithin der zu erstattenden Preisdifferenz, sowie einem
Viertel der einschlagigen Entlastungskontingente. Nach Satz 2 erfasst der Vorauszahlungs-
anspruch im ersten Kalendervierteljahr 2023 sowohl die sich nach § 3 bestimmenden Ent-
lastungsbetrage fur Marz 2023 als auch die sich nach § 5 bestimmenden Entlastungsbe-
trage fur Januar und Februar 2023. Da die Entlastungsbetrage nach den §§ 3 und 5 im
ersten Kalendervierteljahr 2023 ebenfalls einem Viertel der einschlagigen Entlastungskon-
tingente entspricht, andert sich die Berechnung nach Satz 3 nur dahingehend, dass der
malfigebliche Arbeitspreis der am 1. Marz 2023 geltende Arbeitspreis ist.

Zu Absatz 3

Satz 1 sieht eine Berechnung analog dem vorstehenden Absatz fir Entlastungen nach § 6
vor. Da bei diesen typischerweise gewerblichen GroRverbrauchern eine Uberschreitung der
Hochstgrenzen nach § 18 in Verbindung mit § 9 des Strompreisbremsegesetzes in Be-
tracht kommt, sehen Satze 2 bis 4 vor, dass Mengen, die eine relative Hochstgrenze oder
einen Entlastungsbetrag Uberschreiten, nicht in die Berechnung der Vorauszahlung aufzu-
nehmen sind. Diese Hochstgrenzen und Entlastungsbetrage konnen sich aus einer Mittei-
lung des Letztverbrauchers nach § 22 ergeben oder aus einem Bescheid nach § 13 des
Strompreisbremsegesetzes.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz regelt die Berechnung des Erstattungsanspruchs fur Entlastungen nach den
§§ 11 und 13 analog zu Absatz 2.

Zu Absatz 5

Dieser Absatz regelt die Berechnung des Erstattungsanspruchs fur Entlastungen nach § 14,
die typischerweise gewerblichen GroR3verbrauchern zugutekommen, analog Absatz 3.
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Zu Absatz 6

Zu Nummer 1

[...]

Zu Nummer 2

[...]
Zu § 34 (Antragsverfahren fir den Vorauszahlungsanspruch)

§ 34 ist angelehnt an die entsprechende Regelung im Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz. Er
regelt das Antragsverfahren fir die Leistung der Vorauszahlung nach § 33. Dieses besteht
aus einem Prifverfahren nach den Absatzen 1 und 2 und dem auf Grundlage des Prifungs-
ergebnisses durchzufihrenden Auszahlungsverfahren nach den Absatzen 5 bis 6. Nach er-
folgter Prifung Ubermittelt dabei der Beauftragte als Bote des Lieferanten den Auszah-
lungsantrag an die Kreditanstalt fir Wiederaufbau.

Zu Absatz 1

Der Lieferant hat seinen Vorauszahlungsanspruch nach § 33 selbst zu ermitteln. Er muss
dem Beauftragten einen Prifantrag Ubermitteln. Etwaige Uberzahlungen werden nach er-
folgter Endabrechnung nach § 35 ausgeglichen.

Die nach Satz 1 in den Prifantrag aufzunehmenden Angaben dienen neben der Zahlungs-
abwicklung (Nummern 2 und 6) insbesondere der Plausibilisierung der Hohe des Voraus-
zahlungsantrags, die der Beauftragte vorzunehmen hat, (Nummern 1, 4 und 5) und der Er-
flllung des beihilferechtlichen Verpflichtungen (Nummer 3).

Wenn Lieferanten darauf angewiesen sind, die Vorauszahlung vor Beginn des Vorauszah-
lungszeitraums zu erhalten, kdnnen sie gemaf Satz 2 fiir die Berechnung des Vorauszah-
lungsanspruchs nicht auf die tatsachlich zu Beginn des Vorauszahlungszeitraums beste-
henden Kundenzahlen und Arbeitspreise abstellen. Lieferanten kénnen daher auf einen bis
zu einen Monat vor Beginn des Vorauszahlungszeitraums liegenden einheitlichen Zeitpunkt
abstellen und mussen diesen in diesem Fall nach Satz 3 angeben.

Um die Rickforderungsprifung zu erméglichen, Gbermittelt der Beauftragte der Behoérde
die von den Lieferanten erhaltenen Selbsterklarungen der Letztverbraucher nach
§ 22 Lieferanten kénnen gemaf Satz 5 fir ein Kalendervierteljahr einen Prif- und Voraus-
zahlungsantrag bis Ende des ersten Monats des Vorauszahlungszeitraums beantragen. In-
nerhalb dieser Frist kbnnen die Lieferanten den Vorauszahlungsantrag korrigieren und an-
dern. Insbesondere kann der Lieferant solange Nachmeldungen vornehmen und Fehler
korrigieren (zum Beispiel die Doppelerfassung von Letztverbrauchern oder Kunden). Eine
Fristverlangerung kann in begriindeten Fallen gewahrt werden, etwa bei unvorhergesehe-
nen Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Vorauszahlungshéhe.

Zu Absatz 2
Zu Absatz 4

Der Beauftragte fiihrt die Prifungen durch und trifft die erforderlichen Entscheidungen. Der
Beauftragte pruft Auszahlungsvoraussetzungen und -héhe und erstellt einen Ergebnisbe-
richt. Wegen der engen Fristen flr die Vorauszahlungen kann der Beauftragte dabei die
Identitat des Antragstellers und die Plausibilitat der beantragten Erstattungssumme nur ein-
geschrankt Uberprufen.
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Zu Absatz 5

Zugleich mit dem Prufantrag hat der Lieferant auch einen Vorauszahlungsantrag zu stellen.
Dieser ist an die Kreditanstalt fir Wiederaufbau gerichtet, muss aber zusammen mit dem
Prifantrag unter der Antragsadresse gestellt werden. Dies ermdglicht dem Beauftragten,
nach erfolgreicher Priifung den Vorauszahlungsantrag zusammen mit dem Ergebnisbericht
nach diesem Absatz an die Kreditanstalt fir Wiederaufbau zu Gbermitteln.

Zu Absatz 6

Innerhalb der fur die Stellung der Prifantrage geltenden Frist kdnnen die Lieferanten ihre
Antrage korrigieren und andern. Insbesondere kann der Lieferant in diesem Zeitraum Nach-
meldungen vornehmen und Fehler korrigieren (zum Beispiel die Doppelerfassung von
Letztverbrauchern oder Kunden). Fir Antragsanderungen und deren Prifung gelten die flir
die Antrage geltenden Vorschriften.

Zu Absatz 7

Nach erfolgreicher Prifung Ubermittelt der Beauftragte als Bote des Lieferanten den Vo-
rauszahlungsantrag der Kreditanstalt fir Wiederaufbau. Dies geschieht Uber die Hausbank
des Lieferanten, damit diese der Kreditanstalt fir Wiederaufbau gemafR § 37 Absatz 1 in
Verbindung mit § 13 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes die zu dem Lieferanten vorlie-
genden geldwascherechtlichen Unterlagen mit dem Vorauszahlungsantrag Ubermitteln
kann.

Zu Absatz 8

Die Kreditanstalt fir Wiederaufbau ist Zahlstelle. Die Handhabung erfolgt unter Nutzung der
Strukturen des zwischen der Kreditanstalt fir Wiederaufbau und der Deutschen Kreditwirt-
schaft seit Jahrzehnten etablierten Bankdurchleitungsprinzips. Die Auszahlung nach Satz 4
kann auch auf ein Konto des Versorgers geleistet werden.

Im Einzelfall kann die Kreditanstalt fir Wiederaufbau vor Auszahlung von den Lieferanten
die Abgabe Uber den Ergebnisbericht hinausgehender compliancerelevanter Bestatigungen
verlangen, um in Fallen mit potentiell hbherem sanktionsrechtlichem Risiko Bestatigungen
zur Einhaltung des relevanten Sanktionsrechts einholen zu kénnen.

Dieser Absatz enthalt zudem eine Zielvorgabe fur den Zeitraum bis zur Auszahlung des
Vorauszahlungsanspruchs im Regelfall, stellt das Verhaltnis zu den Vorschriften der Bun-
deshaushaltsordnung klar und regelt die schuldbefreiende Wirkung der Zahlung der Kredit-
anstalt fur Wiederaufbau.

Falls sich aus Anderungen des Vorauszahlungsantrags (zum Beispiel Fehlerkorrektur) eine
Uberzahlung ergibt, hat der Erdgaslieferant diese zuriickzuzahlen.

Zu Absatz 9

Da die Entlastung von Letztverbrauchern und Kunden im Sinne der §§ 6 und 14 bereits zum
1. Januar 2023 vorgesehen ist, wahrend die Letztverbraucher und Kunden im Sinne der
§§ 3 und 11 erst ab Marz 2023 entlastet werden sollen, besteht zur administrativen Erleich-
terung fir Lieferanten fur das erste Kalenderquartal 2023 die Moglichkeit, fur diese beiden
Gruppen von Letzterbrauchern und Kunden gesonderte Prifantrage zu stellen.

Zu § 35 (Endabrechnung des Erstattungsanspruchs)
Fir Lieferanten, die Vorauszahlungen nach § 34 erhalten haben muss eine Endabrechnung

stattfinden, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach den §§ 3, 6, 11 und 14 sicherzu-
stellen und Differenzen zwischen Vorauszahlung und Erstattungsanspruch nach § 32
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auszugleichen. Soweit Lieferanten davon abgesehen haben, einen Antrag auf Vorauszah-
lung nach § 33 zu stellen, kdnnen sie den Erstattungsanspruch nach Absatz 3 auch isoliert
in einem eigenstandigen Prif- und Auszahlungsantrag geltend machen.

Zu Absatz 1

Dieser Absatz sieht vor, dass Lieferanten, die eine Vorauszahlung nach § 34 erhalten ha-
ben, innerhalb einer Ausschlussfrist bis zum Ablauf des 30. Mai 2025 eine Endabrechnung
vorzulegen haben. Die Endabrechnung tritt insoweit an die Stelle eines Antrags auf Erstat-
tung des Anspruchs nach § 32. Die Frist tragt der Laufzeit der Entlastungsmafinahmen bis
31. Dezember 2023 Rechnung und orientiert sich im Ubrigen an der Frist nach § 74 Ab-
satz 2 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Der Absatz sieht zudem eine Uberprii-
fung der Einhaltung der Entlastungsverpflichtungen sowie der Endabrechnung durch einen
Prufer vor, die der Lieferant auf eigene Kosten zu veranlassen hat. Im Rahmen der Endab-
rechnung wird der Erstattungsanspruch des Erdgaslieferanten nach § 32 ermittelt, der nach
Absatz 5 mit der erhaltenen Vorauszahlung zu verrechnen ist. Die Endabrechnungen und
Nachweise sind dem Beauftragten zu Ubermitteln, der auf dieser Grundlage nach Absatz 5
gegebenenfalls zur Riickzahlung auffordert oder eine Nachzahlung veranlasst.

Auch die Prifverfahren und Zahlungsverfahren nach dieser Vorschrift sind zivilrechtlich
ausgestaltet.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz regelt die Riickzahlung erhaltener Auszahlungen, falls der Lieferant den Ver-
pflichtungen nach Absatz 1 nicht nachkommt.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz gibt Lieferanten, die — etwa wegen des Ermittlungsaufwands fir den Antrag
nach § 34 — keine Vorauszahlung beantragt haben, die Mdglichkeit, innerhalb der Aus-
schlussfrist bis 31. Mai 2024 einen eigenstandigen Prif- und Auszahlungsantrag hinsicht-
lich des Erstattungsanspruchs nach § 32 zu stellen, dem gleichfalls ein vom Lieferanten auf
eigene Kosten beauftragter Prifungsvermerk beizufligen ist. In diesem ist Gber die Richtig-
keit der in den Antragen enthaltenen Angaben zu berichten. Analog [§ xx] hat der Lieferant
auch zunéchst ein Prifantrag zu stellen und der Beauftragte Gbermittelt den Auszahlungs-
antrag nach erfolgter Prifung als Bote der Kreditanstalt flir Wiederaufbau.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz gibt dem Beauftragten die Méglichkeit zu eigenen Uberpriifungen nach
pflichtgemafRem Ermessen. Auf diese Weise kann der Beauftragte insbesondere auf das
Bekanntwerden von Zweifeln an der ordnungsgemalfen Erflllung der Verpflichtungen nach
den §§ 3, 6, 11 und 14 oder der Antrage nach § 34 bereits vor dem Ende der in den Absat-
zen 1 und 3 genannten Fristen reagieren und im Falle eines eingeschrankten Prifungsver-
merks nach Absatz 1 oder 3 oder von sonstigen Zweifeln an der Korrektheit von Antragen
nach § 34, einer Endabrechnung nach Absatz 1 oder von Antragen nach Absatz 3 weiter-
gehend prufen. Satz 1 regelt dabei die Prifungsmdglichkeit des Beauftragten, wahrend
Satz 2 diesem den Zugang zu den daflir erforderlichen Informationen einraumt.

Zu Absatz 5

Dieser Absatz regelt die Ruckerstattung Uberzahlter Betrage durch den Lieferanten, wenn
sich aus einer Endabrechnung oder einem Prifungsvermerk nach Absatz 1 oder Prifungs-
handlungen des Beauftragten nach Absatz 4 eine Uberzahlung ergibt. Soweit der Erstat-
tungsanspruch bereits geleistete Vorauszahlungen nach § 34 Ubersteigt oder sich aus ei-
nem Antrag nach Absatz 3 ergibt, ist er im Ubrigen auszuzahlen. Die Kreditanstalt fir Wie-
deraufbau hat dabei analog § 34 Absatz 8 die Aufgabe der Zahlstelle.
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Zu § 36 (Vorauszahlung und Erstattung fiir selbstbeschaffte Erdgasmengen)

§ 36 regelt das Verfahren fiir Beantragung und Auszahlung des Vorauszahlungsanspruchs
und des Erstattungsanspruchs, den Letztverbraucher fir selbstbeschaffte Erdgasmengen
gemal § 7 Absatz 2 haben. Dieses ist analog der fir Lieferanten geltenden Vorschriften
der §§ 34 und 35 geregelt. Letztverbraucher und Kunden kénnen fur die Vorauszahlung auf
einen einheitlichen Zeitpunkt in dem Monat vor Beginn des Kalenderquartals abstellen. Da
dem Letztverbraucher oder Kunden zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht der Preis
fur Beschaffung am Spotmarkt bekannt ist, kann er fir die Vorauszahlung auf die Spot-
marktpreise zu diesem Zeitpunkt abstellen.

Zu Absatz 1

Dieser Absatz regelt Beantragung und Auszahlung des Vorauszahlungsanspruchs flr
selbstbeschafftes Erdgas gemaR § 7 Absatz 2. Der Letztverbraucher hat einen Prufantrag
und einen Vorauszahlungsantrag entsprechend § 34 zu stellen.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz regelt die Endabrechnung der erhaltenen Vorauszahlungen und des Erstat-
tungsanspruchs fir selbstbeschafftes Erdgas gemal § 7 Absatz 2 entsprechend der fir
Lieferanten geltenden Regelungen in § 35 Absatz 1, 2 und 5.

Zu Absatz 3

Letztverbraucher, die keine Vorauszahlungen fir selbstbeschafftes Erdgas beantragen,
kénnen einen isolierten Prifantrag und Vorauszahlungsantrag flir den ihnen nach
§ 7 Absatz 2 zustehenden Erstattungsanspruch stellen. Hierfir sind die in
§ 35 Absatz 3 und 5 fir Lieferanten geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden.

Zu Absatz 4

Hinsichtlich der Antrage und Endabrechnungen bei selbst-beschafftem Erdgas hat der Be-
auftragte Prifrechte bei den Letztverbrauchern, wie sie ihm gemaf § 35 Absatz 4 bei Lie-
feranten zustehen.

Zu § 37 (Mitwirkung der Kreditinstitute und der Bundesnetzagentur)
Zu Absatz 1

§ 37 Absatz 1 verpflichtet Kreditinstitute durch Verweis auf die entsprechende Regelung in
§ 13 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes dazu, die Vorauszahlungs- und Auszahlungs-
antrage von Lieferanten zusammen mit Ergebnisberichten und den ihnen zur Erflllung ihrer
geldwascherechtlichen und sanktionsrechtlichen Pflichten zu dem Lieferanten vorliegenden
Angaben an die Kreditanstalt fir Wiederaufbau zu Gbermitteln. Die geldwascherechtlichen
Angaben umfassen die in den §§ 10 bis 15 des Geldwaschegesetzes zu erhebenden Infor-
mationen. Aus dem Vertragsverhaltnis mit dem Lieferanten ist das Kreditinstitut zur Gut-
schrift erhaltener Zahlungen auf dem Zahlungskonto des Kunden verpflichtet. Soweit ein
Lieferant bereits Zahlungen nach dem Erdgas-Warme-Soforthilfegesetz oder diesem Ge-
setz erhalten hat, kommt die Ubermittlungspflicht nicht zur Anwendung, da der Beauftragte
als Bote des Lieferanten nach § 34 Absatz 7 den Vorauszahlungsantrag direkt bei der Kre-
ditanstalt fir Wiederaufbau stellt. Dies ist darin begriindet, dass die erforderlichen Angaben
der Kreditanstalt fir Wiederaufbau in diesem Fall bereits bei der vorausgehenden Antrag-
stellung Ubermittelt wurden.
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Zu Absatz 2

Dieser Absatz regelt unter Verweis auf § 14 des Erdgas-Warme-Soforthilfegesetzes Mitwir-
kungspflichten der Bundesnetzagentur. Bei der Bundesnetzagentur liegen Informationen zu
Erdgaslieferanten vor, insbesondere Betriebsnummern und Informationen zu bisher gelie-
ferten Mengen. Diese Informationen stellt die Bundesnetzagentur, soweit erforderlich, dem
Beauftragten insbesondere zur Identitats- und Plausibilitatsprifung von Antragen und fir
weitere Prifungshandlungen einschliellich personenbezogener Daten und Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse zur Verfligung.

Zu § 38 (Prufungsrecht des Bundesrechnungshofs)
[...]

Zu Teil 4 (Evaluierung)
Zu § 39 (Evaluierung)

Wegen der Dringlichkeit der Malinahme muss von einer Uber die Beratungen der Expertin-
nen-Kommission Gas und Warme hinausgehende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter-
bleiben. Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz wird — unbeschadet einer
Uberpriifung des zeitlichen Anwendungsbereichs nach § 1 Absatz 3 — eine Evaluierung der
Regelungen dieses Gesetzes bis 31. Dezember 2024, mithin nach Ablauf der in
§ 35 Absatz 1 und 3 genannten Fristen, durchfihren. Die Prifungsrechte des Bundesrech-
nungshofs nach den §§ 91 und 100 der Bundeshaushaltsordnung bleiben unberihrt.

Zu Anlage 1 (Krisenbedinge Energiemehrkosten)

[...]

Zu Anlage 2 (Besonders von hohen Energiepreisen betroffene Sektoren und
Teilsektoren )

[...]

Zu Artikel 2 (Anderung des Krankhausfinanzierungsgesetzes)
[...]

Zu Artikel 3 (Anderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)
[...]

Zu Artikel 4 (Anderung des Elften Buchs Sozialgesetzbuch])
[...]

[Zu Artikel 5 (Anderung des Biirgerlichen Gesetzbuchs)]

[...]

Zu Artikel 6 (Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes)

Durch die Regelungen des § 50g des Energiewirtschaftsgesetzes werden bei Gaslieferver-

tragen mit Mindestabnahmemengen alle Vertragsklauseln fur nichtig erklart, die gegen eine
WeiterveraulRerung nicht genutzter Gasmengen sprechen.
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§ 50g Absatz 2 Energiewirtschaftsgesetzes sieht vor, dass die Letztverbrauchenden eines
Gasliefervertrages das Recht haben, die nicht vom Gasliefernden bezogene Gasmenge
zurtckzugeben. Darunter fallen Liefervertrage fir Endverbraucheranlagen ab einer An-
schlussleistung von 10 Megawattstunden. Dieser Anspruch ist darauf ausgelegt, dass die
Letztverbrauchenden fur nicht genutzte Gasmengen den aktuellen Grof3handelspreis vom
Gasversorger erhalten. Im Gegenzug kann der Gasversorger pauschal 10 Prozent von der
daraus resultierenden Erstattung abziehen.

Damit wird der Weiterverkauf beziehungsweise die Riuckgabe von Gasmengen durch in-
dustrielle Verbraucher wahrend der Laufzeit der Erdgas- und Warmepreismengen bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2023 weiter ermdglicht. Dies starkt den Anreiz, Erdgas einzuspa-
ren, und tragt zur Sicherung der Gasversorgung und zur Stabilisierung der Gasmarkte bei.

Zu Artikel 7 (Anderung des Energiesicherungsgesetzes)

Ein Boni- und Dividenden-Verbot wird in Anlehnung an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds
an den Erhalt von RekapitalisierungsmalRnahmen geknipft. Dazu wird eine Erweiterung
des § 29 des Energiesicherungsgesetzes vorgenommen.

Boni- und Dividendenverbote sind ein wirksames Mittel, um im Fall von Notfallhilfen in Form
von Rekapitalisierungen die tatsachliche Bedurftigkeit von Unternehmen auf den Prifstand
zu stellen und die Beteiligung von Flhrungspersonen und Gesellschaftern an einer Ret-
tungsmaflinahme zu gewahrleisten. Damit wird auch gewahrleistet, dass sich eine Rekapi-
talisierung der Hohe nach beschrankt auf das Mindestmal}, das fur die erfolgreiche Fortfiih-
rung des Unternehmens erforderlich ist. Zugleich ist zu beriicksichtigen, dass solche Ver-
bote einen Eingriff in die Privatautonomie darstellen, der jedoch angesichts von staatlichen
Stabilisierungsmalinahmen zugunsten der betroffenen Unternehmen gerechtfertigt werden
kann.

Die Regelung setzt zudem wirksame Anreize fur die Unternehmensleitung und ihre Gesell-
schafter, auf eine schnellstmdgliche Beendigung der Stabilisierungsmalinahme hinzuwir-
ken. Denn wahrend der Dauer der MaRnahme ist grundsatzlich neben der Gewahrung von
variablen Vergutungsbestandteilen fur Mitglieder der Geschaftsleitung und Aufsichtsorga-
nen auch die Gewahrung von Dividenden und sonstigen, vertraglich oder gesetzlich nicht
geschuldeten Gewinnausschittungen an andere Gesellschafter als den Bund und die Kre-
ditanstalt fur Wiederaufbau (oder andere Gesellschafter, deren Anteile ausschliel3lich vom
Bund unmittelbar oder mittelbar gehalten werden) untersagt. Diesem Zweck dient auch die
einschrankende Regelung, dass die betroffenen Unternehmen wahrend der Dauer der Sta-
bilisierungsmalinahme keine Aktien oder sonstige Bestandteile der haftenden Eigenmittel
des Unternehmens zurlickkaufen und keine sonstigen, vertraglich oder gesetzlich nicht ge-
schuldeten Leistungen an andere Gesellschafter als den Bund, die Kreditanstalt fir Wie-
deraufbau oder mit ihnen verbundene Unternehmen leisten dirfen.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)

Zu Absatz 1

[Das Gesetz soll am Tag nach der Verklindung in Kraft treten. Nur so kann gewahrleistet
werden, dass die Entlastungen fir die Industrie bereits ab dem 1. Januar 2023 greifen und
rechtzeitig die notwendigen Vorbereitungen fur die Entlastungen der anderen Letztverbrau-

cherinnen und Letztverbraucher sowie Kundinnen und Kunden getroffen werden kénnen.]

Zu Absatz 2

[..]



	Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften
	Artikel 1
	Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme
	Teil 1
	Allgemeine Vorschriften
	§ 1
	Anwendungsbereich
	(1) Teil 2 Kapitel 1 und 2 dieses Gesetz ist auf Netzentnahmen von leitungsgebundenem Erdgas und von Wärme anzuwenden, das
	1. nach dem 31. Dezember 2022 von mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbrauchern und Kunden von Wärme, für die nach § 2 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes keine einmalige Entlastung für den Monat Dezember 2022...
	2. nach dem 28. Februar 2023 von mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbrauchern und Kunden von Wärme, für die nach § 2 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes eine einmalige Entlastung für den Monat Dezember vorges...

	(2) Die Bundesregierung legt rechtzeitig eine Rechtsverordnung nach [§ XX Nummer 1] vor, um den zeitlichen Anwendungsbereich bis zum Ablauf des 30. April 2024 zu verlängern.
	(3) Die Bundesregierung überprüft bis zum Ablauf des [31. Dezember 2023] auf der Grundlage der Entwicklung der Preis für Erdgas und Wärme die Notwendigkeit einer Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs über den 30. April 2024 hinaus und bericht...

	§ 2
	Begriffsbestimmungen
	Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind:
	1. Beauftragter eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu bestellende und bekannt zu machende, mit den ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben betraute juristische Person des Privatrechts;
	2. EBITDA
	3. energieintensiver Letztverbraucher oder Kunde
	4. Entlastungssumme
	5. Erdgaslieferant natürliche und juristische Personen, deren Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise auf den Vertrieb von leitungsgebundenem Erdgas zum Zwecke der Belieferung von Letztverbrauchern ausgerichtet ist;
	6. krisenbedingte Energiemehrkosten
	7. Kunde der Vertragspartner eines Wärmeversorgungsunternehmens im Rahmen eines Wärmeliefervertrags, der die gelieferte Wärme zu eigenen Zwecken verbraucht oder seinem Mieter oder Pächter zur Nutzung zur Verfügung stellt;
	8. Letztverbraucher Letztverbraucher im Sinne des § 3 Nummer 25 des Energiewirtschaftsgesetzes;
	9. Lieferant Erdgaslieferant oder Wärmeversorgungsunternehmen;
	10. Produzent aquakultureller Erzeugnisse
	11. Produzent landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse
	12. Prüfbehörde
	13. Prüfer
	14. Unternehmen
	15. Verbundenes Unternehmen
	16. Wärmeversorgungsunternehmen Unternehmen, das gewerblich Wärme an einen Kunden liefert.



	Teil 2
	Entlastung der Letztverbraucher und Kunden
	Kapitel 1
	Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher
	§ 3
	Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher im Anwendungsbereich des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes
	(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, dem von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten, in Satz 3 bezeichneten Letztverbraucher im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 für jeden K...
	1. dessen Jahresverbrauch an der Entnahmestelle 1 500 000 Kilowattstunden pro Jahr nicht überschreitet;
	2. der das Erdgas weit überwiegend im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnraum oder als Wohnungseigentümergemeinschaft im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes bezieht;
	3. der eine zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sowie Kindertagesstätte oder andere Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe ist, die im Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuches soziale Leistungen erbringt;
	4. der eine staatliche, staatlich anerkannte oder gemeinnützige Einrichtung des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereichs oder Bildungseinrichtung der Selbstverwaltung der Wirtschaft in der Rechtsform von Körperschaften des öffentlichen oder de...
	5. der eine Einrichtung der medizinischen Rehabilitation, eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, ein anderer Leistungsanbieter oder Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neu...

	(2) Ein Letztverbraucher, der im Wege einer registrierenden Leistungsmessung mit leitungsgebundenem Erdgas beliefert wird und gegenüber dem nach Absatz 1 Satz 3 eine Verpflichtung des Erdgaslieferanten besteht, muss seinem Erdgaslieferanten zur Klärun...
	(3) Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, den auf einen Letztverbraucher nach Absatz 1 entfallenden Entlastungsbetrag ab dem 1. März 2023 in der mit dem Letztverbraucher vertraglich vereinbarten Abschlagszahlung oder Vorauszahlung unmittelbar und glei...
	1. die bisherige und die nach Berücksichtigung des Entlastungsbetrags künftige Höhe der vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung,
	2. den aktuell vereinbarten Brutto-Arbeitspreis, den Brutto-Grundpreis und den nach § 9 Absatz 2 geltenden Referenzpreis, sowie
	3. die Höhe des Entlastungskontingents nach § 10 Absatz 1, die Höhe des Entlastungsbetrags und dessen Verteilung auf die vertraglichen Abschlagszahlungen  oder Vorauszahlungen.

	(4) In der Jahresendabrechnung sind neben den in § 20 Absatz 1 genannten Angaben auszuweisen:
	1. die Summe der Zahlungen des Letztverbrauchers für die Monate, in denen Anspruch auf Entlastungsbeträge [besteht/bestand],
	2. das Produkt aus dem Brutto-Arbeitspreis und dem Verbrauch des Letztverbrauchers in diesen Monaten (Brutto-Verbrauchskosten) und
	3. die Summe der in diesen Monaten dem Letztverbraucher gewährten Entlastungsbeträge.

	(5) Letztverbraucher, die Unternehmen sind, dürfen die Entlastung nach diesem Paragraphen nicht in Anspruch nehmen, wenn und solange
	1. der Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in der Erzeugung, Umwandlung oder Verteilung von Energie liegt oder
	2. die Europäische Union gegen sie Sanktionen verhängt hat; dies bezieht sich auf


	§ 4
	Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Erdgaslieferanten; Informationspflichten
	(1) Der Erdgaslieferant darf für eine Entnahmestelle eines von ihm belieferten Letztverbrauchers nur einen Grundpreis in der Höhe des Grundpreises vereinbaren, den er auf Grund des Erdgasliefervertrages mit dem Letztverbraucher am 30. September 2022 v...
	(2) Der Erdgaslieferant darf im Zusammenhang mit einem Vertrag über die Belieferung eines Letztverbrauchers mit leitungsgebundenem Erdgas, den er im Zeitraum vom …[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1] bis zum Ablauf des 31. Dez...
	(3) Der Entlastungsbetrag ist von dem Erdgaslieferanten auf seinen Rechnungen an den Letztverbraucher nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend § 40 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes transparent als Kostenentlastung ausz...
	(4) Der Erdgaslieferant hat bis zum Ablauf des 31. Januar 2023 auf seiner Internetseite allgemein über die Entlastung nach § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 zu informieren. Die Informationen müssen einfach auffindbar und verständlich sein, einen Hinweis a...
	(5) Im Fall eines Lieferantenwechsels ist der bisherige Erdgaslieferant verpflichtet, dem Letztverbraucher in der Schlussrechnung mitzuteilen, welchen Entlastungsbetrag er zugunsten der Entnahmestelle des Letztverbrauchers berücksichtigt hat und auf w...
	(6) Gegen den Anspruch des Letztverbrauchers auf den Entlastungsbetrag darf der Erdgaslieferant nicht mit Gegenansprüchen aufrechnen.
	(7) Im Übrigen sind die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes, insbesondere des Teils 4, anzuwenden.

	§ 5
	Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar und Februar 2023
	(1) Für Letztverbraucher nach § 3 Absatz 1 Satz 2 ist von dem Erdgaslieferanten der sie am 1. März 2023 beliefert, zusätzlich zu den Entlastungen nach § 3 für die Monate Januar und Februar 2023 jeweils der für den Monat März 2023 nach § 8 Absatz 1 bis...
	(2) Bei einer vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung für den Monat März 2023 kann die Berücksichtigung der Entlastungen für die Monate Januar und Februar 2023 nach Absatz 1 dadurch erfolgen, dass der Erdgaslieferant
	1. die vertragliche Abschlagszahlung oder Vorauszahlung für den Monat März 2023 zusätzlich um die auf die Monate Januar und Februar 2023 entfallenden Entlastungsbeträge reduziert und im Fall, dass die Summe der Entlastungsbeträge für die Monate Januar...
	2. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang für den Monat März 2023 nicht auslöst und eine Differenz zwischen ausgesetzter Abschlagszahlung oder Vorauszahlung sowie dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der nächsten Rechnung nach den ...
	3. die auf die Monate Januar oder Februar 2023 entfallenden Entlastungsbeträge abweichend von § 4 Absatz 6 mit bestehenden Forderungen aus seinem Vertragsverhältnis mit dem Letztverbraucher verrechnet,
	4. dem Letztverbraucher eine von diesem für die Monate Januar oder Februar 2023 erbrachte Abschlagszahlung oder Vorauszahlung unverzüglich zurücküberweist und eine Differenz zwischen erbrachter Abschlagszahlung oder Vorauszahlung sowie dem Entlastungs...
	5. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang für die Monate Januar oder  Februar 2023 nicht auslöst und eine Differenz zwischen ausgesetzter Abschlags- oder Vorauszahlung sowie dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der nächsten Rechnun...
	6. eine vom Letztverbraucher selbst veranlasste Zahlung im Zuge der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes verrechnet.


	§ 6
	Entlastung weiterer, mit leitungsgebundenem Erdgas belieferter Letztverbraucher
	(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, einem von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztverbraucher, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 für jeden Kalendermonat einen ...
	1. der im Wege einer registrierenden Leistungsmessung beliefert wird, wenn dessen Jahresverbrauch mehr als 1 500 000 Kilowattstunden beträgt, das Erdgas nicht für den kommerziellen Betrieb von Strom- und Wärmerzeugungsanlagen bezieht und nicht nach § ...
	2. der Betreiber einer KWK-Anlage nach § 2 Nummer 6 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ist, leitungsgebundenes Erdgas nicht ausschließlich für den kommerziellen Betrieb der KWK-Anlage verwendet und keine Anspruch auf Entlastung nach § 3 Absatz 1 hat, oder
	3. der ein zugelassenes Krankenhaus ist.

	(2) § 3 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

	§ 7
	Entlastung bei selbstbeschafften Erdgasmengen
	(1) Die §§ 3 bis 6 sind nicht anzuwenden auf Lieferungen von leitungsgebundenem Erdgas, die ein Letztverbraucher in einen eigenen Bilanzkreis einspeist und die von ihm selbst oder mit ihm verbundenen Unternehmen verbraucht werden.
	(2) Ein Letztverbraucher, der leitungsgebundenes Erdgas aus Lieferungen im Sinne von Absatz 1 verbraucht, hat gegenüber der Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf Erstattung in Höhe eines monatlichen Entlastungsbetrags nach § 8 Absatz 3 und 4 s...
	(3) Der Erstattungsanspruch ist für die Lieferungen nach Absatz 1 pro Jahr auf die Brutto-Beschaffungskosten begrenzt. Die Brutto-Beschaffungskosten sind das Produkt aus dem Brutto-Arbeitspreis und der Netto-Verbrauchsmenge gemäß Absatz 1 in den Monat...
	(4) § 3 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

	§ 8
	Ermittlung des Entlastungsbetrags für leitungsgebundenes Erdgas
	(1) Der Entlastungsbetrag ergibt sich für jede Entnahmestelle als Produkt aus dem Differenzbetrag nach § 9 und dem Entlastungskontingent nach § 10, gedeckelt durch die jeweils geltende Höchstgrenze nach § 18, und sodann geteilt durch Zwölf. Wird der L...
	(2) Der Entlastungsbetrag ist unter dem Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren. Der Vorbehalt ist mit der Wertstellung des Ausgleichs der Abrechnung für das Kalenderjahr 2023 nach § 20 erfüllt.
	(3) Für die Bestimmung des Entlastungbetrags nach § 20 sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. Absatz 1 Satz 1 ist mit den Maßgaben entsprechend anzuwenden, dass im Rahmen der Bestimmung des Differenzbetrages nach § 9 Absatz 1 anstelle des v...
	(4) Durchschnittliche Beschaffungskosten im Sinne des Absatz 3 Satz 1 sind im Falle des § 7 Absatz 2 der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, der sich für einen Letztverbraucher aus der Summe der Gesamtbezugskosten aller Liefervereinbarungen im Sinne vo...

	§ 9
	Differenzbetrag des Preises von leitungsgebundenem Erdgas
	(1) Der Differenzbetrag ergibt sich für einen Kalendermonat aus der Differenz zwischen dem für die Belieferung der [Entnahmestelle] für den ersten Tag des Kalendermonats vereinbarten Arbeitspreis und dem Referenzpreis nach Absatz 2.
	(2) Der Referenzpreis für leitungsgebundenes Erdgas beträgt für Entnahmestellen von Letztverbrauchern,
	1. die einen Anspruch nach § 3 haben, 12 Cent pro Kilowattstunde einschließlich Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließlich Umsatzsteuer;
	2. die einen Anspruch nach § 6 oder 7 Absatz 2 haben, 7 Cent pro Kilowattstunde vor Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließlich Umsatzsteuer.

	(3) Für jeden Letztverbraucher, der einen Entlastungsanspruch nach § 3 Absatz 1 hat, dessen Netzentgelte oder Messstellenentgelte jedoch nicht durch seinen Erdgaslieferanten erhoben werden, reduziert sich der Referenzpreis gemäß Absatz 2 Nummer 1 um d...

	§ 10
	Entlastungskontingent bei leitungsgebundenem Erdgas
	(1) Der Entlastungsbetrag wird gewährt für ein Entlastungskontingent in Kilowattstunden pro Kalenderjahr. Dieses Entlastungskontingent beträgt für Entnahmestellen,
	1. die einen Anspruch nach § 3 Absatz 1 haben, 80 Prozent des Jahresverbrauchs, den der Erdgaslieferant für die Entnahmestelle im Monat September 2022 prognostiziert hat; dabei ist bei Letztverbrauchern, die im Wege einer registrierenden Leistungsmess...
	2. die einen Anspruch nach § 6 haben, 70 Prozent der Menge leitungsgebundenen Erdgases, die der zuständige Messstellenbetreiber für den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen hat; bei zugelassenen Krankenhäusern, ...
	3. die einen Anspruch nach § 7 Absatz 2 haben, 70 Prozent der Menge aus Lieferungen im Sinne des § 7 Absatz 1 bezogenen leitungsgebundenen Erdgases, das der Letztverbraucher im Zeitraum des Kalenderjahres 2021 verbraucht hat.

	(2) Verfügt der Erdgaslieferant nicht über die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 genannte Verbrauchsprognose, hat er den am 30. September 2022 nach § 24 Absatz 1 und 4 der Gasnetzzugangsverordnung geltenden und dem Erdgaslieferanten mitgeteilten prog...
	(3) Bei einem Letztverbraucher, der im Wege einer registrierenden Leistungsmessung beliefert wird und über dessen Entnahmestelle nach dem 1. Dezember 2021 erstmalig leitungsgebundenes Erdgas bezogen wurde, beginnt im Falle von Absatz 1 Satz 2 Nummer 1...
	(4) Für einen Letztverbraucher, der Betreiber einer KWK-Anlage nach § 2 Nummer 6 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ist, wird die nach Absätze 1 bis 3 zugrunde zulegende Jahresverbrauchsmenge des bezogenen leitungsgebundenen Erdgases reduziert um Menge...
	1. Kondensationsstrom, wobei die erzeugte Leistung von Kondensationsstrom gemessen in Kilowattstunden mit dem Faktor [2] auf die äquivalente Gasmenge gemessen in Kilowattstunden umzurechnen ist;
	2. KWK-Nutzwärmeerzeugung, die [an Dritte veräußert und nicht für eigene Zwecke verwendet wird], wobei hierbei das Produkt aus dem Anteil der veräußerten KWK-Nutzwärmeerzeugung, die veräußert wird, an der gesamten KWK-Nutzwärmeerzeugung und der Gasmen...
	3. KWK-Nettostromerzeugung, die [an Dritte veräußert und nicht für eigene Zwecke verwendet wird], wobei  hierbei das Produkt aus dem Anteil der KWK-Nettostromerzeugung, die veräußert wird, an der gesamten KWK-Nettostromerzeugung und der Gasmenge maßge...



	Kapitel 2
	Entlastung der Kunden von Wärmeversorgungsunternehmen
	§ 11
	Entlastung von Wärmekunden im Anwendungsbereich des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes
	(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinem Kunden für die jeweiligen am ersten Tag eines Kalendermonats mit Wärme belieferten Entnahmestellen im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 für jeden Kalendermonat e...
	1. deren Jahresverbrauch je Entnahmestelle 1 500 000 Kilowattstunden pro Jahr nicht überschreitet;
	2. die Wärme im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnraum oder als Wohnungseigentümergesellschaft im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes beziehen;
	3. die zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind, die im Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuches soziale Leistungen erbringen;
	4. die staatliche, staatlich anerkannte oder gemeinnützige Einrichtungen des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereichs oder Bildungseinrichtungen der Selbstverwaltung der Wirtschaft in der Rechtsform von Körperschaften des öffentlichen oder des...
	5. Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, anderer Leistungsanbieter oder Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches Sozia...

	(2) Zusätzlich zur Entlastung nach Absatz 1 ist das Wärmeversorgungsunternehmen verpflichtet, dem Kunden einen einmaligen Entlastungsbetrag gutzuschreiben, der nach § 13 ermittelt wird.
	(3) Die Gutschrift nach Absatz 2 erfolgt in der ersten turnusmäßigen Abrechnung nach dem 28. Februar 2023. Übersteigt der kumulierte Entlastungsbetrag nach den [§§ xx] die in Rechnung gestellten Forderungen des Wärmeversorgungsunternehmens für die Lie...
	(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, dem Kunden die ab dem 1. März 2023 vorgesehene Höhe der Abschlags- oder Vorauszahlungen bis zum Ablauf des 15. Februar 2023 in Textform mitzuteilen. Die Mitteilung nach Satz 1 hat insbesondere zu e...
	1. die bisherige und die nach Berücksichtigung des Entlastungsbetrags künftige Höhe der vereinbarten Abschlags- oder Vorauszahlung,
	2. den aktuellen Brutto-Wärmepreis und den nach § 16 Absatz 2 geltenden Referenzpreis, sowie
	3. die Höhe des Entlastungskontingents nach § 17 und die Höhe des Entlastungsbetrags.

	(5) In der Jahresendabrechnung sind neben den in § 20 Absatz 1 genannten Angaben auszuweisen:
	1. die Summe der Zahlungen des Kunden für die Monate, in denen Anspruch auf Entlastungsbeträge [besteht/bestand],
	2. das Produkt aus dem Brutto-Arbeitspreis und dem Verbrauch des Kunden in diesen Monaten (Brutto-Verbrauchskosten) und
	3. die Summe der in diesen Monaten dem Kunden gewährten Entlastungsbeträge.

	(6) § 3 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

	§ 12
	Vorgaben zur Vertragsgestaltung der Wärmelieferanten; Informationspflichten
	(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen hat für eine Entnahmestelle des von ihm belieferten Kunden neben dem Entlastungsbetrag nach § 11 Absatz 1 einen vertraglich vereinbarten Grundpreis in der Höhe zu berechnen, die es mit dem jeweiligen Kunden für den ...
	(2) Ein Wärmeversorgungsunternehmen darf im Zusammenhang mit der Belieferung eines Kunden von Wärme im Zeitraum vom …[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1] 2022 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 mit dem Kunden keine Vergünsti...
	(3) Der Entlastungsbetrag ist von dem Wärmeversorgungsunternehmen auf seinen Rechnungen an den Kunden transparent als Kostenentlastung auszuweisen.
	(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen hat die Kunden im Rahmen der Vertragsverhältnisse zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens bis zum Ablauf des 28. Februar 2023 auf seiner Internetseite oder durch Mitteilung an den Kunden in Textform allgemein übe...
	(5) Im Falle eines Wechsels der Wärmeversorgungsunternehmen ist das bisherige Wärmeversorgungsunternehmen verpflichtet, dem Kunden in seiner nächsten Schlussrechnung mitzuteilen, welchen Entlastungsbetrag er zugunsten der Entnahmestelle des Kunden ber...
	(6) Gegen den Anspruch des Kunden auf den Entlastungsbetrag darf das Wärmeversorgungsunternehmen nicht mit Gegenansprüchen aufrechnen. Abweichend von Satz 1 ist das Wärmeversorgungsunternehmen berechtigt, den Entlastungsbetrag mit Zahlungsrückständen ...

	§ 13
	Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf die Monate Januar und Februar 2023
	(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Kunden nach § 11 Absatz 1 Satz 4 zusätzlich zu der Entlastung nach § 11 Absatz 1 für die Monate Januar und Februar 2023 den zweifachen Betrag des für den Monat März 2023 ermittelten Entlastungsbetr...
	(2) Bei einer für den Monat März 2023 vertraglich vereinbarten Abschlags- oder Vorauszahlung kann die Berücksichtigung der Entlastungen nach Absatz 1 dadurch erfolgen, dass das Wärmeversorgungsunternehmen nach seiner Wahl die vertraglich vereinbarte A...
	(3) Sind mit dem Kunden keine Abschlags- oder Vorauszahlungen vereinbart, so ist Absatz 2 auf Grundlage der Abrechnungen entsprechend anzuwenden.
	(4) § 11 Absatz 4 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass das Wärmeversorgungsunternehmen verpflichtet ist, den auf einen Kunden nach Absatz 1 entfallenden Entlastungsbetrag in den ersten mit dem Kunden vereinbarten Abschlags- oder Vorauszah...

	§ 14
	Entlastung weiterer Wärmekunden außerhalb des Anwendungsbereichs des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes
	(1) Jedes Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, den von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats mit Wärme belieferten Kunden, gegenüber dem es nicht bereits nach § 11 Absatz 1 verpflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Ablauf des ...
	(2) Absatz 1 ist auch für Kunden anzuwenden, die mit Wärme in Form von Dampf versorgt werden. Er gilt nicht für Kunden, soweit sie die Wärme zur Erzeugung von Wärme einsetzen, die sie als Wärmeversorgungsunternehmen an andere Kunden liefern.
	(3) § 3 Absatz 5 und § 11 Absatz 5 sind entsprechend anzuwenden.

	§ 15
	Ermittlung des Entlastungsbetrags für Wärme
	(1) Der Entlastungsbetrag ergibt sich nach Maßgabe dieser folgenden Vorschrift für jede Entnahmestelle als Produkt aus dem Differenzbetrag nach § 16 und dem Entlastungskontingent nach § 17, gedeckelt durch die jeweils geltende Höchstgrenze nach § 18, ...
	(2) Einem Kunden, der zu einer Mitteilung nach § 22 verpflichtet ist, darf der Entlastungsbetrag erst gewährt werden, wenn er diese Pflicht erfüllt hat.
	(3) Der Entlastungsbetrag ist unter dem Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren. Der Vorbehalt ist mit der Wertstellung des Ausgleichs der Jahresendabrechnung für das Kalenderjahr 2023 nach § 20 erfüllt.

	§ 16
	Differenzbetrag des Preises von Wärme
	(1) Der Differenzbetrag ergibt sich für einen Kalendermonat aus der Differenz zwischen dem für die Belieferung der [Entnahmestelle] für den ersten Tag des Kalendermonats vereinbarten gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreis für den gesamten Kalende...
	(2) Der Referenzpreis für Wärme beträgt für Entnahmestellen,
	1. die § 11 erfüllen, 9,5 Cent pro Kilowattstunde einschließlich Messentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließlich Umsatzsteuer;
	2. die § 14 Absatz 1 erfüllen, 7,5 Cent pro Kilowattstunde vor Messentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen oder
	3. die § 14 Absatz 2 erfüllen, 10 Cent pro Kilowattstunde vor Messentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen.


	§ 17
	Entlastungskontingent bei Wärme
	Der Entlastungsbetrag wird gewährt für ein Entlastungskontingent in Kilowattstunden pro Kalenderjahr. Dieses Entlastungskontingent ist beschränkt auf den tatsächlichen Verbrauch an der betreffenden Entnahmestelle und beträgt für Entnahmestellen,
	1. die § 11 erfüllen, 80 Prozent des Jahresverbrauchs, den das Wärmeversorgungsunternehmen im Monat September 2022 prognostiziert hat;
	2. die § 14 Absatz 1 erfüllen, 70 Prozent der Wärmemenge, die für den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen wurde;
	3. die § 14 Absatz 2 erfüllen, 70 Prozent der Wärmemenge, die für den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen wurde.



	Kapitel 3
	Höchstgrenzen der Entlastungsbeiträge und Selbsterklärung
	§ 18
	Höchstgrenzen
	(1) Ist der Letztverbraucher oder Kunde ein Unternehmen oder verbundenes Unternehmen, darf die Entlastungssumme vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben insgesamt nicht übersteigen:
	1. bei Letztverbrauchern oder Kunden, deren besondere Betroffenheit von den hohen Energiepreisen von der Prüfbehörde nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a festgestellt wurde,
	2. bei Letztverbrauchern oder Kunden, die nicht unter Nummer 1 fallen,
	1. bei Produzenten landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse der Betrag von 250 000 Euro oder
	2. bei Produzenten aquakultureller Erzeugnisse der Betrag von 300 000 Euro.
	1. für sämtliche Letztverbraucher und Kunden, die verbundene Unternehmen sind die höchste einschlägige Höchstgrenze und
	2. für Letztverbraucher und Kunden, für die eine niedrigere Höchstgrenze als die Höchstgrenze nach Nummer 1 einschlägig ist, diese niedrigere Höchstgrenze.

	(2) Die Entlastungssumme
	1. darf nicht übersteigen
	2. darf in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nicht dazu führen, dass das EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden im Kalenderjahr 2023

	(3) Ist ein Letztverbraucher oder Kunde in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch in anderen als den dort genannten wirtschaftlichen Sektoren tätig, sind die krisenbedingten Energiemehrkosten von dem Letztverbraucher oder Kunden für ...
	(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde gilt als besonders betroffen von hohen Energiepreisen im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, wenn
	1. in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sich das EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 40 Prozent gegenüber dem EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden im Ka...
	2. in den Fällen des Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c sich das EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 30 Prozent gegenüber dem EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden im Kalenderjahr 20...

	(5) Die für die jeweilige Entnahmestelle pro Kalendermonat anzuwendende absolute Höchstgrenze nach Absatz 1
	1. beträgt 150 000 Euro, solange
	2. ergibt sich aus der Mitteilung nach

	(6) Die Prüfbehörde stellt eine Mustervorlage für die Berechnung des EBITDA auf ihrer Internetseite zur Verfügung.

	§ 19
	Verfahren der Feststellung der anzuwendenden Höchstgrenze, Einzelnotifizierung
	(1) Auf Antrag stellt die Prüfbehörde netzentnahmestellenbezogen für Strom und entnahmestellenbezogen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme für sämtliche Netzentnahme- und Entnahmestellen eines Letztverbrauchers oder Kunden und dessen verbundener Un...
	1. dass ein Letztverbraucher oder Kunde
	2. die für den Letztverbraucher oder Kunden und etwaige verbundene Unternehmen anzuwendende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 des Strompreisbremsegesetzes oder § 18 Absatz 1 dieses Gesetzes (absolute Höchstgrenze),
	3. die für den Letztverbraucher oder Kunden anzuwendende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 2 des Strompreisbremsegesetzes oder § 18 Absatz 2 dieses Gesetzes (relative Höchstgrenze) einschließlich der anzusetzenden entlastungsfähigen krisenbedingten Energie...

	(2) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 sind wie folgt nachzuweisen:
	1. die besondere Betroffenheit des Letztverbrauchers oder Kunden von hohen Energiepreisen nach § 9 Absatz 4 des Strompreisbremsegesetzes oder § 18 Absatz 4 dieses Gesetzes durch die Vorlage des EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden für das Kalender...
	2. die Energieintensität des Letztverbrauchers oder Kunden nach § 2 Nummer 7 des Strompreisbremsegesetzes oder § 2 Nummer 3 dieses Gesetzes durch
	3. die Zugehörigkeit des Letztverbrauchers oder Kunden zu einer Branche nach Anlage 2 durch
	4. für die auf den Letztverbraucher oder Kunden anzuwendende relative Höchstgrenze der anzusetzenden entlastungsfähigen krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers oder Kunden durch

	(3) Dem Antrag ist eine Liste der Netzentnahmestellen des Letztverbrauchers von Strom oder Entnahmestellen des Letztverbrauchers oder Kunden sowie eine Liste sämtlicher mit dem Letztverbraucher oder Kunden verbundener Unternehmen und deren Netzentnahm...
	(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde gilt als in einem der in Anlage 2 aufgeführten Sektoren oder Teilsektoren tätig, wenn er
	1. in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008 von dem zuständigen statistischen Amt in einer oder mehreren der in Anlage 2 aufgeführten Tätigkeiten klassifiziert ist und
	2. mit einer oder mehreren der in Anlage 2 aufgeführten Tätigkeiten im Jahr 2021 mehr als 50 Prozent seines Umsatzes oder seines Produktionswertes erzielt hat.

	(5) Die Entscheidung ergeht mit Wirkung gegenüber dem antragstellenden Letztverbraucher oder Kunden und dessen verbundener Unternehmen sowie den Lieferanten.
	(6) Weitere Entlastungsmaßnahmen über die Höchstgrenze von 150 Millionen Euro hinaus kann die Prüfbehörde auf Antrag gewähren. Die Gewährung nach Satz 1 darf erst nach beihilferechtlicher Genehmigung durch die Europäische Kommission und nach Maßgabe d...
	(7) Soweit sich aus der Entscheidung der Prüfbehörde eine Abweichung von der Selbsterklärung des Letztverbrauchers oder Kunden nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 des Strompreisbremsegesetzes oder § 22 dieses Gesetzes ergibt, hat die Prüfbehörde in ihrem Besc...

	§ 20
	Jahresendabrechnung
	(1) Der Lieferant ist verpflichtet in seinen Rechnungen für Lieferungen an Letztverbraucher oder Kunden unbeschadet sonstiger Vorgaben entnahmestellebezogen folgende Angaben gesondert auszuweisen
	1. die Höhe der dem Letztverbraucher oder Kunden im Abrechnungszeitraum gewährten Entlastungsbeträge und
	2. das dem Letztverbraucher oder Kunden durch ihn im Abrechnungszeitraum insgesamt gewährte Entlastungskontingent, absolut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem nach § 9 Absatz 2insgesamt zustehenden Entlastungskontingent.

	(2) Ein Lieferant, der einen Letztverbraucher oder Kunden an einer Entnahmestelle am 31. Dezember 2021 belieferte, ist verpflichtet, bis zum 31. März 2024 eine Endabrechnung über die gewährten Entlastungsbeiträge zu erstellen, die entnahmestellenbezogen
	1. die Angaben nach Absatz 1 enthält,
	2. im Fall eines Lieferantenwechsels im Kalenderjahr 2023 die dem Letztverbraucher oder dem Kunden an der betreffenden Entnahmestelle insgesamt gewährten Entlastungsbeträge und das insgesamt gewährte Entlastungskontingent im Kalenderjahr 2023, absolut...
	3. sicherstellt, dass

	(3) Ein Lieferant muss für eine Entnahmestelle gewährte Entlastungsbeträge vollständig zurückfordern, wenn der Letztverbraucher oder Kunde für diese Entnahmestelle eine Mitteilung nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 abgegeben, aber bis zum 31. Dezember 2024 k...

	§ 21
	Grundsatz Mitteilungspflichten
	Letztverbraucher und Kunden sowie Lieferanten müssen
	1. einander die für die Abwicklung dieses Gesetzes erforderlichen Angaben, insbesondere die in den §§ 22 und 23 genannten Angaben, unverzüglich zur Verfügung stellen, so-weit in den nachfolgenden Bestimmungen keine abweichenden Fristen bestimmt sind und
	2. auf Verlangen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Angaben nach Nummer 1 herausgeben, soweit dies für die Erfüllung einer Anforderung durch die Europäische Kommission erforderlich ist.


	§ 22
	Selbsterklärung von Letztverbrauchern und Kunden
	(1) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist und dessen Entlastungsbetrag an sämtlichen Entnahmestellen einen Betrag von [150 000] Euro in einem Monat übersteigt, muss seinem Lieferanten mitteilen,
	1. bis zum 31. März 2023 oder, sofern ihm die jeweiligen Informationen erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen, unverzüglich
	2. unverzüglich nach dem 31. Dezember 2023 spätestens bis zum 31. Dezember 2024

	(2) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist und bei dem die ihm, einschließlich verbundener Unternehmen, gewährte Entlastungssumme einen Betrag von 2 Millionen Euro überschreitet, ist verpflichtet, dies mitzuteilen.
	1. seinem Lieferanten und
	2. der Prüfbehörde.
	1. eine Liste aller verbundenen Unternehmen sowie deren Entnahmestellen, aufgeschlüsselt nach
	2. die sonstigen von der Unternehmensgruppe erhaltenen Geldbeträge aus Entlastungsmaßnahmen im Sinn des […] und deren Summen.

	(3) Bei einem Lieferantenwechsel nach dem 31. März 2023 aber vor dem 1. Januar 2024 ist Absatz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Mitteilung gegenüber dem neuen Lieferanten unverzüglich zu erfolgen hat.
	(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der eine Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1 gegenüber seinem Lieferanten abgegeben hat, kann bis zum 30. November 2023 jederzeit mit Wirkung für den verbleibenden Entlastungszeitraum die Höchstgrenzen und deren Vert...
	(5) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist und dessen Entlastungsbeträge an sämtlichen Entnahmestellen einen Beitrag von 100 000 Euro übersteigt, muss dem [regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber] bis zum 30. Juni 2024 mittei...
	1. seine Firma und Anschrift,
	2. wenn zutreffend, das Handelsregister, Vereinsregister oder Genossenschaftsregister, in das er eingetragen ist, und die entsprechende Registernummer; wenn keine Registernummer zugeteilt wurde, ist hilfsweise, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-Ident...
	3. die Entlastungssumme in Euro und Cent, wobei eine Angabe in Spannen wie folgt genügt: 0,1 bis 0,5, 0,5 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 30, 30 bis 60, 60 bis 100, 100 bis 250, 250 Millionen Euro oder mehr,
	4. die Angabe, ob der Letztverbraucher ein Unternehmen im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) in ...
	5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Letztverbraucher oder Kunde seinen Sitz hat, nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der G...
	6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letztverbraucher tätig ist, auf Ebene der NACE-Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirt...

	(6) Ein Letztverbraucher oder Kunde, dessen Entlastungsbeiträge an sämtlichen Entnahmestellen in Summe 50 Millionen Euro übersteigen, muss der Prüfbehörde bis zum 31. Dezember 2024 einen Plan vorlegen, der darlegt, welche Maßnahmen zur Verbesserung de...
	1. Elektrifizierungsmaßnahmen, um einen Teil seines Energiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken,
	2. die Steigerung der Energieeffizienz, um den Energieverbrauch im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistung zu senken,
	3. die Diversifizierung des Erdgasverbrauchs,
	4. sonstige Maßnahmen, um den CO2-Fußabdruck seines Energieverbrauchs zu verringern oder zu kompensieren, oder
	5. Investitionen, um die bessere von Betriebsprozessen an Preissignale auf den Energiemärkten zu erleichtern.

	(7) Ein Lieferant, der Selbsterklärungen nach dieser Vorschrift erhalten hat, ist verpflichtet, diese unverzüglich dem Beauftragten zu übermitteln. Der Beauftragte übermittelt die von ihm erhaltenen Selbsterklärungen unverzüglich, jedoch nicht vor dem...
	(8) Ein Letztverbraucher, der einen Anspruch nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 oder § 7 Absatz 2 Satz 3 hat, muss seine gegenüber dem Lieferanten bestehende Informationspflicht nach § 10 Absatz 4 Satz 3 bis zum 31. März 2023 oder falls der Anspruch danach en...

	§ 23
	[Mitteilungspflichten des Lieferanten
	Ein Lieferant ist verpflichtet, mitzuteilen
	1. dem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber
	2. der Bundesnetzagentur
	3. bei einem Lieferantenwechsel dem neuen Lieferanten, unverzüglich, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Beendigung des Energielieferungsverhältnisses,


	§ 24
	[Ggf. ergänzende Regelung zu den §§ 18 ff. einfügen]
	(1)

	§ 25
	Lieferantenwechsel
	Bei einem Lieferantenwechsel im Kalenderjahr 2023 darf der Lieferant dem Letztverbraucher oder Kunden Entlastungsbeiträge erst gewähren, wenn der Letztverbraucher oder Kunde dem neuen Lieferanten die Abrechnung des ursprünglichen Lieferanten in Kopie ...

	§ 26
	Aufbewahrungs- und Berichtspflichten
	(1) Die Berichtspflicht der Prüfbehörde nach § 44 Absatz 2 des Strompreisbremsengesetzes ist für Entlastungen nach diesem Gesetz entsprechend anzuwenden.
	(2) Die Aufbewahrungspflichten nach § 37 des Strompreisbremsengesetzes sind für Entlastungen nach diesem Gesetz entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass sie für Letztverbraucher oder Kunden, die Unternehmen sind, und Lieferanten gelten.
	(3) [Diese Pflichten gelten auch für Entlastungen auf Grundlage des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes.]


	Kapitel 4
	Sonstige Vorschriften
	§ 27
	[Weitergabe der Entlastung bei Mietverhältnissen und Wohnungseigentumsgemeinschaften]
	(1)

	§ 28
	Missbrauchsverbot
	(1) Lieferanten ist ein Missbrauch der Verhaltensmöglichkeiten verboten, die sie allein aufgrund der Regelung zur Entlastung von Letztverbrauchern nach den Bestimmungen dieses Gesetzes erhalten. Insbesondere ist ihnen im Zeitraum vom …[einsetzen: Datu...
	1. aus dem allgemein üblichen Marktgeschehen,
	2. aus einem Anstieg der Beschaffungskosten oder
	3. aus einem Anstieg von Preisbestandteilen oder Kosten, die nicht durch den Lieferanten beeinflussbar sind.

	(2) Die [Behörde] kann einen Lieferanten, der seine Verhaltensmöglichkeiten im Sinne des Absatzes 1 missbräuchlich ausnutzt, verpflichten, sein missbräuchliches Handeln abzustellen. Sie kann dem Erdgaslieferanten alle Maßnahmen aufgeben, die erforderl...
	1. anordnen, dass die Erstattungen und Vorauszahlungen nach den §§ 32 und 33 von dem Erdgaslieferanten ganz oder teilweise an die Bundesrepublik Deutschland zurückzuerstatten sind, und
	2. die Abschöpfung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile des Erdgaslieferanten anordnen und dem Erdgaslieferanten die Zahlung des entsprechenden Geldbetrags auferlegen.

	(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Absatz 1 seine Verhaltensmöglichkeiten missbraucht. Die Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 Millionen Euro und über diesen Betrag hinaus bis zur dreifache...
	(4) Für Verfahren, die von der [Behörde] nach den Absätzen 1 bis 3 geführt werden, sind die [§§ … des GWB oder EnWG] entsprechend anzuwenden.

	§ 29
	Unpfändbarkeit
	Unpfändbar sind:
	1. Ansprüche der Letztverbraucher auf Gutschrift des Entlastungsbetrags nach § 3,
	2. Ansprüche der Kunden auf Gutschrift des Entlastungsbetrags nach § 11 und
	3. Ansprüche der Mieter und Wohnungseigentümer auf Weitergabe der Entlastung im Rahmen der Heizkostenabrechnung oder Jahresabrechnung nach § 27.


	§ 30
	Arbeitsplatzerhaltungspflicht
	(1) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unternehmen ist, Arbeitnehmer beschäftigt und auf Grundlage dieses Gesetzes und des Strompreisbremsegesetzes insgesamt Entlastungen über 2 Millionen Euro bezieht, muss bis zum 30. April 2025 90 Prozent der ...
	1. wenn beim Letztverbraucher oder Kunden Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen gelten, die Regelungen zu Arbeitsplatzerhaltungsmaßnahmen für die Dauer bis zum 30. April 2025 vorsehen, oder
	2. wenn entsprechende Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen bis zum 30. Juni 2023 geändert oder abgeschlossen werden.

	(2) Zum Nachweis der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 legt der Letztverbraucher oder Kunde der Prüfbehörde bis zum 15. Juli 2023 eine Selbsterklärung über die Einhaltung der Verpflichtung vor, andernfalls die Tarifverträge oder Betriebsvereinbarunge...
	(3) Im Rahmen des [Abschlussberichts nach § xx] legt der Letztverbraucher oder Kunde, der unter Absatz 1 Satz 1 fällt, der Prüfbehörde einen durch einen Prüfer testierten Nachweis vor, der gemessen nach Vollzeitäquivalenten die Arbeitsplatzentwicklung...
	(4) Die Prüfbehörde kann die gewährte Entlastung, die 2 Millionen Euro übersteigt, nach pflichtgemäßem Ermessen ganz oder teilweise zurückfordern, wenn der Letztverbraucher oder Kunde die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht erfüllt. Dabei berücksichtig...
	1. die Höhe der tatsächlich gewährten Entlastung und des Energieverbrauchs,
	2. die wirtschaftliche Situation des Letztverbrauchers oder Kunden und seines Wirtschaftszweiges,
	3. Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz oder beim Übergang von Betrieben oder Betriebsteilen nach § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf einen anderen Rechtsträger, soweit hierdurch vorhandene Arbeitsverhältnisse erhalten bleiben, und
	4. Investitionen

	(5) Die Prüfbehörde fordert den Entlastungsbetrag in der Regel nicht zurück, wenn der Letztverbraucher oder Kunde erhebliche Investitionen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 eingegangen ist. Die Prüfbehörde soll die Entlastung ganz zurückfordern, wenn der ...

	§ 31
	Ausweisung der Entlastung in der Verbrauchsabrechnung und Kontrolle
	(1) In der nächstfolgenden Verbrauchsabrechnung hat der Lieferant die finanzielle Entlastung nach den §§ 3, 6, 11 und 14 und nach §§ 2, 4 und 5 des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes gesondert auszuweisen und zugunsten des Letztverbrauchers oder des Kun...
	(2) Lieferanten, Vermieter und Wohnungseigentümer haben für das jeweils vergangene Kalenderjahr die Höhe der finanziellen Entlastung verbunden mit dem jeweiligen Namen und der Anschrift des Letztverbrauchers oder Kunden der dafür zuständigen Stelle de...


	Teil 3
	Erstattung der Entlastungen zugunsten der Lieferanten
	§ 32
	Erstattungsanspruch des Lieferanten
	Ein Lieferant, der zu Entlastungen nach den §§ 3, 6, 11 und 14 verpflichtet ist, hat in Höhe der sich aus diesen Vorschriften ergebenden Entlastungen, soweit diese an Letztverbraucher oder Kunden gewährt wurden, einen Erstattungsanspruch gegen die Bun...

	§ 33
	Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten
	(1) Ein Lieferant hat einen Anspruch auf Vorauszahlung auf den Erstattungsanspruch nach § 32 gegen die Bundesrepublik Deutschland für jeweils ein Kalendervierteljahr (Vorauszahlungszeitraum). Der Anspruch auf Vorauszahlung tritt an die Stelle der Zahl...
	(2) Für nach § 3 zu gewährende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt aus
	1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreis, der für die zu Beginn des Vorauszahlungszeitraums bestehenden und nach § 3 zu entlastenden Letztverbraucher des Erdgaslieferanten gilt, und dem R...
	2. einem Viertel der Summe der Entlastungskontingente nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 für diese Letztverbraucher.

	(3) Für nach § 6 zu gewährende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt aus
	1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreis, der für die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums bestehenden und nach § 6 zu entlastenden Letztverbraucher des Erdgaslieferanten gilt, und dem ...
	2. einem Viertel der Summe der Entlastungskontingente nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 für diese Letztverbraucher.

	(4) Für nach § 11 zu gewährende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt aus
	1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreis, der für die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums bestehenden und nach den § 11 zu entlastenden Kunden des Wärmeversorgungsunternehmens anzuwend...
	2. einem Viertel der Summe des Entlastungskontingents nach § 17 Nummer 1 für diese Kunden.

	(5) Für nach § 14 Absatz 1 zu gewährende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt aus
	1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreis, der für die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums bestehenden und nach § 14 Absatz 1 zu entlastenden Kunden des Wärmeversorgungsunternehmens anz...
	2. einem Viertel der Summe des Entlastungskontingents nach § 17 Nummer 2 für diese Kunden.

	(6) Für nach § 14 Absatz 2 zu gewährende Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt aus
	1. der mengengewichteten Differenz aus dem zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreis, der für die zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums bestehenden und nach § 14 Absatz 2 zu entlastenden Kunden des Wärmeversorgungsunternehmens anz...
	2. einem Viertel der Summe des Entlastungskontingents nach § 17 Nummer 3 für diese Kunden.


	§ 34
	Antragsverfahren für den Vorauszahlungsanspruch
	(1) Ein Lieferant, der einen Vorauszahlungsanspruch nach § 33 Absatz 1 geltend machen will, stellt zu dem Vorauszahlungsanspruch einen Prüfantrag bei dem Beauftragten.
	(2) Der Prüfantrag muss folgende Angaben enthalten:
	1. die Höhe der beantragten Vorauszahlung,
	2. die IBAN eines auf den Namen des Lieferanten lautenden Zahlungskontos bei einem Kreditinstitut mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland,
	3. für die in § 33 Absatz 2 bis 6 bezeichneten Faktoren, Minuenden und Subtrahenden, wobei Kunden und Letztverbraucher sowie Entlastungskontingente zusammenzufassen sind, soweit für die betreffenden Letztverbraucher oder Kunden ein einheitlicher Refer...
	4. die Summe der dem Antrag zugrunde liegenden Entlastungskontingente und Gesamtzahl von Kunden und Letztverbrauchern sowie die Jahresliefermenge und Gesamtzahl von Kunden und Letztverbrauchern im Jahr 2021, jeweils getrennt nach leitungsgebundenem Er...

	(3) Der Prüfantrag ist bis zum Ende des ersten Monats des Vorauszahlungszeitraums bei einem elektronischen Portal zu stellen, das dem Beauftragten vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zur Verfügung gestellt wird. Der Beauftragte kann d...
	(4) Der Beauftragte prüft den Prüfantrag auf die Identität des Lieferanten und die Plausibilität der beantragten Zahlung und erstellt über das Ergebnis der Prüfung einen Ergebnisbericht. Der Beauftragte übermittelt dem Lieferanten und der Kreditanstal...
	(5) Der Lieferant hat zusammen mit dem Prüfantrag nach Absatz 1 einen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau gerichteten Vorauszahlungsantrag bei dem Beauftragten zu stellen, der die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 vorgesehenen Angaben enthalten muss.
	(6) Für die Änderung von Prüfanträgen und Vorauszahlungsanträgen sind die Absätze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.
	(7) Wenn der Ergebnisbericht bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine Auszahlung vorliegen, übermittelt der Beauftragte als Bote des Lieferanten der Kreditanstalt für Wiederaufbau über das Kreditinstitut nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 direkt schrif...
	(8) Die Auszahlung soll zum jeweils ersten Bankarbeitstag des Vorauszahlungszeitraums, spätestens jedoch zwei Wochen nach Eingang des vollständigen Vorauszahlungsantrags, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen, sofern der Ergebnisbericht best...
	(9) Abweichend von [xxx] kann für das erste Kalendervierteljahr 2023 für Entlastungen nach den §§ 3, 5, 11 und 13 ein isolierter Prüfantrag gestellt werden. Dieser Prüfantrag ist bis zum 31. Januar 2023 zu stellen.

	§ 35
	Endabrechnung des Erstattungsanspruchs
	(1) Ein Lieferant, der eine Vorauszahlung nach § 34 Absatz 8 erhalten hat, ist verpflichtet, dem Beauftragten spätestens am 30. Mai 2025 auf einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bereitgestellten elektronischen Portal eine Endabre...
	(2) Kommt der Lieferant der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, so hat er sämtliche nach § 34 erhaltenen Vorauszahlungen innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch den Beauftragten zurückzuzahlen.
	(3) Ein Lieferant, der Entlastungen nach den §§ 3, 6, 11 und 14 gewährt hat, aber keine Vorauszahlungen nach § 34 erhalten hat, kann bis zum 30. Mai 2025 einen eigenständigen Prüfantrag und eigenständigen Auszahlungsantrag stellen. Für diese Anträge i...
	(4) Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 kann der Beauftragte Prüfungshandlungen zur Einhaltung der §§ 3, 6, 11 und 14 sowie zur Richtigkeit der Angaben durchführen, die in Anträgen nach § 34 sowie nach Absatz 3 und der Endabrechnung nach Absatz 1 gemacht ...
	(5) Ergibt sich aus der Endabrechnung nach Absatz 1 Satz 1 oder dem Prüfvermerk nach Absatz 1 Satz 3 oder als Ergebnis von Prüfungshandlungen nach Absatz 4 eine von dem Lieferanten erhaltene Überzahlung, so hat der Lieferant diese innerhalb eines Mona...

	§ 36
	Vorauszahlung und Erstattung für selbstbeschaffte Erdgasmengen
	(1) Für die Beantragung des Vorauszahlungsanspruchs nach § 7 Absatz 2 und Auszahlung ist § 34 unter der Maßgabe anzuwenden, dass der Letztverbraucher, oder falls der Letztverbraucher mit anderen Unternehmen verbunden ist, der Konzern des Letztverbrauc...
	(2) Für die Endabrechnung der erhaltenen Vorauszahlungen sowie des Entlastungsanspruchs nach § 7 Absatz 2 ist § 35 Absatz 1, 2 und 5 unter der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Lieferanten der Letztverbraucher oder, falls der Letztverbraucher...
	(3) Ein Letztverbraucher, der keine Vorauszahlung nach Absatz 1 beantragt hat, kann seinen Entlastungsanspruch nach § 7 Absatz 2 auch in einem eigenständigen Prüfantrag und eigenständigen Auszahlungsantrag geltend machen. Für diesen Antrag ist § 35 Ab...
	(4) Zur Prüfung der Richtigkeit der in Anträgen nach Absatz 1 oder 3 und in den Endabrechnungen nach Absatz 2 gemachten Angaben ist die Ermächtigung des Beauftragten nach § 35 Absatz 4 unter der Maßgabe anzuwenden, dass der Letztverbraucher, oder fall...

	§ 37
	Mitwirkung der Kreditinstitute und der Bundesnetzagentur
	(1) Für die Übermittlung von Vorauszahlungsanträgen nach § 34 Absatz 5 und von Auszahlungsanträgen nach § 35 Absatz 3 in Verbindung mit [xxx] durch Kreditinstitute ist § 13 des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes entsprechend anzuwenden.
	(2) Für die Bundesnetzagentur ist hinsichtlich der Antragsprüfungen und der sonstigen Prüfungshandlungen des Beauftragten § 14 des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes entsprechend anzuwenden.

	§ 38
	Prüfungsrecht des Bundesrechnungshofs
	Der Bundesrechnungshof ist gemäß § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Bundeshaushaltsordnung zur Prüfung bei dem Beauftragten, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und den Lieferanten, die Zahlungen nach den §§ 32 und 33 erhalten haben sowie gemäß § 91 Abs...


	Teil 4
	Evaluierung
	§ 39
	Evaluierung
	Unbeschadet von § 1 Absatz 3 evaluiert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dieses Gesetz bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025.
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